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u n v e r k ü r z te r  Quellenangabe w ird  gestattet)

Die Ergebnisse der Ersten Konferenz für 
die Kodifikation des Völkerrechts.

Von Dr. G ru se n , Präsidenten des Obergerichts der 
Freien Stadt Danzig.

Zu den Ehrenpflichten des Völkerbundes gehört 
-die Aufzeichnung und Weiterbildung des Völker
rechts. Daß er diese Aufgabe ernst nehmen will, 
hat er bewiesen, als er am 22. Sept. 1922 einen 
unter dem Vorsitz von H a m m a rs k jo e ld  stehenden 
Ausschuß mit der Prüfung beauftragte, welche Materien 
des Völkerrechts für eine Kodifikation reif sein könnten. 
Das nach Befragung der Regierungen zustande
gekommene Ergebnis war, daß am 27. Sept. 1927 
drei Materien ausgewählt wurden: Staatsangehörigkeit, 
Territorialgewässer und Staatenhaftung.

Zur Behandlung dieser Fragen berief der Völker
bund seine 54 Mitglieder und eine Anzahl von Staaten, 
die ihm nicht angehören, zu einer ersten Konferenz 
zur Kodifikation des Völkerrechts auf Grund einer 
Einladung der Niederländischen Regierung nach der 
Hauptstadt Hollands. Sie wurde am 13. März d. J. 
im  „Kidderzaal“ , in  dem schon die 2. Haager Friedens
konferenz getagt hatte, eröffnet. Unter den 46 ver
tretenen Staaten befanden sich auch solche, die nicht 
Mitglieder des Völkerbundes sind, wie z. B. die 
Ver. Staaten von Amerika, Sowjet-Rußland, das aber 
nur Beobachter entsandt hatte, Brasilien, Danzig, 
Island und Monaco. Von Südamerika fehlte nament
lich Argentinien.

M it Recht konnte der ehrwürdige Präsident, der 
ehern, holländische Ministerpräsident H ee m ske rk , 
in  seiner Eröffnungsansprache auf den universellen 
Charakter der Versammlung und die guten Aussichten 
für erfolgreiche Arbeit hinweisen. Gründliche Vor
bereitungen, zu denen auch die großen Vereinigungen 
TrSr .Lehrer und Praktiker des Völkerrechts durch 
'  er°ffentlichungen beigetragen haben, waren vor-

ausgegangen. Ein Ausschuß 5 hervorragender Juristen, 
bestehend aus B asdevan t (Frankreich, Vors.), 
C a s tro -R u iz  (Chile), F ra n ç o is  (Holland), C e c il 
H u rs t (England) und P i lo t t i  (Italien), hatte ein
gehende Fragebogen ausgearbeitet, die allen Regie
rungen zur Stellungnahme zugeleitet wurden. Die 
Antworten wurden, ergänzt durch einen Vorentwurf, 
in französischer und englischer Fassung den Regie
rungen übersandt. Außerdem wurden, um ein A b
schweifen der Erörterungen in  das Uferlose zu ver
hindern, auf Grund der Antworten für jede Materie 
Verhandlungsgrundlagen aufgestellt. Endlich hatte 
der Ausschuß eine Geschäftsordnung ausgearbeitet, 
die zu lebhaften Auseinandersetzungen führte über 
die Frage, welche Mehrheit in  den Ausschüssen und 
dem Plenum der Konferenz für das Zustandekommen 
eines Beschlusses erforderlich sein sollte. Sie wurde 
dahin entschieden, daß die Ausschüsse m it 2/  das 
Plenum m it einfacher Mehrheit beschließen sollte 
Die für die Verhandlungen zugelassenen Sprachen 
waren (mit Gleichberechtigung) Französisch und 
Englisch, tatsächlich bediente sich die Mehrzahl der 
Teilnehmer der französischen Sprache.

Einzelarbeit wurde 3 Ausschüssen, je einem 
für ]ede Materie, übertragen, die 4 Wochen lang m it 
bewundernswertem Fleiß gearbeitet haben. Aus
sichten fur das Zustandekommen der vom Völkerbunde 
“ g e le b te n  Verträge wurden zunächst, wenn auch mit 
Abstuiungen, vorwiegend günstig beurteilt. Daß der 
Erfolg hinter den Erwartungen zurückblieb, ist darauf 
zurückzuführen, daß die Interessengegensätze und 
politischen Momente, die allen drei Gegenständen 
innewohnten, stärker waren als die Einigungsbereit- 
schaft. So konnte nur der für die Staatsangehörigkeit 
zuständige Ausschuß einen Vertragsentwurfvorlegen, 
während die beiden andern in'der Schlußsitzung dei 
Vollversammlung am 12. A pril m it fast leeren Händen 
erscheinen mußten.
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I. Formell am geringsten war das Ergebnis im 
3. Ausschuß, der unter Vorsitz von B a sde va n t 
(Frankreich) die H a ftu n g  der S taa ten  fü r  d ie  
au f ih re m  G e b ie t de r Person  ode r dem V e r
m ögen  vo n  A u s lä n d e rn  z u g e fü g te n  Schäden 
zu behandeln hatte. Es ergab sich, daß die Zeit nur 
reichen würde, um von den 31 Thesen der Dis
kussionsgrundlagen 10 zu erörtern. Immerhin hatte 
man sich in  1. Lesung über Grundsätze geeinigt, 
unter denen namentlich der wichtig ist, daß kein 
Staat sich einer völkerrechtlichen Verpflichtung ent
ziehen darf durch Berufung auf sein inneres Recht. 
Die Durchführung dieses Satzes gelang nicht. Die 
Folgerung, den Staat auch haften zu lassen für durch 
Privatpersonen verursachte Schäden, wenn er ver
säumt hatte, die zur Verhinderung oder Wiedergut
machung des Schadens oder zur Bestrafung der 
Schuldigen normalerweise erforderlichen Maßregeln 
zu treffen, stieß auf Widerspruch. Es wurde geltend 
gemacht: wer unaufgefordert in  ein fremdes Land 
übersiedelt, müsse sich vorher nicht nur nach Klima 
und Erwerbsmöglichkeiten, sondern auch nach dem 
Stand der Gesetzgebung erkundigen. Komme er 
trotzdem, so könne er nicht verlangen, besser be
handelt zu werden als ein Inländer, vor dem er noch 
den Vorteil habe, jederzeit wieder auswandern zu 
können. Es wurde daher beantragt, daß der Staat 
nur haften solle, wenn er offenkundig unterlassen 
hatte, die Präventiv- oder Repressivmaßregeln zu er
greifen, die von ihm vernünftigerweise zu erwarten 
waren, wenn es sich um einen seiner eigenen Staats
angehörigen gehandelt hätte. Mehrere Staaten, die 
z. T. überhaupt Bedenken trugen, die m it der ver
traglichen Festlegung der Haftung verbundenen finan
ziellen Lasten zu übernehmen, stimmten diesen Aus
führungen zu. Andererseits war der Gegenseite nicht 
gedient m it einer Fassung, die zu einer Billigung der 
vollständigen Aufhebung des Privateigentums hätte 
führen können, falls nur Inländer und Ausländergleich
mäßig behandelt wurden. So war trotz der hingebenden 
Bemühungen namentlich des Berichterstatters (de 
V is s c h e r , Belgien) eine Einigung nicht zu erzielen, 
und das Schlußprotokoll der Konferenz enthält nur 
die Bemerkung, daß der Ausschuß nicht in  der Lage 
gewesen ist, das Studium der Frage der Staatenhaftung 
zu Ende zu führen.

II. N icht besser war das Schicksal der R ech ts 
v e rh ä ltn is s e  der K ü s te n g e w ä sse r, die unter 
Vorsitz vo n G ö p p e rt auf Grund e inesvonSchücking 
verfaßten Vorentw. im  2. Ausschuß behandelt wurden. 
Wie der (von F ra n ç o is , Holland) erstattete Bericht 
ergibt, herrschte zwar Einigkeit über den Grundsatz 
der Freiheit der Schiffahrt auf hoher See und über 
das Vorhandensein einer Zone, die man Küsten
gewässer (mer territoriale, territorial sea) nennt und 
in  der jeder Uferstaat seine Hoheit in  ähnlicher 
Weise ausüben kann wie auf dem Festlande. Aber 
darüber hinaus verhinderten die geographischen 
Verschiedenheiten und die auf ihnen beruhenden 
Sonderinteressen eine Einigung. Nicht einmal der 
von vielen _ als geltendes Völkerrecht betrachtete 
Satz, daß die Küstengewässer eine Ausdehnung von 
drei Seemeilen haben, entging der Anzweiflung; 
einzelne Staaten verlangten eine erhebliche Aus
dehnung (bis zu 18 Meilen). Ein Unterausschuß 
hatte sich bemüht, eine Einigungsformel zu finden 
auf folgender Grundlage: 1. die Küstengewässer um
fassen drei Seemeilen; 2. bei einzelnen, namentlich

bezeichneten Staaten ist die Ausdehnung größer,-: 
3. an die Küstengewässer stößt eine weitere Zone 
(zone contigue, zone on the high sea contiguous to 
the territorial sea); in  dieser kann der Uferstaat, 
durch Kontrollmaßnahmen verhindern, daß von aus
ländischen Schiffen auf seinem Festlande oder in 
seinen Küstengewässern seine zoll- oder gesundheits
polizeilichen Vorschriften übertreten oder Angriffe 
auf seine Sicherheit unternommen werden. Aber 
der Versuch hatte keinen Erfolg, zumal die großen 
Seemächte fürchteten, die „zone contigue“ könne- 
sich zu einer Gefahr für die Freiheit der Schiffahrt: 
auswachsen. Man beschränkte sich deshalb darauf, 
die Regelung der Gerichtsbarkeit über ausländische 
Schiffe während ihres Aufenthalts in  den Binnen
gewässern eines anderen Staates und der Hochsee
fischerei zu empfehlen.

III. So war es nur dem von P o lit is  (Griechen
land) geleiteten 1. Ausschuß beschieden, dem Plenum 
den Entw. eines Abk. über einzelne Fragen aus dem 
Gebiete der S ta tu te n k o llis io n  b e i d e r S taa ts
a n g e h ö r ig k e it,  sowie von 3 (nicht von allen Staaten 
gezeichneten) Nebenprotokollen vorzulegen. Der Aus
schuß, dem auch der Verfasser des Vorentw. (R und
s te in , Polen) angehörte, und der G u e rre ro  (San 
Salvador) zum Berichterstatter wählte, betrachtete als 
Ziel: Jeder Mensch muß eine StA. haben, und keiner 
soll mehr als eine besitzen. Diesem durchaus er
strebenswerten Zwecke dienen die meisten Beschlüsse..

Das Abk. stellt im  I. Kap. (A lig .  V o rs c h r if te n  
Art. 1— 6) an die Spitze den G run dsa tz : Jeder 
Staat bestimmt autonom, wen er zu seinen StA. 
rechnen w ill; seine Gesetzgebung muß von dem 
anderen Staaten anerkannt werden, vorausgesetzt,, 
daß sie m it den internationalen Verträgen, dem 
Völkergewohnheitsrecht und den allgemein aner
kannten Grundsätzen des StA.-Rechts im Einklang; 
steht. Die nebeneinanderstehenden Systeme des Er
werbs der StA. (ius soli —  ius sanguinis) und deren. 
Mischformen werden also durch das Abk. grundsätz
lich nicht berührt. —■ Ob jemand Angehöriger eines
bestimmten Staates ist, beurteilt sich nach der Ge
setzgebung dieses Staates (Art. 2). (Ein. Neben
protokoll gibt im  Falle einer Person, die während- 
ihres Aufenthalts im  Auslande ihre StA. verloren- 
hat, ohne eine andere zu erwerben, dem Aufenthalts
staate gegenüber dem Staate, dessen StA. die Person 
zuletzt gehabt hat, unter gewissen Umständen einRecht,. 
die Uebernahme zu verlangen.) Wer zwei oder mehrere- 
StA. besitzt, kann von jedem der in  Betracht- 
kommenden Staaten als sein StA. angesehen werden 
(Art. 3). (Ein Nebenprotokoll beschränkt gegenüber- 
derartigen Personen das Recht der Staaten auf Er
füllung der militärischen Dienstpflicht). Kein Staat 
darf einem StA. seinen diplomatischen Schutz ge
währen gegenüber einem Staate, dem dieser eben
falls angehört (Art. 4). Ein dritter Staat kann den. 
Mehrstaatler so behandeln, als hätte er nur eine StA. 
(Art. 5).

In  der Frage, ob der auf Antrag stattfindende 
Erwerb einer neuen StA. den Verlust der früheren 
ohne weiteres nach sich zieht, konnte eine Einigung 
nicht erzielt werden. Die Auswanderungsländer 
(Italien, Polen, China) wollen ihre Staatsangehörigen 
nicht ohne zwingenden Grund aufgeben, die Ein
wanderungsländer (namentlich die Vereinigten Staaten, 
und die meisten Staaten von Süd- und Mittelamerika) 
möchten ihre Einwanderer möglichst bald assimilieren,,



653 65435. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 10.

ohne dazu die Genehmigung des Heimatsstaates ein
zuholen. Es kam daher nur zu einer Empfehlung 
an die Staaten: 1. zu bestimmen, daß der Erwerb einer 
neuen StA. durch Naturalisation den Verlust der 
früheren StA. zur Folge hat, und 2. bis zur all 
gemeinen Annahme dieses Grundsatzes vor Verleihung 
ihrer StA. festzustellen, ob der Beteiligte die Erforder- 
nisse seines Heimatsstaates für die Aufgabe seiner 
StA. erfüllt nat.

K- Kap. (Art. 7) bezieht sich auf den in  einigen 
Staaten vorkommenden E n tla s s u n g s s c h e in  D  
soll den Verlust der StA. nur bewirken, wenn d S  
Beteiligte eine andere StA. schon besitzt oder o-leich- 
zeitig erwirbt. s

Zu lebhaften Erörterungen führte die im III. Kap 
behandelte S tA . der v e rh e ira te te n  F rau . Seit 
langer Zeit empfinden es die Vertreterinnen der 
Frauenrechte als unbegründete Zurücksetzung, daß 
die Frau nach dem Recht fast aller Länder durch 
die Eheschließung m it einem Ausländer zwangsläufig 
dessen StA. erwirbt und auch während der Ehe an 
die Entschlüsse des Mannes gebunden ist. Sie haben 
deshalb einen scharfen Vorstoß gegen das geltende 
Recht unternommen und ihre Wünsche durch mehrere 
Abgeordnete der großen internationalen Frauen
vereine vorgetragen. Die von ihnen verlangte Gleich
berechtigung und Freiheit der Entschließung fand 
aber lebhaften Widerstand bei Staaten, die (wie 
z. B die meisten romanischen) die Einheitlichkeit 
der Familie für wichtiger halten, als die Erfüllung 
der, wenn auch im Einzelfalle vielleicht berechtigten 
Wünsche der Frau. So wollen die Art. 8— 11 im 
wesentlichen nur verhindern, daß die Frau durch 
die Eheschließung staatlos wird. Sie soll infolge 
Eheschließung oder einer während der Ehe ein
tretenden Veränderung in  der StA. des Mannes ihre 
StA. nur verlieren, wenn sie die StA. des Mannes 
erwirbt. Ferner soll die Frau, die nach dem Rechte 
ihres Staates durch die Eheschließung ihre StA. ver- 
loren hat, diese infolge der Ehescheidung nur auf 
Antrag und nur entsprechend dem Recht ihres 
Heimatsstaates wieder erwerben, m it der Wirkung, 
daß die durch die Eheschließung erworbene StA! 
erlischt. Darüber hinaus hat die Konferenz nur den 
Staaten empfohlen, die Gleichberechtigung der Ge
schlechter auf dem Gebiete der StA. unter besonderer 
Berücksichtigung der Interessen der Kinder auszu
sprechen und zu verhindern, daß die StA. der Frau 
ohne ihre Zustimmung durch die Eheschließung oder 
durch einen Wechsel der StA. des Mannes beeinflußt 
wird. Jw enn die Vertreterinnen der Frauen das als 
u.nSen')Sen4  bezeichnen, so vergessen sie, daß es 
sich bei dieser Materie um Gegensätze der Welt
anschauung handelt, die nicht auf einem internatio
nalen Kongreß m wenigen Wochen ausgetragen 
werden können. Immerhin bedeuten die Beschlüsse 
den ersten Schritt auf einem Wege, an dessen Ende 
voraussichtlich die Siegessäule stehen wird.

Das V. Kap. regelt in  Art. 12— 16 die S tA  
der M in d e r jä h r ig e n . Im Falle eines Wechsels 
der StA. der Eltern soll die Frage, ob ein Kind 
minderjährig ist, beantwortet werden nach dem Recht 
des Naturalisationslandes (Art. 13 Abs. 1). Grund
sätzlich teilen Minderjährige die StA. der Eltern. Für 
Kinder von Personen in diplomatischen und ähnlichen 
Stellungen werden besondere Grundsätze aufgestellt 
vKrt. 12). Findelkinder gelten bis zum Beweise des 

egenteils als in dem Staat geboren, in  dem sie ge

funden sind (Art. 14 Abs. 2). Die Staaten, deren 
Recht nicht auf dem ius soli beruht, sollen ver
pflichtet sein, dem Kinde von Eltern, die staatlos 
sind, oder deren StA. nicht festzustellen ist, unter 
gewissen Voraussetzungen ihre StA. zu verleihen 
(Art. 15). Verliert nach der Landesgesetzgebung ein 
uneheliches K ind die Zugehörigkeit zu diesem Staat 
infolge einer Aenderung seines Personenstandes 
(Legitimation, Anerkennung), so tr itt diese Wirkung 
nur ein, wenn gleichzeitig die Zugehörigkeit zu einem 
anderen Staatnach dessen Gesetzgebung erworben wird.

Die A d o p t io n  (Kap. V. Art. 17) hat denVerlust 
der StA. für den Adoptierten nur zur Folge, wenn 
er nach dem für den Adoptierenden maßgebenden 
Recht dessen StA. erwirbt.

Ausden umfangreichen S ch lu ß b e s tim m u n g e n  
(Kap. V I A rt. 18—31) sind hervorzuheben: Vom Zeit
punkt des Inkrafttretens des Abkommens (am 90. Tage 
nach der Ratifikation; näheres s. A rt. 25, 26) werden 
die Vertragsstaaten in  ihren Beziehungen die Regeln des 
Abkommens an wenden (Art. 18), müssen also bis dahin 
ihre Gesetzgebung, soweit sie m it dem Abkommen nicht 
übereinstimmt, diesem angepaßt haben. Staatsverträge 
m it abweichendem Inhalt bleiben unberührt (Art. 19). 
Streitigkeiten, die nicht auf diplomatischem Wege bei
gelegt werden können, werden einem Schiedsgericht, 
und zwar, in  Ermangelung anderer Vereinbarungen, 
der Cour permanente de Justice internationale unter
breitet (Art. 21). Eine Revision des Abkommens 
kann vom 1. Jan. 1936 ab verlangt werden (Art. 27). 
Kündigung m it einjähriger Frist zulässig (Art. 28).

Das G esam te rgebn is  der K o n fe re n z  kann 
nicht als überwältigend bezeichnet werden. Seine 
Bewertung für die Weiterentwicklung des Völker
rechts w ird von Weltanschauung und Temperament 
des Beurteilers abhängen. Wenn man die in der 
Sache liegenden Schwierigkeiten würdigt, die ver
hindert haben, daß beim ersten Anlauf mehr erreicht 
ist, so liegt m. E. kein Grund zu pessimistischer Be
urteilung vor. Das war auch wohl die Auffassung der 
Mehrheit der Konferenzteilnehmer. Unter den in  
der Schlußsitzung angenommenen „allgemeinen 
E m p fe h lu n g e n  auf dem Gebiete der fortschreiten
den Kodifikation des Völkerrechts“ findet sich des
halb auch der Wunsch nach Fortsetzung der Arbeiten 
nebst einem Vorschlag über die Methode der Vor
bereitung. Hoffen w ir, daß er in  nicht allzu ferner 
Zeit in  Erfüllung geht — es wäre bedauerlich 
wenn der Völkerbund sich durch den Ausgang der 
ersten Konferenz von der Abhaltung einer zweiten 
abschrecken lassen würde. Das wissenschaftliche 
Ergebnis der Beratungen ist größer als das praktische. 
Die Diskussionen standen, wie bei der Teilnahme 
von fas 200 Vertretern der Wissenschaft und Praxis 
des Völkerrechts zu erwarten war, durchweg auf 
einer beachtenswerten Höhe. Und der Geist der 
Versöhnlichkeit und des Entgegenkommens wurde 
n lc ,  ̂ n,ur erwähnt, sondern war auch tatsächlich 
vor andern Gegen Ende der Konferenz konnte der 
k uhrer der französischen Delegierten, Generalstaats
anwalt M a tte r, unter allgemeiner Zustimmung fest- 
steilen: trotz der großen sachlichen Gegensätze ist 
kein unfreundliches Wort gefallen. Das berechtigt 
immerhin zu einer optimistischen Auffassung von 
der weiteren Entwicklung der Kodifikaiions-
bestrebungen.

2



655 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g . 6561930 Heft 10.

Reiehsverfassung und preuß. Fluehtlinien- 
gesetz.

I .
W e ite re s  zum G ru n d re c h te  des E ig en tu m s .

Vom  Geh. Justizrat Dr. Jun c  k , Rechtsanwalt 
beim Reichsgericht, Leipzig.

In  der Festnummer der DJZ. zum 50jährigen 
Bestehen des Reichsgerichts und der Reichsjustiz
gesetze veröffentlichte ich den Aufsatz: „Das Reichs
gericht und die Grundrechte der Reichsverfassung“ . 
Darin wurde versucht, die wachsende Bedeutung der 
Grundrechte für das deutsche Rechtsleben und be
sonders für die ordentliche Rechtspflege darzulegen. 
Dabei mußte auf eine wichtige Unterscheidung auf
merksam gemacht werden. Ein Teil der Grund
rechte stellt zweifellos nichts anderes dar als Pro
grammsätze, Hinweise auf eine künftige Gesetzgebung. 
Oder die RVerf. begnügte sich m it der Aufstellung 
öffentlich-rechtlicher Sätze, die der staatlichen Ge
meinschaft dienen. Hiervon soll auch heute nicht die 
Rede sein. Wohl aber von solchen Grundrechten, 
durch die für den einzelnen Staatsbürger subjektive 
Rechte begründet werden, auf die der einzelne sich 
im  Parteistreit berufen kann. Für diese besondere 
und stärkste Rechtsnatur der Grundrechte spricht 
sogar eine Vermutung. Das wurde von m ir aus der 
Entstehungsgeschichte der Grundrechte hergeleitet. 
Ebenso auch  die weitere Vermutung, daß das betreffende 
Grundrecht sofort und unmittelbar anwendbar ist. Man 
findet in  Rechtsprechung und Schrifttum hierfür den 
Ausdruck „aktuell“ . Einem aktuellen Grundrechte 
muß die einfache Rechtsnorm, gleichviel ob reichs- 
oder landrechtlich, weichen. Darin äußert sich die 
dem Verfassungsgesetz eigene größere Kraft. Es 
überwindet die einfache Rechtsnorm.

Ein hervorragendes Recht jener besonderen A rt 
ist das Grundrecht des Eigentums in  Art. 153 RVerf. 
Ein neuer Rechtsbegriff bildet sich heraus. Unter 
Eigentum i. S. des A rt. 153 ist nicht nur das 
körperliche und geistige Eigentum im engeren Sinne 
zu verstehen, sondern der ganze Kreis der subjek
tiven Vermögensrechte, einschließlich derF orderungen. 
Und die in  Art. 153 behandelte Enteignung geht 
weit hinaus über die Enteignung der Enteignungs
gesetzgebung, die bisher ausschließlich dem Land
recht angehört. Die RVerf. ist eben aus sich selbst 
auszulegen. Lehrreich in  dieser Beziehung ist nament
lich das Urt. des RG. zum Hamburger Denkmal- 
und Naturschutzgesetz, RGZ. 116, 286.

Was ergibt sich hieraus für die Gesetzgebung, 
die in  den Art. 109 und 111 EG. zum BGB. den 
damaligen Bundesstaaten belassen wurde? Z. B. für 
die Fluchtliniengesetzgebung. Das Fluchtlinien
festsetzungsverfahren ist ein Enteignungsverfahren. 
So das RG. seit langem. Den Gemeinden w ird ein 
allgemeines Enteignungsrecht verliehen; sie sind für 
die Anlegung und Veränderung von Straßen und 
Plätzen „Unternehmer“ i. S. des Enteignungsrechts. 
Dem Eigentümer wird die Verfügung über sein in 
die Fluchtlinie fallendes Eigentum entzogen. Sein 
Grundstück w ird — _ so die Begriffsjurisprudenz — 
zugunsten der Gemeinde mit der Dienstbarkeit der 
Unbebaubarkeit belastet.

M it Spannung durfte man daher einer Entsch. 
des RG. entgegensehen, die sich gerade mit dem 
Verhältnisse des A rt. 153 zur Fluchtliniengesetz
gebung beschäftigen würde. Das ist jetzt geschehen

(28. Febr. 1930, III. 87/29)1). Auf die Einzelheiten 
dieses Urteils einzugehen, w ird durch den Zweck 
dieser Untersuchung nicht bedingt. Das Urteil ist 
übrigens ausgezeichnet begründet. Der Fall lag 
insofern besonders schwer, als eine Großstadtgemeinde 
ein ganzes Grundstück als Freifläche in  Anspruch 
nahm und sich hierfür auf das preuß. Fluchtlinien
gesetz von 1875 stützte. Der Grundstückseigentümer 
forderte Entschädigung für die ihm auferlegte Un
bebaubarkeit und berief sich auch auf Art. 153 RVerf. 
Das RG. kommt zu dem Ergebnisse, daß das preuß. 
Fluchtliniengesetz m it Art. 153 mindestens teilweise 
unvereinbar und insoweit unwirksam sei. Die große 
Tragweite dieses Ausspruches liegt auf der Hand 
und gibt Anlaß zu folgenden Erörterungen.

Unverkennbar bietet Art. 153 erhebliche Schwierig
keiten. Zunächst w ird in Abs. 1 das Eigentum als „von 
der Verf. gewährleistet“ bezeichnet — ein wertvolles 
Bekenntnis der RVerf. zur bisherigen Rechtsordnung. 
Freilich w ird sofort hinzugefügt, daß der Inhalt des 
Eigentums und seine Schranken sich aus den Gesetzen 
ergeben. Da hier schlechthin von „Gesetzen“ die Rede 
ist, w ird damit auch das Landrecht getroffen. Der 
Begriff der Enteignung erscheint erst im  2. Abs. 
Enteignung bedeutet mehr als die Bestimmung von 
Inhalt und Grenzen des Eigentums. Für die Ent
eignung spricht aber Art. 153 Abs. 2 aus, daß sie 
(nur) gegen angemessene Entschädigung erfolge, 
„soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes be
stimme“ . D ort genügte jedes Gesetz, hier w ird ein 
Reichsgesetz gefordert. Danach ist die landrecht
liche Fluchtliniengesetzgebung nicht mehr imstande, 
eine Enteignung — und hierzu gehört, wie w ir sahen, 
die Auferlegung der Unbebaubarkeit — entschädigungs
los vorzusehen. Unter „Reichsgesetz“ versteht Art. 153 
zwar auch das einfache Reichsgesetz. Es w ird also 
nicht ein Reichsgesetz verlangt, das unter den be
sonderen Voraussetzungen der Verfassungsänderung 
oderVerfassungsdurchbrechung zustandekam. Immer
hin ist wichtig, daß die RVerf. n u r einem Reichsgesetze 
gestattet hat, den Verfassungsgrundsatz zu durch
brechen, Enteignungen seien nur gegen angemessene 
Entschädigung zulässig. Daraus folgt m it Notwendig
keit: soweit ein landrechtliches Fluchtliniengesetz 
eine entschädigungslose Enteignung kennt, ist es 
unwirksam. A rt. 153 schafft eben sofort und un
mittelbar geltendes (aktuelles) Recht. Ihm müssen 
ältere Gesetze auch insoweit weichen, als sie durch 
den Vorbehalt im EG. z. BGB. gedeckt sind. Wie 
das RG. m it Recht bemerkt, würde sonst „Reichs
gesetz“ das gleiche bedeuten wie „Gesetz“ . Denn 
die Landesgesetzgebung kann überhaupt nur auf den 
ih r durch die Reichsgesetzgebung überlassenen Ge
bieten tätig werden.

Somit müssen die landrechtlichen Fluchtlinien
normen unter die Lupe genommen und daraufhin 
untersucht werden, ob sich in  ihrem Schoße etwa 
eine Enteignung verbirgt, die ohne angemessene 
Entschädigung erfolgen soll. Für das preuß. Flucht
liniengesetz fiel diese Untersuchung teilweise un
günstig aus. Es ordnet eine „Entschädigung“ nur 
für bestimmte Enteignungsfälle an und schließt sie 
für andere sogar ausdrücklich aus. Die Auferlegung 
der Unbebaubarkeit an sich — gleichviel in  welchem 
Zeitpunkte des Fluchtlinienfestsetzungsverfahrens sie 
eintritt — löst preußisch-rechtlich noch keine Ent-

n V g l. den eingehenden U rtAuszug S. 699 dieses Heftes.
D ie  Schriftleituug.
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schädigungspflicht der Gemeinde aus. Der Grund
stückseigentümer w ird zwar in  der Regel schließlich zu 
seiner Entschädigung kommen, und zwar spätestens 
dann, wenn die Gemeinde sich die unbebaubar gewor
dene Grundfläche für die öffentliche Benutzung abtreten 
läßt. DerEigentümererhält danndievolleEnteignungs- 
entschädigung, und diese ist so zu bemessen, als 
wenn keine Fluchtlinienfestsetzung vorausgegangen, 
also die Unbebaubarkeit nicht eingetreten wäre. Ein 
weiteres Eingehen auf die preuß. Fluchtliniengesetz
gebung ist hier nicht nötig, eines aber sicher- 
preußisch-rechtlich ist der Zeitpunkt, in  welchem 
der Eigentümer auch für die ihm auferlegte U n
bebaubarkeit entschädigt werden wird, zunächst cranz 
ungewiß. Diesen Zeitpunkt zu bestimmen, steht 
wesentlich im Ermessen der Gemeinde. Und wer 
das Verfahren bei Fluchtlinienfeststellungen aus 
eigener Anschauung kennt, der weiß, daß es sich 
dabei unter Umständen um lange Fristen, um Jahre 
hinaus handeln kann. Ja, die Gemeinde hat es, 
von bestimmten Fällen abgesehen, in  der Hand, ob 
sie ü b e rh a u p t einmal Abtretung für die öffentliche 
Benutzung verlangen und damit den Anspruch des 
Eigentümers, ihn schon für die Unbebaubarkeit zu 
entschädigen, fällig machen will. Also nicht nur 
das Wann, sondern auch das Ob der Entschädigung 
steht im  Willen der Gemeinde. Unter solchen Um
ständen kann aber von einer „angemessenen Ent
schädigung“ nicht die Rede sein. Ein Anspruch, 
dessen Erfüllung im Belieben des Schuldners liegt, 
ist kein Anspruch im Rechtssinne. Insoweit ist 
^ so dies der unabweisbar richtige Schluß des 
F-G. — das preuß. Fluchtliniengesetz m it der RVerf. 
nicht vereinbar und unwirksam. Die Folge ist, daß 
der Grundstückseigentümer, sobald die Unbebaubar
keit eintritt, auf sofortige Entschädigung klagen kann, 
wobei er im  Mangel einer gesetzlichen Bestimmung 
hierüber nicht einmal an das Enteignungsverfahren 
gebunden wäre. Er kann unmittelbar auf Grund 
des Art. 153 RVerf. klagen. Gewiß ein besonders 
in  die Augen springender Fall der „Aktualitä t“ eines 
Grundrechtes.

Zu aller Deutlichkeit sei hervorgehoben: es 
handelt sich hier nicht um die Auslegung des preuß. 
Fluchtliniengesetzes, sondern um die richtige Er
kenntnis der Tragweite des A rt. 153 gegenüber der 
Fluchtliniengesetzgebung überhaupt. Das preuß.Gesetz 
steht in  der ersten Linie dieser Gesetzgebung und 
wurde bei seiner Revisibilität auch vom RG. wiederholt 
behandelt. Aber was hier über das preuß. Gesetz 
gesagt weiden mußte, g ilt natürlich sinngemäß gegen- 
dber dem gesamten Landrecht, soweit es die Flucht- 
linienfeststellung und ihre Folgen regelt.

Nun könnte jede Landesgesetzgebung die hier- 
m i au gedeckte Lücke ihrer Fluchtliniengesetzgebung 
von sich aus ausfüllen. Denn die RVerf. verlangt nur 

angemessene Entschädigung“ , und die Ueberweisung 
dieses gesamten Rechtsgebietes an die Länder, wie 
sie einst EG. zum BGB. aussprach, g ilt noch heute. 
Wenn aber die Länder nunmehr für jeden Fall einer 
Enteignung eine Entschädigungspflicht der Gemeinden 
festsetzen müßten, also schon für die Auferlegung 
der Unbebaubarkeit an sich -— würden damit nicht 
den Gemeinden unerträgliche Fesseln auferlegt? 
Wenn die Gemeinden sich sagen müßten, daß jeder 
betroffene Grundstückseigentümer sofort „ange
messen“ zu entschädigen sei, würde das eine höchst 

edenkliche Wirkung auf den Städtebau ausüben.

Man erwartet von ihm, namentlich in  den großen 
Städten, einen grundsätzlichen Bruch m it der engen 
Bauweise, die die Bauten in die Höhe, statt in die 
Breite treibt, L icht und Luft verkümmern läßt. Fast 
alle großen Städte befinden sich schon jetzt auf 
dem richtigen Wege. Sie arbeiten an — freilich 
vielfach noch geheim gehaltenen — Generalbebauungs
plänen, durch die eine Scheidung zwischen Industrie-, 
Geschäfts- und Wohnvierteln durchgeführt, nament
lich aber breite Strecken und Plätze für Erholung 
und Spiel, Aufforstungen usw. ausgespart, kurz ein 
menschenwürdigeres Dasein auch in der Großstadt 
gewährleistet werden soll. Mindestens eine nicht 
leicht zu nehmende Gefahr würde es bedeuten, wenn 
die Länder durch A rt. 153 RVerf. gezwungen würden, 
ihre Gesetzgebung in dem Sinne zu ergänzen, daß jede 
Auferlegung einer Unbebaubarkeit sofort entschädi
gungspflichtig sei. Der moderne Städtebau sollte ge
fördert, nicht erschwert werden!

Das Gesagte enthält nun — wie es auf den 
ersten Blick scheinen könnte ■—- gewiß keinen Vor
wurf gegen den Satz der RVerf., daß jede Enteignung 
nur gegen angemessene Entschädigung erfolgen 
dürfe. Die RVerf. selbst gibt ja die Abhilfe an 
die Hand, indem sie hinzufügt: „soweit nicht ein 
Reichsgesetz etwas anderes bestimmt“ . Nur ein 
Reichsgesetz! Die Länder würden nichts anderes 
tun können, als die Entschädigungspflicht der Ge
meinden ergänzen und erschweren. Nur der Reichs
gesetzgeber könnte die Entschädigungspflicht sinn
gemäß regeln und damit für den Städtebau den un
bedingt notwendigen Einfluß der Allgemeinheit gegen
über dem Privateigentum stärken. Dabei würden die 
Bäume gewiß nicht in den Himmel wachsen. Denn an 
der Gewährleistung des Eigentums, die an der Spitze 
des A rt. 153 steht, dürfte auch durch ein Reichsgesetz 
nicht grundsätzlich gerüttelt werden. Schon Art. 153 
selbst bestimmt aber, daß sich Inhalt und Schranken 
desEigentums aus den Gesetzen ergeben. Schrankenlos 
ist also die Gewährleistung des Eigentums nicht. 
Ganz besonders für das Grundeigentum im Weich
bilde der Städte ist eine vernünftige Unterordnung 
unter die Bedürfnisse der Allgemeinheit erforderlich. 
Man darf wohl auch sagen, daß derjenige nicht un
gerecht betroffen wird, der Bauland erwirbt, ehe er 
weiß, ob nicht ein städtischer Bebauungsplan seine 
„Pläne“ hindern könnte. Der bodenreformerische 
Satz mag zu weit gehen: ein ungünstiger Bebauungs
plan vermindere nicht den Wert der Grundstücke, 
der günstige erhöhe ihn vielmehr oder schaffe ihn 
gar erst. Immerhin ist es ein Wagnis, städtisches 
Land zu erweiben, für das noch keine Fluchtlinie 
beteht. Das RG. ist jenem Satze in  seiner Allgemein
heit m it Recht entgegengetreten. Er ist noch nicht 
Bestandteil unseres Rechtes, über dessen Einhaltung 
der oberste Gerichtshof zu wachen hat. Es wäre 
aber nicht das erstemal, daß er durch seine Recht
sprechung dem Gesetzgeber vorgearbeitet und sein 
Eingreifen veranlaßt hätte. Das dürfte auch durch 
das Urteil des RG., das den Anlaß zu dieser Be
sprechung gab, geschehen sein. Man muß solche 
Urteile nur richtig verstehen.

Also hat der Reichsgesetzgeber das Wort. Der 
Satz des A rt. 153: „soweit nicht ein Reichsgesetz etwas 
anderes bestimmt“ , läßt der Reichsgesetzgebung volle 
Freiheit. Die Entschädigungspflicht könnte vom 
Reichsgesetzgeber! — an sich sogar ganz verneint 

| werden. Natürlich nur für bestimmte Fälle, honst
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würde sich eben der Reichsgesetzgeber selbst m it 
der verfassungsmäßigen Gewährleistung des Eigen
tums in  Widerspruch setzen. Aber für einen be
stimmten Kreis von Enteignungsfällen die Entschädi
gungspflicht sinngemäß zu regeln und, wo es sein 
muß, abzu schw äch e n , würde dem Reichsgesetz
geber zweifellos freistehen. Dabei mögen die privaten 
und öffentlichen Belange sorgsam gegeneinander ab
gewogen werden. Aber ein unvermitteltes Gegenüber
stehen von Reichs- und Landrecht wäre unerträglich. 
Die Gegensätze müssen überbrückt werden, und das 
kann nur das Reich.

Das führt zu dem Endergebnisse: w ir  b rauchen  
e in  R e ic h s flu c h tlin ie n g e s e tz . Das Bedürfnis 
nach einem Reichsenteignungsgesetz ist schon reif, 
nachdem die RVerf. einen neuen Enteignungsbegriff 
geschaffen hat. Dieser gesetzgeberischen Aufgabe 
schließt sich jetzt die weitere an: auch ein Reichs
fluchtliniengesetz ist nötig. Es ist keine politische 
Forderung, die hier erhoben wird. Sachlich liegt 
sie in der Linie der Vereinheitlichung des deutschen 
Rechtes in  der Hand des Reiches. (Die unschöne 
Wortbildung „Verreichlichung“ sei auch hier ver
mieden.) Der Einwand, daß eine einheitliche Flucht
liniengesetzgebung an der Verschiedenheit der Ver
hältnisse der einzelnen Länder scheitern müßte, ist 
gewiß unberechtigt. Die Schüchternheit, die in  dieser 
Beziehung noch beim Erlasse des BGB. bestand und 
zu jener „Verlustliste des Einheitsgedankens“ im  EG. 
führte, ist doch wohl überwunden. Preußen besitzt 
seit 1875 eine einheitliche Fluchtliniengesetzgebung. 
Was für ganz Preußen möglich war, ist es nach der 
Erfahrung auch für das Reich. Es gibt keine größeren 
Unterschiede zwischen den deutschen Städten, als 
sie schon 1875 zwischen den preußischen bestanden. 
Uebrigens könnte den Ländern überlassen werden, 
Einzelheiten durch Ausführungsverordnungen zu 
regeln, z. B. die Bestimmung der zuständigen Be
hörden. Aber die Grundsätze der Fluchtlinienfest- 
stellung und der sich daran schließenden Entschädi
gungen sind einer einheitlichen deutschen Gesetz
gebung durchaus zugängig. Das hat sich auch an
deren Orts bewahrheitet. Als man in  den Jahren 
1908/09 die Haftung des Staates für Schäden fest
legte, die von seinen Beamten bei Ausübung der 
öffentlichen Gewalt zugefügt wurden, folgten dem 
Vorgänge Preußens das Reich und die Mehrzahl der 
Bundesstaaten nach. Diese Buntscheckigkeit der 
Gesetzgebung ist durch A rt. 131 RVerf. m it einem 
Federstriche beseitigt worden: der Staat und die 
Körperschaft, in  deren Diensten der Beamte steht, 
haften jetzt unmittelbar auf Grund von A rt. 131, 
also reichsrechtlich. Die damaligen Sondergesetze 
gelten nur noch insoweit, als sie Einzelheiten regeln, 
und werden in  der Rechtsprechung einer peinlichen 
Prüfung unterworfen, ob sie m it A rt. 131 vereinbar 
sind. Dadurch ist der Gewinn erzielt worden, daß 
der Begriff der öffentlichen Gewalt und seiner Aus
übung einheitlich ausgelegt und fortgebildet werden 
kann. Es ist eine Binsenwahrheit, die sich sofort 
m it dem Erlasse des BGB. zeigte, was es bedeutet, 
wenn die geistige Tätigkeit der gesamten Nation auf 
einen Punkt vereinigt, und der überwachenden und 
Recht schaffenden Einwirkung des obersten Gerichts
hofs keine Schranke gesetzt ist. Gewiß würde 
eine Fluchtliniengesetzgebung des Reiches größere 
Schwierigkeiten bieten als diejenigen sind, die durch 
A rt. 131 überwunden wurden. Vielleicht w ird sich

auch hier zeigen, daß Gesetz und Rechte „nur sacht 
von Ort zu O rt“ rücken. Aber die Aufgabe muß 
fest ins Auge gefaßt werden. W ird sie einmal ge
löst, so wäre das ein Verdienst des Grundrechts des 
Art. 153 RVerf.

II.
S ta d tb a u ra t gegen R e ic h s g e ric h t.

Von Dr. C a s p a r i,  Senatspräsident beim Kammergericht, 
M itglied des Preuß. Staatsrats, Berlin.

Die Urteilsschelte ist altes, gutes, deutsches 
Recht, und so ist nichts dagegen einzuwenden, daß 
der Erste, der gegen das von Geheimrat Dr. Ju n ck  
oben besprochene Urteil des RG. Stellung genommen 
hat, der berufene Vertreter der Stadt Berlin, Stadt
baurat Dr.-Ing. W a g ne r, ist. Er hat ein hervor
ragend gedrucktes Büchlein von 30 Seiten, dem das 
vollständige Urteil 'beigefügt ist (nie habe ich ein 
so schön gedrucktes Reichsgerichtsurteil gesehen), 
ohne Angabe von Verleger und Drucker veröffent
licht, das das Urteil in Grund und Boden verurteilt. 
Aber gegen die Art, in der das geschieht, muß der 
an der städtischen Verwaltung interessierte Jurist 
protestieren.

Die Schrift ist betitelt: „Das Reichsgericht als 
Scherbengericht gegen den deutschen Städtebau“ . 
Der Verfasser glaubt anscheinend, daß ein Scherben
gericht ein Gericht ist, das die Aufgabe hat, etwas 
in  Scherben zu schlagen. Ich weiß nicht, ob es ein 
solches Gericht irgendwo einmal gegeben hat. Jeden
falls hat sie der attische Ostrakismos, der übrigens 
gar kein Gericht, sondern eine A rt Volksentscheid 
war, nicht gehabt. Diesem „Scherbengericht“ w irft 
Wagner vor, sein Urteil sei nicht in  deutschem Stil 
und den deutschen Staatsbürgern verständlich ab
gefaßt. A l le n  deutschen Staatsbürgern w ird und 
kann ein RG.-Urteil in  einer so schwierigen Materie 
allerdings kaum verständlich sein. Die Schrift von 
Dr. Wagner ist es auch nicht. Aber das Urteil ist 
so klar und stilistisch einwandfrei abgefaßt, es hält 
sich von allen Fremdworten und juristischen Kunst
ausdrücken so fern, daß es für jeden, der sich m it 
den Dingen zu beschäftigen hat •— und auf diese 
kommt es allein an —, ohne jede Schwierigkeit 
verständlich ist. Der K ritiker hat es auch verstanden 
und hat ohne jede Mühe die einzelnen Rechtsgrund
sätze herausgezogen und ohne Aenderung des Wort
lautes den Absätzen seiner Schrift vorangestellt.

Schlimmer als der Vorwurf der schlechten A b 
fassung ist der folgende: „Das RG. glaube, m it diesem 
Urteil dem Arbeitsministerium in  den Arm  fallen 
zu müssen, bevor noch dieser Entwurf — des Bauland
gesetzes — dem Reichstag zur Beschlußfassung vor
gelegt wird. Der Schutzverband für deutschen Grund
besitz habe in  dem RG. einen mächtigen, allzu 
mächtigen Förderer dieser zielstarkenAbsichtgei'unden. 
Eine andere als diese wirtschaftspolitische Absicht 
sei für das Eingreifen des RG. in  eine 55 Jahre alte 
städtebauliche Gesetzgebung schwer ersichtlich.“ 
Dieser Vorwurf, daß das RG. sich in  den Dienst einer 
wirtschaftspolitischen Richtung gestellt  ̂hat, ist auf 
das Schärfste zurückzuweisen und findet in  dem Urteil 
auch nicht die geringste Stütze. Wagner kann es 
sich offenbar nicht vorstellen, daß ein Gericht ohne 
Rücksicht auf Interessenten auf rein juristischer 
Grundlage Recht spricht.

Im einzelnen m it ihm zu diskutieren, ist kaum 
möglich, weil er sich bemüht, die Grundbegriffe des
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Rechts neu zu definieren, und von dieser Grundlage 
aus seine Schlüsse zieht. Er w ill den Grund und 
Boden nicht als Sache im Sinne des § 309 BGB. 
gelten lassen, weil man ihn nicht „beliebig vermehren 
forttragen, vernichten“ könne. Er hält diesen, seinen 
Begriff der Sache für deutsch, die Auffassung, daß 
Grund und Boden eine Sache ist, für römisch und 
■dem deutschen Rechtsbewußtsein widersprechend. 
Er glaubt, dem RG. einen „fundamentalen Irrtum “ 
nachweisen zu können, weil es sagt, die Flucht
linienfestsetzung trage keinen polizeilichen Charakter 
Er folgert den polizeilichen Charakter daraus daß 
■die Ortspolizeibehörde v o r dem Gesetz von ’ 1875 
Fluchtlinien festgesetzt habe und auch jetzt die Fest
legung von Fluchtlinien verlangen könne. Er w irft 
weiter dem RG. vor: es habe m it geradezu ängst
licher Gewissenhaftigkeit immer nur den Abs. 1 und 
2 des Art. 153 der RVerf. vor Augen gehabt und 
wie unter Scheuklappen vermieden, auch andere 
Rechtsgrundsätze der RVerf. heranzuziehen. Es sage 
m it z y n is c h  a nm u te n de r G e lasse nh e it: die 
Entwicklung, die das Gelände während der Besitz
zeit des Klägers genommen hat, komme ihm zugute. 
Wagner glaubt, aus diesem Satz die Unzulässigkeit 
der Wertzuwachssteuem folgern zu sollen!

Man könnte die Liste der Rechtsirrtümer der 
Schrift noch lange fortsetzen. Im Endergebnis kommt 
ihre K ritik  nur auf das hinaus, worüber die Gerichte 
schon so lange zu klagen haben: daß ihnen die 
wirklichen oder vermeintlichen Mängel der Gesetz
gebung zur Last gelegt werden. Wagner vergißt, 

aß die Richter nur das geltende Recht anzuwenden 
haben, und zwar, um m it ihm zu reden, „als 100% ige 
Juristen“ . Daß solchen die Einsicht in  die w irt
schaftlichen Zusammenhänge nicht fehlt, haben sie 
o ft genug bewiesen. M it viel größerem Recht, als 
dem RG. Vorwürfe wegen der Anwendung des Art. 153 
auf das Fluchtliniengesetz gemacht werden, ist 
den Gemeinden vorzuwerfen, daß sie die RVerf. 
systematisch ignoriert haben, obgleich gerade in  der 
Berliner städtischen Verwaltung im Anschluß an 
RGZ. 116, 273 und die dadurch hervorgerufene 
Literatur wiederholt auf den Zusammenhang hin
gewiesen worden ist. Die A rt, Freiflächen auszu
weisen, wie sie in  neuerer Zeit üblich geworden ist, 
ist nicht m it Unrecht als Ueberbolschewismus be
zeichnet worden, indem der Bolschewist zwar das 
Eigentum ohne Entschädigung fortnimmt, aber dafür 
auch keine Steuern fordert, während die Gemeinden 
die Benutzung des Grundstückes verbieten, sich aber 
lü r das unverwendbare Grundstück auf Tahre hinaus 
Steuern zahlen lassen, ohne es zu enteignen. Wenn 
das RG--Urteil diesem Zustand ein Ende macht, ist 
es auch vom Standpunkt der städtischen Bürger
schaft, soweit sie das Privateigentum aufrechterhalten 
wiU, nur zu begrüßen. A u f der anderen Seite ist 
aber zu fordern, daß das im A rt. 153 vorgesehene 
Reichsgesetz baldigst kommt, denn sonst kann in 
der Tat das Urteil oder vielmehr der bestehende 
Rechtszustand „eine Lahmlegung in  der Entwicklung 
der Gemeinden bedeuten“ , und so ist es eine dringende 
Aufgabe des Deutschen Reichstages und der Deut
schen Regierung, zwar nicht „das Urteil unschädlich 
zu machen“ , wohl aber ein die Interessen der Ge
meinden und der grundbesitzenden Bürger gleich- 
mäßig b illig  berücksichtigendes Recht zu schaffen.

M e n s c h e n r a u b .
Von Senatspräsident am Reichsgericht i. R. Dr. L o h e , 

Leipzig.

Das Verbrechen des Menschenraubes ist vom 
Entw. zum neuen Strafgesetzbuch nicht aufgenommen 
worden. In  der Praxis hat es bisher nicht nur keine 
bescheidene, sondern überhaupt keine Rolle gespielt. 
Da lenkt kurz vor seinem Verschwinden der soeben 
in Hamburg verhandelte Strafprozeß gegen die Eigen
tümer und Führer des Schiffes „F a lk e “ noch ein
mal das Auge auf diesen verlorenen § 234 des StrGB. 
Wenige nur kennen seinen Inhalt und seine Bedeutung. 
Die nachfolgenden Zeilen sollen ihn erläutern.

1. Das Verbrechen des Menschenraubes nach 
§ 234 StrGB. w ird im Gesetz als ein Verbrechen 
wider die persönliche Freiheit angesehen. Ursprüng
lich erachtete man es als eine dem D ie b s ta h l v e r 
w an d te  S tra f ta t ,  welche Vorstellung sich auch 
noch in  der Bezeichnung als „Raub“  erhalten hat. 
Das Wesen des Delikts bestand demnach in der 
Entziehung eines Menschen aus der Gewalt seiner 
selbst (des „Seifmündigen“ ) oder eines anderen und 
seine Verbringung in die Gewalt eines Dritten. So 
schon das Plagium des römischen Rechts, das ein 
Fesseln und Verheimlichen des Geraubten verlangte. 
Noch später bei den Italienern war das Plagium eine 
besondere A rt des Diebstahls. Auch der Sachsen
spiegel spricht in Teil I I  Abs. 13 § 4 vom „Fähen“ 
eines Menschen, ebenso der Schwabenspiegel in  
Art. 201. Die Auffassung der Italiener teilt Carpzow. 
Erst durch Q u is to rp 1) und anschließend durch 
v. G ro lm a n n  und namentlich F eu e rb ach  wurde 
als verletztes Rechtsgut die p e rs ö n lic h e  F re ih e it  
des Geraubten selbst erkannt, als Tat aber auch hier 
immer nur die Besitzergreifung des Menschen ange
sehen. Wie sehr die Auffassung des Diebstahls fort
wirkte, zeigen noch die Motive zu § 187 und § 204 
der Entwürfe eines preuß. StrGB., die als Wesen 
der Straftat die „Entziehung eines Menschen aus dem 
Schutze des Staates“ ansehen.

Diese Entwicklung des Delikts aus dem Dieb
stahlsbegriff läßt erkennen, daß auch, nachdem man 
im Menschenraub ein Verbrechen wider die persön
liche Freiheit sah, doch nur eine besondere  B e 
e in trä c h t ig u n g  dieser Freiheit in  Frage kommt, 
und daß das „sich bemächtigen“ in  § 234 StrGB! 
entsprechend der Besitzergreifung und Wegnahme 
beim Diebstahl als Begründung einer tatsächlichen 
Gewalt, einer physischen Herrschaft unmittelbar über 
die Person des Geraubten selbst verstanden werden 
muß, im Gegensatz zu einer Beeinträchtigung bloßer 
Willensfreiheit, wie sie bei anderen Angriffen geo-en 
die Freiheit stattfinden kann.

In  diesem Sinne sagt schon das Preuß. ALR. 
Teil I I  Tit. 20 Abschn. 13 § 1087: „W er sich der 
Personeines anderen bemächtigt, um . .“ , und ebenso 
der Entw. eines Preuß. StrGB. von 1845. Wenn dann 
der Entw. von 1850 dafür „entführen“ setzte, so 
geschah dies nach den beigegebenen Motiven nur, 
um die Vollendung der Bemächtigung, d. h. die Ent
ziehung aus fremder Gewalt und Begründung eigener 
tatsächlicher Gewalt schärfer zum Ausdruck zu bringen. 
Im  preuß. StrGB. von 1851 wurde jedoch das ur
sprüngliche „sich bemächtigen“ wieder aufgenommen, 
um der Meinung zu begegnen, als sei ein Fortbewegen 
(aus dem Staatsgebiet) erforderlich. Ebenso verhielt

!) Grundsätze des deutschen peinlichen Rechts I  § 39.
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sich das deutsche StrGB., Motive hierzu S. 73. Eine 
Abschwächung dahin, als solle nicht mehr eine tat
sächliche Gewalt über die Person erfordert werden, 
war damit nicht beabsichtigt. Dies entspricht auch 
der gegenwärtig herrschenden Rechtsansicht1).

2. Die Bemächtigung muß ferner w id e r re c h t
l ic h  vorgenommen werden1 2). Das ist zwar im § 234 
StrGB. nicht ausdrücklich gesagt, versteht sich aber 
von selbst. In  den sächsischen, württembergischen 
und braunschweigischen Strafgesetzbüchern ist das 
ausdrücklich hervorgehoben, im  bayerischen StrGB. 
Art. 197 w ird von Bemächtigung eines Menschen 
„wider dessen W illen“ gesprochen. Das österreichische 
StrGB. von 1852 § 90 verlangt, daß die Bemächtigung 
„ohne Yorwissen und Einwilligung der rechtmäßigen 
Obrigkeit“ geschehe, indem es, wie die Motive zum 
preuß. StrGB., das1 Wesen des Delikts in  der Ent
ziehung aus dem Schutz des Staates sieht. Da 
immer aber die persönliche Freiheit einen rechtlichen 
geschützten Zustand darstellt, der sich als Unabhängig
keit von einer nicht durch ein Recht begründeten 
Gewalt in bezug auf seine Person erweist3 *), so folgt, 
daß die E in w i l l ig u n g  des zu r V e rfü g u n g  über 
seine Person B e re c h tig te n  immer diese Wider
rechtlichkeit aufhebt1). Nur wenn also nicht der 
Geraubte selbst die Verfügungsmacht hat, ist seine 
Einwilligung rechtlich unbeachtlich5 *).

3. Aber nicht schon jedes sich Bemächtigen 
eines Menschen erfüllt den Tatbestand des § 234 
StrGB. Vielmehr ist dies nur dann der Fall, wenn 
es a) durch die beso nd e ren  M it te l der List, 
Drohung oder Gewalt ermöglicht worden ist, und 
b) das sich Bemächtigen seinerseits wieder das M it te l 
bilden soll fü r  d ie  H e rb e ifü h ru n g  e ines w e ite re n  
E r fo lg e s , nämlich der Aussetzung, Verbringung in 
Sklaverei oder Leibeigenschaft oder in  auswärtige 
Kriegs- oder Schiffsdienste0).

Diese Gestaltung des Tatbestandes der Bemächti
gung, § 234 StrGB., enthält Einschränkungen in 
mehrfacher Beziehung.

Zu a) Es ist v. B u r i,  Gerichtssaal 27 S. 523, 
zuzugeben, daß eine Beschränkung der Bemächtigung 
auf eine solche, die nur entweder durch List, Drohung 
oder durch Gewalt herbeigeführt worden ist, krim inal
politisch nicht verständlich ist, daß vielmehr die 
bloße Bemächtigung, gleichviel wie sie bewirkt ist, 
hinreichen müßte. Da das Gesetz aber einmal diese 
Einschränkung macht, erfüllt nur bei ihrem Vor
liegen die Bemächtigung den Tatbestand des § 234 
StrGB. Daß unter Gewalt sowohl vis absoluta als 
vis compulsiva zu verstehen ist, ist anerkannt7). 
N icht wird man leugnen können, daß zu einer A n
wendung von List jedenfalls auch gehört ein H a n d e ln  
oder V e rsch w e ig e n  zum Zwecke einer Irreführung,

1) V g l- o p p e n h o f f ,  Komm, zu § 234; F r  an k , Kom m . z. StrGB. 
§ 234 Anm. I, 1; E b e rm a y e r ,  Le ipz iger Kom m . Anm. 4; O ls -  
h a u s e n ,  Anm. 3. Ferner K n i t s c h k y ,  Gerichtssaal 44 S. 286; 
H a a r s ,  Menschenraub und K inderraub (1899) S. 23; V i l l n o w ,  
G o ltd . A rch. 24 S. 116; B in d in g ',  Lehrb. 1 S. 108; H ä ls c h n e r ,  
2 S. 138; v. L is z t - S c h m id t ,  Lehrb. (25. A u f 1.) S. 531; B r u c k ,  Ver
brechen gegen W illens fre ihe it S. 70 f f . ; G e r l  a n d , Lehrb. S. 401; 
S c h w a r tz ,  Kom m . Anm. 3. D er u. a. von B u r i ,  Gerichtssaal 27 
S. 523 abweichenden M einung kann n ich t beigetreten werden.

2) B in d in g ,  1, 108. 3) K n i t s c h k y ,  Gerichtssaal 44 S. 273.
4) K n i t s c h k y ,  S. 274; H a a rs ,  Menschenraub und K inderraub

1899) S. 29; E b e r m a y e r ,  L K . Anm. 5; B in d in g ,  1, S. 108.
ß) O p p e n h o f f , Kom m , zu § 234; R o s e n fe ld ,  V g l. D arstellung 

Bd. V  S. 407. _
C) V i l l n o w ,  G o ltd . A rch. 24, 114.
7) E b e r m a y e r ,  L K . Anm . 5 c; abweichend nur H ä ls c h n e r ,  

Gerichtssaal 35, 9. Ueber den B e g riff der L is t herrscht n ich t vo lle  
K la rh e it, vg l. E b e r m a y e r  a. a. O. Anm . 5 a , nnd O ls h a u s e n ,  
Anm . 5 a, auch F r a n k ,  Anm. 2, lin d  die von ihnen angezogenen, n icht 
ganz einheitlichen re ichsgerichtl. Entsch.

daß dem Verhalten ein Schein gegeben wird, der 
ihm nicht zukommt, und die wahre Natur des Ver
haltens damit versteckt wird, sei es, daß sich dieses 
Verstecken auf die ganze äußere Handlung selbst 
oder auf die ih r zukommende W irkung oder auf die 
m it ih r verfolgte Absicht oder ihre Beweggründe 
bezieht. Alles dies muß geflissentlich geschehen,, 
um die Wirkung oder Absicht der Handlung, ihre 
wahre Bedeutung, zu verbergen. In bezug darauf 
muß also eine Unkenntnis bei dem Dritten vorliegen, 
die entweder erregt oder benutzt wird. Nur dann 
kann von einem „Ueberlisten“ gesprochen werden. 
Auf den Grad von Klugheit und Schlauheit, die zum 
Verstecken aufgewendet werden muß, kommt es 
dabei nicht an, wennschon eine gewisse Klugheit 
oder Schlauheit zumeist erforderlich sein wird.

Zu b) Schon nach den alten deutschen Volks
rechten bestand der Tatbestand des Delikts aus zw e i 
A k te n : dem Ergreifen eines Menschen und der 
hierdurchermöglichten V e rb r in g u n g  in U n fre ih e it .  
Die Verletzung der Lokomotionsfreiheit als erster 
A k t muß das Mittel zur Verletzung des Status liber- 
tatis als zweiten Akt, auf den es allein ankommt, 
sein1). Ganz scharf betont diesen Endzweck der 
Vorentw. zum StrGB. von 1909 (und der Gegenentw. 
von Kahl usw.), wenn er § 234 so faßt: „Wer einen 
Menschen in  Sklaverei oder in  einen anderen ähn
lichen Zustand der Unfreiheit bringt . . Es wird 
hier also von e in e r vo rausgehenden  B e m ä c h ti
gung  als M it te l überhaupt abgesehen und jedes- 
irg e n d w ie  vorgenommene Verbringen in  Sklaverei 
usw. erfaßt, zugleich aber die e r fo lg te  Verbrin
gung zur V o lle n d u n g  des d e lik t is c h e n  T a t
bestandes verlangt. Die nachfolgenden Entw. zum 
StrGB. haben dagegen sämtlich von Aufstellung eines 
besonderen Delikts des Menschenraubes abgesehen, 
da die Vorschriften des Sklavenraubgesetzes und die 
übrigen Bestimmungen über Freiheitsverletzungen 
genügten.

Entgegen der Auffassung der Volksrechte und 
des Vorentw., für die hiernach das V e rb r in g e n  in  
Unfreiheit das Wesentliche war, sah, wie oben aus
geführt, das spätere Recht, wie es z. B. im  Sachsen
spiegel und Schwabenspiegel dargestellt wird, in A n
lehnung an den Diebstahlsbegriff die B e m ä c h tig u n g  
eines Menschen — den Raub — als das Wesentliche 
an, immerhin aber nur eine solche, die auf dem 
Wege zur Verbringung in  dauernde Unfreiheit lag, 
die nach wie vor als der E n d zw e ck  des re c h ts 
w id r ig e n  H a n d e ln s  aufgefaßt wurde und daher 
schon bei und m it der Bemächtigung gewollt sein 
mußte. Um der Gefährdung des Rechtsgutes des 
Status libertatis willen und nur soweit und weil die 
Bemächtigung das Mittel für diese Verletzung ab
geben kann und soll, ist daher die Bemächtigung 
Menschenraub, also eine d u rch  den e rs tre b te n  
E n d zw e ck  q u a lif iz ie r te  Freiheitsberaubung. D ie 
nachfolgende wirkliche Verbringung in  Sklaverei usw. 
bedeutet dann nicht nur, wie z. B. im  ungarischen 
StrGB. von 1878 § 323 Abs. 2, eine Strafzumessung 
für die auch ohne die Verbringungsabsicht erfolgte 
Bemächtigung, vielmehr muß sie vo n  v o rn h e re in  
in  den Willen des Täters aufgenommen worden sein; 
er muß d ie  B e m ä ch tig u n g  als M it te l fü r  d ie  
V e rb r in g u n g  in  S k la v e re i usw. von  A n fa n g  
an g e w o llt  haben. Der V o rsa tz  des Täters geht 
hiernach nicht nur auf die Bemächtigung, den Rauh

i)  R o s e n fe ld  a. a. O. S. 407.
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■eines Menschen, sondern darüber hinaus sieht er auf 
einen weiteren Erfolg seiner Handlung ab, auf die 
durch die Bemächtigung herbeizuführende Ver
bringung in  Sklaverei usw. Daß er es eben gerade 
auf diesen weiteren Erfolg absieht, auf ihn seine 
„Absicht“ , sein „Absehen“ gerichtet ist, daß er 
handelt, „um den Menschen in  die Sklaverei zu 
bringen“ , erzeugt die Gefahr, daß er auch zur Ver
wirklichung noch dieses Erfolges weiter tätig sein 
wird. Um dieser Gefahr willen hat man geglaubt, 
■es rechtfertigen zu können, die juristische Vollendung 
des Delikts bereits m it derBemächtigung anzunehmen, 
sofern diese zugleich in  der weiteren Absicht auf 
Verbringung in  Sklaverei usw. erfolgt. Es ist nur 
ein Wortstreit, ob man sagt, das Delikt ist auf das 
Versuchsstadium zurückbezogen, wie die meisten tun, 
oder m it K n its c h k y  S. 267 die Annahme eines 
Versuchs leugnet und nur ein Gefährdungsdelikt 
anerkennt. Versuch und Gefährdung beziehen sich 
beide auf den weiteren in  Frage kommenden Erfolg 
der Verbringung in  Sklaverei usw. Der über den 
■unmittelbaren Erfolg der deliktischen Handlung, die 
zum äußeren Tatbestand erforderlich ist, hinaus
gehende Vorsatz auf Bewirkung eines aus diesem 
sich ergebenden zweiten Erfolges, das über diesen 
Vorsatz gehende Absehen auf diesen Erfolg ist 
seinem Inhalt und Wesen nach nichts anderes als 
Vorsatz, als bewußter Wille zur Bewirkung eines 
Handlungserfolges. Nur genügt in  vielen Fällen dem 
Gesetzgeber bereits das Vorliegen dieser Absicht, 
und er verlangt nicht, wie sonst bei der Straftat, 
zur Vollendung das Erreichen des vorgesehenen 
Zieles. Unrichtig ist aber, wie v. L is z t-S c h m id t,  
Lehrbuchs. 231, und die meisten tun, hier Absicht 
als Beweggrund zu begreifen und in  Gegensatz zum 
Vorsatz zu bringen. Die Vorstellung der Erreichung 
dieses weiteren Zieles ist nicht mehr motivierendes 
Willenselement, als es bei jedem anderen Vorsatz 
auch der Fall ist. Da es sich aber hier um ein 
Streben nach einem bestimmten Ziel mittels eines 
b e s tim m te n  Mittels handelt, so w ird m it Recht 
in  diesen Fällen der dolus indirectus ausgeschlossen1). 
Gegen O lshausen , Anm. 6, ist zu sagen, daß dieser 
über die Bemächtigung hinausgehende Zweck der 
Endzweck für die deliktische Handlung ist, was nicht 
ausschließt, daß auch darüber hinaus noch andere 
Ziele verfolgt werden können, die aber vom Gesetz
geber für das von ihm in  Betracht gezogene Handeln 
nicht berücksichtigt werden, weil sie für ihn zur 
Bewertung der Handlung gleichgültig sind.

4; Von den in den Rahmen des Delikts fallenden 
beabsichtigten und m it der Bemächtigung verfolgten 
E n dzw e cken  bestand ursprünglich nur der, den 
Geraubten m den Z us tan d  der U n fre ih e it ,  der 

averei zu versetzen. Indem die Gesetzgebung 
spater auch das Aussetzen in  hilfloser Lage aufnahm, 
verließ sie eigentlich insoweit den Charakter eines 
Freiheitsdeliktes. Diese Aussetzung bedeutet keine 
Beraubung der Freiheit, sondern eine Gefährdung 
des Lebens und der Gesundheit, ebenso wie die 
Straftat nach § 221 StrGB.

Von Bedeutung wurde weiter die Aufnahme des 
Verbringens in  a usw ä rtig e  K r ie g s -  oder S c h if fs 
d ie n s te , die m it der Einführung stehender Heere 
erfolgte. Nach den damals bestehenden Verhältnissen 
wurde nicht m it Unrecht der Kriegsdienst als eine

‘ i  l - o b e ,  E in le itung im  Leipziger Kom m entar des StrGB. S 62 f f  
m d  eh' E b e r m a y e r .  S 730 Anm  6.

A rt Sklaverei angesehen. Als Verletzter erschien in 
erster Linie der Landesherr, dem seine Untertanen 
entzogen und damit die Möglichkeit, sie zu Kriegs
diensten in  seinem Heere zu verwenden, genommen 
wurde1). Das ALR. Teil I I  Tit. 20 Abschn. 13 § 1038 
bestrafte deshalb ursprünglich auch die unbefugte 
gewaltsame Anwerbung. An deren Stelle trat dann 
seit dem Entw. zum preuß. StrGB. von 1843 das 
Verbringen in  auswärtige Kriegsdienste (K n i ts c h k y , 
S. 195). Vollendet ist dieses nicht schon mit der 
bloßen Anwerbung. Unter a u s w ä rtig e n  K r ie g s 
d ie n s te n , zu denen auch Dienste in  der Marine, 
d. h. der Kriegsflotte, gehören, sind solche zu ver
stehen, die einem anderen geleistet werden als dem 
Staate, dem der Geraubte angehört. Daß der andere 
gerade ein Staat sein muß, ist nicht erforderlich. 
Auch Kriegsdienste, die Rebellen eines eigenen oder 
eines anderen Staates geleistet werden, können daher 
darunter fallen2). Indessen muß es sich auch bei 
den Rebellen um eine regelrechte Kriegführung 
handeln. Nicht jeder Aufstand und Putsch, nicht 
jede Unruhe ist schon Krieg, und eine Beteiligung 
an ihnen nicht schon eine Leistung von „Kriegs
diensten“ . Deshalb spricht auch H aars S. 32 zu
treffend davon, daß Kriegsdienste i. S. des Gesetzes 
auch bei einer „Rebellenarm ee“ geleistet werden 
können. Kriegsdienste liegen ferner nur vor, wenn 
bereits ein Kriegszustand zwischen zwei Parteien 
besteh t. Solange ein Krieg nur v o rb e re ite t  wird, 
sind die der Vorbereitung gewidmeten Dienste noch 
keine Kriegsdienste. So können z. B. Transporte 
von Waffen und Soldaten Kriegsdienste sein, wenn 
sie in  einem Krieg erfolgen. Die Beschränkung auf 
unmittelbare Kampfhandlungen ist nicht richtig. So
fern sie aber nur der Vorbereitung eines erst in 
Aussicht stehenden Krieges dienen, sind sie selbst 
noch keine Kriegsdienste.

Die S c h iffs d ie n s te  brauchen nicht auf einem 
Kriegsschiff geleistet zu werden und stehen in  keiner 
Beziehung zur Kriegsführung, es gehören hierher 
auch die Dienste auf einem H a n d e ls s c h if f ,  soweit 
sie eigentliche Schiffsdienste, d. h. der Schwimm
bewegung des Schiffes dienende Handlungen sind. 
Auswärtig ist das Schiff i. S. von § 234, wenn es 
in  einem anderen Heimathafen zu Hause ist, als einem 
zum Heimatstaate des Geraubten gehörigen3).

Aber auch dann schon liegt ein „auswärtiger 
Sch iffsd ienst“ vor, wenn das Schiff zwar einem 
deutschen Staatsangehörigen zu eigen ist und in 
einem deutschen Hafen beheimatet, aber e inem  
A u s lä n d e r  zu r B e nu tzu ng  fü r  se ine  Zw ecke  
ü be rla ssen  is t,  diesem dient und s e in e r Iüom - 
m a n d o g e w a lt u n te rs te h t. Denn dann werden 
eben die Schiffsdienste ihm geleistet, dann ist der 
Dienst auswäitiger Dienst. Aehnlich wohl auch 
G e rla n d  S. 401.

Daß sowohl Kriegs- wie Schiffsdienste als 
dauernde gewollt sein müssen, wie anscheinend 
O lshausen  Anm. 6 meint, kann nicht angenommen 
werden. Immerhin müssen es solche sein, die eine 
gewisse A b h ä n g ig k e it  vo n  e inem  G e w a lth a b e r 
begründen, die bei einer nur einmaligen Dienst
leistung fehlen wird.

5. Eine eigenartige und kriminalpolitisch nicht 
zu rechtfertigende, nur aus der Entstehungsgeschichte

*) K n i t s c h k y ,  S. 257; H a a r s ,  S. 7.
2) O p p e n h o f f ,  Komm. Anm. 8 ; H a a rs  

1 7 • Ul 1 A nrrt fi C

S, 32; V i l l n  o w ,

3



667 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 10. 668

zu erklärende Folge der Gestaltung des Tatbestandes 
von § 234 StrGB. ist, daß ohne vo rausgegangene  
B e m ä c h tig u n g  des M enschen  d ie  A u s fü h ru n g  
des V e rb re c h e n s  n ic h t d e n kb a r is t  (B u ri 
Gerichtssaal 27 S. 253). Wie nur eine durch List, 
Drohung oder Gewalt herbeigeführte Bemächtigung 
in  Betracht kommt, so auch nicht jede vollendete 
oder versuchte Verbringung in  Unfreiheit, gleichviel 
m it welchen Mitteln sie unternommen wurde. V ie l
mehr muß immer eine v o lle n d e te  B e m ä c h tig u n g  
vo rausgegangen  sein. Nur eine durch sie unter
nommene Verbringung in  Sklaverei usw. erfüllt den 
Tatbestand des § 234 StrGB. Wenn daher versucht 
wird, durch Anwendung von anderen Mitteln, wie 
List, Drohung oder Gewalt einen Menschen un
mittelbar in  Sklaverei, Kriegsdienste usw. zu bringen, 
oder diese Verbringung sogar erreicht wird, ohne 
daß vorher eine Bemächtigung des Menschen über
haupt erfolgte, so erfüllt dies nicht den Tatbestand. 
Denn nicht der bloße Versuch einer Verbringung in  
Sklaverei usw., auch nicht diese Verbringung für 
sich selbst w ird in  § 234 StrGB. unter Strafe ge
stellt, sondern nur der Versuch hierzu m it einem 
ganz bestimmten M itte l: der vo ra u sg e h e n d e n  Be
m ä c h tig u n g . Deshalb ist auch eine nach  der 
Bemächtigung etwa eintretende Verbringung in 
Sklaverei usw. nur dann eine Nachtat des Verbrechens 
nach § 234 StrGB. und in  dessen Rahmen fallend, 
wenn sie die g e w o llte  F o lg e  der vorausgegangenen 
B e m ä c h tig u n g  ist, durch das Mittel der Be
mächtigung bewirkt wurde, (anders als nach ungar. 
StrGB. von 1878 § 323 Abs. 2), wenn diese Folge 
schon  g e w o llt  w a r b e i V o rn a h m e  der v o r 
s ä tz lic h e n  B e m ä ch tig u n g . Anderenfalls liegt 
nicht das Verbrechen des Menschenraubes, sondern 
gegebenenfalls nur widerrechtliche Freiheitsbe
raubung, Nötigung oder dergleichen vor.

Das Reiehsverwaltungsger ieht .
Von Oberregierungsrat H e rrm a n n , Magdeburg.

In dem Aufsatz „Zuständigkeiten des Staats
gerichtshofs“ S. 1510,1929 d.Bl. bemerkte M inDir. Dr. 
P o e tz s c h -H e ff te r : „Das Interesse an der baldigen 
Vorlegung eines die Lücken ausfüllenden Gesetz
entwurfs über das Reichsverwaltungsgericht werde 
s ic h .............verstärken müssen.“

E in Entw. über das RVG. (1925, der dritte) ist 
vorhanden; er hat dem Reichskabinet Vorgelegen 
und wurde von ihm dem Reichsministerium d. Innern 
zwecks Redaktion zurückgereicht. Die dadurch ge
botene Frist sollte von der Oeffentlichkeit benutzt 
werden, um in eine Erörterung des m it Schaffung 
eines RVG. verbundenen Fragenkomplexes, insbes. 
einer Regelung der Zuständigkeit und des künftigen 
Aufgabenkreises des RVG. einzutreten; z. Zt. ist aber 
leider davon nicht viel zu spüren. Die folgende Be
rührung einiger wichtiger Punkte soll hierzu anregen.

I. A rt. 167 RVerf. bestimmt:
„ Im  Reiche und in  den Ländern müssen nach Maß

gabe der Gesetze Verwaltungsgerichte zum Schutze der 
einzelnen gegen Anordnungen und Verfügungen der V er
waltungsbehörden bestehen.“

Dieser Zweck ist ein dreifacher: Uebertragung 
aller Angelegenheiten des  ̂ öffentlich - rechtlichen 
Schutzes, auch soweit sie bisher den bürgerlichen 
Gerichten obliegen (vgl. § 70 Abs. 2 Nr. 2 und 
Abs. 3 GVG.), in Zukunft auf Verwaltungsgerichte;

— Herstellung der Rechtseinheit auf öffentlich-recht
lichem Gebiete im Reiche; — organische Unter
ordnung der Verwaltungsgerichte der Länder unter 
das RVG. Dem entspricht die Schöpfung einer ein
heitlichen Spitze der Rechtsprechung des öffentlichen 
Rechts parallel zum RG. als dem obersten bürgerlich
rechtsprechenden Gerichtshof. Eine Konkurrenz der 
Rechtsprechung des RVG. m it der oberster LVG. 
als abschließender Rechtszüge — etwa so, daß dem 
RVG. nur (oder zunächst nur) die Rechtsprechung 
auf reichsrechtlichem Gebiete zu übertragen sein 
würde — erscheint m. E. dadurch ausgeschlossen. 
Das Bestehenlassen oberster Landesinstanzen für 
allelandesverwaltungsrechtlichenFragen würde gerade 
den zu beseitigenden Zustand der Nichteinheit der 
Rechtsprechung und damit des verwirklichten Rechts 
festlegen. Aus der Spruchpraxis des RVG. soll sich 
das künftige allg. öffentliche Reichsrecht doch erst 
entwickeln, und diese Rechtsprechung muß, schon 
aus politisch-taktischen Gründen, an das historisch 
gegebene Landesrecht anknüpfen, um allmählich 
daraus allgemeingültige Grundsätze herauszuarbeiten 
und solche zur Umwandlung in  Gesetz reifzumachen.

Sitz des RVG. w ird die Reichshauptstadt sein 
müssen; nicht aus Prestigegründen des Reichs oder 
zur Befriedigung von preußischen Sonderwünschen, 
sondern aus zwingenden sachlichen Gründen: der 
oberste Verwaltungsgerichtshof des Reichs muß in 
der Lage sein, jederzeit, um Auskünfte usw. einzu
holen, auf schnellstem und leichtestem Wege die Ver
bindung mit den Zentralstellen des Reichs herzustellen; 
andrerseits müssen diese jederzeit schnellstens Kom 
missare zur Wahrnehmung öffentlicher Reichsinter
essen dorthin abordnen können. Ferner soll nach 
Art. 31 Abs. 2 RVerf. das „bei dem Reichstag“ ge
bildete Wahlprüfungsgericht z. T. aus Mitgliedern des 
RVG. bestehen. Daneben fä llt die Möglichkeit 
schneller Benutzung einzigartiger öffentlicher Bib lio
theken und von ersten Sachverständigen für Berlin 
ins Gewicht.

II. Den Ländern w ird es überlassen bleiben 
müssen, ob sie eine oder zwei Instanzen für die 
Landesverwaltungsgerichtsbarkeit einrichten; Würt
temberg und Braunschweig z. B. besitzen nur je einen 
VGH. In Württemberg muß jede streitige Verwaltungs
rechtssache in  der Regel zunächst zur Entsch. des 
Staatsministeriums gebracht werden; erst gegen diese 
findet die Anfechtungsklage beim VGH. statt. N ur 
in  Einzelangelegenheiten können die Entsch. der 
Provinzialbehörde direkt beim Gerichtshof angefochten 
werden. — In  Preußen w ird sich die Beibehaltung 
des Landrats bei der Rechtsprechung des untersten 
VerwGer. weiter empfehlen, um seine Erfahrung auf 
den Gebieten der Staats- und Kommunalverwaltung in  
dieser Instanz nutzbar zu machen. Die preußischen 
Landräte führen als Organe der Staatsregierung die 
Geschäfte der allg. Landesverwaltung in  den Kreisen 
und leiten als Vorsitzende der Kreistage und Kreis
ausschüsse die Kommunalverwaltung der Kreise1). 
Aehnliche berechtigte Wünsche bez. der untersten 
Gerichtsinstanz werden auch bei anderen Ländern 
zu berücksichtigen sein.

Der Zahl der Instanzen in  den Ländern wird 
die Zahl der Rechtsmittel zu entsprechen haben; bei 
2 Instanzen innerhalb des Landes also 2 Rechts
m ittel: Berufung an das Provinzialgericht, Revision 
an das RVG. — bei einer Instanz nur Revision.

1) V g l. § 76 östl. K re isO . v. 13. Dez. 1872/19. M ärz 1881.
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Die OYG. der Länder müssen aus den dargelegten 
Gründen verschwinden, und ihre Zuständigkeit — auch 
in  landesrechtlichen Fragen — w ird auf das RVG. 
überzugehen haben1). Das liegt ebenso im Interesse 
der deutschen Rechtseinheit wie der Verwaltungs
vereinfachung und entspricht der Regelung in  § 32 
Abs. 4 RAbgO. v. 13. Dez. 1919.

Im  wesentlichen sollten die LVG . so auszu
gestalten sein, wie es D re w s  vorschlägt2), also als 
Kreis- und Provinzialgerichte. Die Mittelinstanz wird 
vielleicht m it einem Vorsitzenden und 2 Beisitzern 
ohne Laienbeteiligung3) zu besetzen sein; die Senate 
des RVG. m it je einem Vorsitzenden und 4 Beisitzern. 
In allen Fällen kommen in der Mittel- und Oberinstanz 
nur u n a b h ä n g ig e  Richter in Frage, also solche, 
die nicht nebenbei m it Verwaltungsgeschäften (ab
gesehen von solchen gerichtlicher A rt) befaßt sind. 
A rt. 102 RVerf., der bisher lautet: „D ie Richter 
sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“ , 
w ird deshalb künftig eines Zusatzes bedürfen, der 
etwa lauten kann: „Dasselbe g ilt von den Richtern 
des RVG. Den Ländern bleibt es überlassen, auch 
bei den VerwGer. 2. Instanz, wo solche bestehen, 
unabhängige Richter anzustellen.“ Desgl. w ird den
selben Verwaltungsrichtern die richterliche Sonder
stellung nach A rt. IV  RVerf. (Ernennung auf Lebens
zeit, Altersgrenze usw.) zu verleihen sein.

Diese Verwaltungsrichter müßten aus der Zahl 
erfahrener Verwaltungsbeamter der Länder ernannt 
werden, die sich dauernd der Verwaltungsrichter
laufbahn widmen wollen4). Die (fakultative) Tätig
keit eines Kommissars des öffentlichen Interesses 
dürfte in  allen Instanzen zuzulassen und ähnlich wie 
m § 74 Pr. LVG. zu regeln sein.

III. Die Zuständigkeitsfrage läßt sich nach der 
negativen und positiven Seite betrachten. Dieser 
Erwägung würde die Form der Generalklausel m it 
negativer Enumeration am besten entsprechen; d. h. 
die Erklärung der grundsätzlichen Zuständigkeit für 
alle öffentlich-rechtlichen Fragen m it Ausnahme der 
aufzuzählenden Gegenstände5). Freilich müßte damit 
Hand inHand gehen eine sorgfältigere Unterscheidung 
durch die Gesetzgebung zwischen öffentlichem und 
bürgerlichem Recht, als es bisher der Fall ist, z. B. 
in  Fragen der Amtshaftung (Art. 131 RVerf.), der 
vermögensrechtlichenAnsprüche derBeamten(Art. 129 
RVerf.), des Bestehens eines Kirchenpatronats usw.6). 
Bis zur Reifung des Rechtsbewußtseins von dieser 
Unterscheidung w ird als negativ, als nicht zur Zu
ständigkeit der Verwaltungsgerichte gehörig zu be
zeichnen sein: alles, was heute nach dem Wortlaute 
des Gesetzes zur Zuständigkeit der bürgerlichen 
Gerichte gehört, was öffentlich-rechtlich, aber zur 
Zuständigkeit von Sondergerichten (Finanzgerichte, 
Arbeitsgerichte, Wahlprüfungsgericht u. a.) gehört,
S 507« f °  a^ A " Si \ Ü t2  ,(Y e* '  d- 30- Deutsch. Jur.-Tags Bd. 1
,, f p l  T  ' im s h mTe S ^ch luu tcnden Anträge K o c h - W e s e r  u. Gen. v. 4. Jan. 1928 I I I .  W ahlper. N r. 3857) und D r. H a a s  (Baden) 

G ™- I :  3- Ju h  l ?28 (IV . W ahlper. N r. 144) an den Reichstag.
S 2 8 ff r6 W S ’ GlllndZUge emer V e iw altungsrefonn, B e rlin  1919,

«j W egen’ -der Frage der Bete iligung des L a ie n tu m s  an der 
Rechtspr. s. M  o r  s t  e l  n -  M  a r  x : Variationen über richterliche Zuständig- 
k e it zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Gesetzes, B e rlin  1927, S. 107

4) Für die Beschlußsachen w ird  es bei der bisherigen Länder
zuständigkeit verble iben können, in  Preußen z. B. bei der D re i
g liederung: K re is -(S tad t-) ausschuß, Bezirksausschuß, P rovinzia lra t. 
Ih re  Besetzung b liebe Sache der Länder; doch würden es reine 
Beschlußbehörden sein.

5) So auch S c h o lz  i. Pr. VB1. 41, 288.
meine A rb e it: „D e r K am pf um das ö ffentliche Recht“ in 

■tsd. V I I I  H e ft 3 d. Zeitschr. f. öffentl. Recht 1929, insbes. S. 333, 356 
P 111 meine S chrift: „Oeffentliches Recht und Zuständigkeit“ 

'ließ en  1927. ’ *

was verfassungsmäßig von politischen Faktoren zu 
erledigen is t1). Ausgeschlossen muß also dabei vor 
allem die dem Staatsgerichtshof verbleibende Zu
ständigkeit für Verfassungsstreitigkeiten bleiben, also 
für gegenseitige Streitigkeiten derjenigen Stellen, die 
zur Teilnahme an der obersten Staatsgewalt ver
fassungsmäßig berufen sind, über die ihnen hierbei 
nach der RVerf. zustehenden Befugnisse2). Damit 
bleibt indessen eine Angliederung des Staatsgerichts
hofs an das RVG., das gesetzmäßig für jenes den 
Vorsitzenden und 3 Mitglieder stellt3), praktisch 
erwünscht. Bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit hin
gegen handelt es sich um Rechte, die gegen die 
Staatsgewalt geltend gemacht werden, denn nach 
Art. 107 RVerf. ist der Schutz des einzelnen gegen 
Anordnungen und Verfügungen der Verwaltungs
behörden der Zweck der VerwGer4). Nebenbei sei 
bemerkt, daß der Gesetzgeber der RVerf. durch die 
Ausdrucksweise „des einzelnen“ in  Art. 107 m. E. 
nicht die Möglichkeit ausschließen wollte, eine B e 
h ö rde  vor den VerwGer. Recht nehmen zu lassen 
(auch gegenüber einer anderen Behörde), sowie daß 
auch ein passives Verhalten der Verwaltung einen 
begründeten Anspruch auf Rechtsschutz vor ihnen 
gewähren soll.

Zu wünschen wäre die Zulassung der allgemeinen 
Feststellungsklage innerhalb der sachlichen Zuständig
keit vor sämtlichen Verwaltungsgerichten, die z. B. 
in  Preußen nur in  bestimmten Fällen zulässig ist. 
In H a m b u rg  und B rem en  kann vor dem VerwGer. 
wie nach § 256 ZPO. allgemein auf Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhält
nisses Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein 
berechtigtes Interesse daran hat, daß das Rechts
verhältnis durch richterliche Entsch. alsbald festgestellt 
werde5). Die Nichtzulassung der allg. Feststellungs
klage muß als eine ungerechtfertigte Einengung des 
Verwaltungsrechtsschutzes gegenüber dem der bürger
lichen Gerichtsbarkeit empfunden werden.

Schließlich werden m it Erscheinen des RVG. 
auch  ̂die Gerichtshöfe zur Entsch. der Kompetenz
konflikte in  den Ländern aufzuheben und w ird ihre 
Zuständigkeit auf das RVG. zu übertragen sein. Es 
bedeutet schon jetzt eine schwer zu rechtfertigende 
Anomalie, daß ein Ländergerichtshof auf rechtzeitigen6) 
Anruf die Tätigkeit des RG. auszuschalten in der 
Lage ist, zumal wenn es sich um ein kleineres Land 
handelt; immerhin liegt solange ein sachlicher Zwan^ 
zur Bildung und Erhaltung einer solchen Stelle vor 
als sie im Reiche fehlt. Die Funktionen des 
Kompetenzgerichtshofs werden zweckmäßig einem 
Senat des RVG. zu übertragen sein; das Berufs- 
nchterko legmm wird in  diesem einem Falle aus ein
leuchtenden sachlichen Gründen wie schon bisher 
durch Zuziehung von Sachverständigen von außen 
zu verstärken sein, und zwar durch je einen höheren 
Beamten eines Justizministeriums und aus anderen 

andesfachministerien. Ueber die Gestellung dieser 
Beamten, die nach einem bestimmten Turnus zu 
amtieren haben werden, würde es einer besonderen 
Vereinbarung der Länder bedürfen.

V J ^ o w e n t l i a l  i. 
2) L ö w e n t h a l  a.

tl. Pr. VB1. 50, 
. O., S. 526.

b. bzon.
3) § 18 i. Y . m. §§ 16, 17 RGes*. v. 9. J u li 1921.

, , .. J) L o w e n th a l  a. a. O., S tre itigkeiten zwischen Fursorge- 
behorden sind verwaltungsrechtliche, denn es handelt sich zwar tonne ll 
um S tre itigke iten  über d ie Zuständigkeit zur Ausübung der otlent- 
lichen Gewalt, m a te rie ll aber um Abbürdung eines Anspruchs gegen 
die ö ffentliche Gewalt. n  - T 1091

5) § 20 Hamb. Ges. v. 2. Nov. 1921; § 28 Brexn. Ges. v. 1. Jan 1924.
6) Vgl. A rt. 1 preuß. Ges. v. 22. M a i 1902.

3
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Von Bagatellsachen, wie sie noch heute das 
preuß. OVG. belasten, sollte das RVG. befreit werden. 
Der Instanzenzug für solche muß in  jedem Falle in 
der Provinzialinstanz enden, auch da, wo das Land 
nur diese eine Instanz unterhält. Der Begriff der 
Bagatellsachen w ird festzulegen sein.

Einzelne Zuständigkeiten des RVG. sind schon 
jetzt gesetzlich vorgeschrieben: im  Gesetz über den 
Staatsgerichtshof v. 9. Juli 1921 §§ 1, 18, im  Jugend
wohlfahrtsgesetz v. 9. Juli 1922 §§ 7, 18; voraus
sichtlich werden dazu kommen: die bisher dem RG. 
überwiesenen Zuständigkeiten nach § 44 des Reichs- 
bahnges. v. 30. Aug. 1924 und die des Bundesamts 
für das Heimatwesen. Eine gewisse Zuständigkeit 
des RVG. ist endlich durch RGes. v. 25. März 1930 
(RGBl. I  S. 91, Republikschutzges.) festgelegt. Es 
handelt sich um die Auflösung eines Vereins (§ 9 
Abs. 2, 3 das.).

IV . Das Bestreben, die Formen des Verwaltungs
streitverfahrens denen des bürgerlichen Rechts an
zugleichen, hat seinerzeit in  Preußen zur Einführung 
des „Beklagten“ in  jenes Verfahren geführt. Andere 
Länder — wie Bayern — lehnten das Parteiverfahren 
ab und haben einen ständigen Kommissar zur Wahr
nehmung des öffentlichen Interesses bestellt. Nicht 
m it Unrecht w ird hiergegen geltend gemacht, daß 
ein solcher nur auf Ersuchen bestimmter Behörden 
handle und nicht in  der Lage sei, die ganze A n
gelegenheit so zu kennen, wie die beteiligte örtliche 
Behörde. In  Preußen ist die zuständige örtliche 
Behörde berechtigt, nach freiem Ermessen einen 
Kommissar des öffentlichen Interesses abzuordnen. 
Zweckmäßig wäre es, das Verfahren vor dem RVG. 
in  dieser Beziehung nach dem der jeweils voran- 
o-ehenden Landesinstanz zu ordnen1).
& Im  übrigen w ird sich die Beibehaltung der 
Offizialmaxime, des Grundsatzes der Erforschung 
der materiellen Wahrheit durch das Gericht von 
Amts wegen, wobei dem RVG. auch die Nachprüfung 
der tatsächlichen Feststellungen der Vorderinstanz 
offensteht, — sowie im  übrigen — ausgehend vom 
Landesrecht —■ eine möglichst freie, weder an Münd
lichkeit noch an Schriftlichkeit einseitig gebundene 
Gestaltung des Verf. empfehlen. Die Verhandlungen 
müssen öffentliche sein, insoweit nicht eine Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu 
besorgen ist. Auch in  der Ausbildung des Ver
fahrensrechts, wie in  dem des materiellen, w ird die 
Spruchpraxis des RVG. der Gesetzgebung Vorarbeiten 
müssen.

Schließlich ist zu wünschen, daß für die Ver
handlung vor den Verwaltungsgerichten in  gewissem 
Umfange der Anwaltszwang eingeführt werde, wie er 
für den bürgerlichenRechtsstreit von der Landgerichts
instanz an vorgeschrieben ist. Die Wahrnehmung 
öffentlich-rechtlicher Ansprüche bedingt in  der Regel 
die Beherrschung schwierigerer Rechtsmaterien, als 
es diejenigen des bürgerlichen Rechts sind2).

Neuere Maßnahmen zwecks Vereinfachung’ 
des ungarischen Gerichtsverfahrens.

Von Privatdozent Dr. A u e r , Staatsanwalt, Budapest.

Binnen einem Jahrzehnt soll auch in  Ungarn 
das Straf- und Zivilverfahren nun zum dritten Male 
vereinfacht werden. Es erübrigt, über Zweck und 
Ursache dieser Reformen Näheres zu bemerken. Die

')
2)

So auch G u t d e n , Das künftige  R VG ., Mannheim  1928, S. 57- 
G ö r r e s ,  Oeffentliches Recht voraus, B e rlin  1926.

Sparsamkeit, deren Gebote auf allen Gebieten des 
öffentlichen und privaten Lebens berücksichtigt 
werden müssen, fordert auch weitere Einschränkungen 
von der Rechtspflege. Im  allgemeinen was die 
Charakteristik dieser Neuerungen betrifft — könnten 
w ir nur die Bemerkungen H a ch e n b u rg s  (S. 472 
d. Bl.) wiederholen, der die Gefahren der Novellen
gesetzgebung richtig erkannte. Trotzdem enthält der 
ungarische Entwurf auch solche Neuerungen, die 
aus allgemeinen kodifikatorischen Gesichtspunkten 
bemerkenswert sind.

Die Bestimmungen des Entwurfes können in  
drei Gruppen eingeteilt werden:

I. Abänderungen, deren Zweck unmittelbar und 
hauptsächlich die Verbilligung des Gerichtsverf. bildet.

II. Neuerungen, welche die Ersparnisse nur 
mittelbar bewirken, Abnahme der Prozesse usw.

III. Reformen, die mittels neuer Einrichtungen 
die Dauer der Prozesse vermindern und zugleich zur 
besten Erledigung des Rechtsstreites beitragen sollen.

ad I :  Maßnahmen, zu welchen im  Interesse der 
Erleichterung der Staatskasse gegriffen wird, sind 
dem deutschen Juristen wohlbekannt. A ls Universal
mittel kommt auch in  Ungarn stets die Entlastung 
der höheren Gerichte in  Betracht. Da doch in Ungarn 
dieBerufungs- und Revisionssumme durch Regierungs
verordnung festgesetzt wird, enthält derEntw. hierüber 
keine Verfügungen. Berufung und Revision können 
aber künftig nur eingelegt werden, wenn der Wert 
des zugeurteilten oder abgewiesenen Anspruches 
(Teilanspruches) die festgestellte Grenze erreicht. In 
amtsgerichtlichen Strafsachen ist die Nichtigkeits
beschwerde (Revision) gegen Endbeschlüsse des 
Gerichtshofes ausgeschlossen, die Entscheidungen des 
Amts-(Bezirks)gerichtes können also nur durch den 
Gerichtshof überprüft werden. Zur Entlastung aller 
Gerichtsorgane sollen die Erleichterungen dienen, 
die bei Abfassung des Urteils und Verhandlungs
protokolls zugelassen werden. Nur die Entschei
dungen über Rechtsfragen bedürfen einer ausführ
lichen Begründung. Bei Feststellung des Tatbestandes 
kann sich das Gericht auf den Inhalt der Akten 
berufen. In  Strafsachen, wenn der Endbeschluß der 
ersten Instanz Rechtskraft erlangt, kann von der 
Abfassung des Protokolls abgesehen werden. Zur 
Entlastung der Grundbuchämter sollen Hypotheken 
unter 50 Pengö (36 M.) nicht mehr eingetragen 
werden können.

ad I I :  Entlastung und Ersparnis soll auch durch 
weitgehende Inanspruchnahme bereits bestehender 
Einrichtungen erreicht werden. Zivilsachen, die bisher 
den Bezirksgerichten zugewiesen waren, sollen nun
mehr durch Gemeinde-(Friedens)richter erledigt 
werden, sobald der Streitwert 200 Pengö (130 M.) 
nicht übersteigt. W ird auf Zahlung einer Summe nicht 
über 1000 Pengö (650 M.) geklagt, und kann der 
Anspruch im Mahnverf. geltend gemacht werden, so 
hat der Kläger den Erlaß eines Zahlungsbefehles zu 
beantragen. Wenn die Parteien gleichzeitig beim 
Bezirksgericht (an gewissen Tagen) erscheinen, 
so hat der Richter über ihren Prozeß zu entscheiden, 
wenn auch der Streitwert die Grenze der an das 
Bezirksgericht zugewiesenen Prozesse übersteigt; es 
Sei denn, daß die Angelegenheit nicht ohne Betracht 
auf den Streitwert den Landesgerichten zugewiesen 
ist. Im  Berufungsverf. können sich die Parteien 
auf neue Beweise, Behauptungen und Anträge nur 
dann berufen, sobald diese schon in  der Berufungs
schrift enthalten sind. Bei der mündlichen Verhand
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lung kann das Versäumte nur nachgeholt werden, 
wenn die Verhandlung ohne Vertagung zu Ende 
geführt werden.kann, und wenn die Partei die Gründe 
angibt, die sie bei der rechtzeitigen Geltendmachung 
ihrer Beweise usw. hinderten.

In  Strafsachen soll die Zuständigkeit des Einzel
richters bedeutend erweitert werden, so daß haupt
sächlich nur noch die politischen Delikte sowie die 
schwersten Verbrechen, durch Kollegialgerichte ab
geurteilt würden. Um die Zahl der Privatklagen zu 
verringern, w ird für den Privatkläger vor dem Landes
gericht der Anwaltszwang eingeführt. Tag für Tag 
macht man die Wahrnehmung, daß Strafklagen nur 
deswegen eingereicht werden, um dem Verletzten die 
Möglichkeit zu schaffen, seinen Schadensersatzanspruch 
im  Strafprozeß schneller und billiger geltend zu 
machen als im  Zivilverf. Dieser Unsitte soll ein 
Ende bereitet werden, nicht nur dadurch, daß den 
Schadensersatz beanspruchenden Verletzten einRechts- 
anwalt vertreten muß, sondern auch dadurch, daß der 
Anspruch nur nach Entrichtung der festgesetzten 
Gebühren geltend gemacht werden kann. Auch in 
Privatklagesachen wird das Ministerium ermächtigt, 
die Parteien zur Entrichtung staatlicher Gebühren 
zu verpflichten. Dem Gericht w ird es jedoch ermög
licht, eine Partei von solchen Gebühren zu befreien, 
sobald es ih r das Armenrecht bewilligt.

Nach der ungar. StrPO. kann der Beschuldigte 
gegen die Anklageschrift Einwendungen anmelden 
(gleichlautend m it §§ 208 u. f. österr. StrPO.), die 
dann durch den Anklagesenat in  einem besonderen 
Verfahren behandelt werden. Der Entw. w ill auch 
diese Einrichtung abschaffen, indem er statt der 
Versetzung in  den Anklagestand Anordnungen trifft, 
die im  großen und ganzen m it den Bestimmungen 
der deutschen StrPO. über die Eröffnung des Haupt
verfahrens viele Aehnlichkeiten zeigen.

ad. I I I :  Von größter Bedeutung sind jene Re
formen, die der Entw. auf dem Gebiete der StrPO. 
verwirklichen w ill. Sämtliche Organe der Strafrechts
pflege sollen dahin streben, daß die Erledigung der 
wichtigen Angelegenheiten nicht durch die Masse 
der unbedeutenden Klagen und Prozesse verzögert 
werde. Darum w ird zu allererst der Staatsanwalt 
ermächtigt, von der Erhebung der Anklage abzu
sehen, sobald eine Person m it verschiedenen Straf
taten verdächtigt wird, zwischen welchen sich aber 
auch solche Handlungen befinden, deren Ausscheiden 
das Strafmaß nur wenig beeinflussen kann. Anderer
seits übernimmt der EntwJ die durch den deutschen 
Vorentw. zum StrGB. (§ 75) vorgesehene Behandlung 
der besonders leichten Fälle. Dem Gerichte soll es 
aber auch zustehen, in  solchen Fällen auf die Urteils
fällung überhaupt zu verzichten und das Verfahren 
durch Beschluß einzustellen.

Der Angekl. ist dann allein zur Ersetzung der 
Prozeßkosten zu verpflichten. N icht unbedeutend 
sind die Abänderungen, die das Verfahren vor dem 
Einzelrichter betreffen. Sind die Umstände des Falles 
in  jeder Hinsicht einfach, so ist das Vorverfahren 
auf die Aufbringung der unentbehrlichen, zwecks 
Aufklärung der Anklagebehörde notwendigen Daten 
zu beschränken. Die Staatsanwaltschaft beantragt 
die Flauptverhandlung, ohne eine Anklageschrift ein
zureichen. Die Anklage w ird durch den Staatsanwalt 
in  der Verhandlung mündlich vorgetragen. Kann 
der StA. sämtliche Beweise unverzüglich herbei
schaffen, so steht es ihm offen, den Angekl., Zeugen

und Sachverständige dem Einzelrichter unmittelbar, 
zwecks Verhandlung der Anklage, vorführen zu lassen. 
Auf Antrag des StA. hat der Einzelrichter die Ver
handlung nach den Regeln des Kreuzverhörs abzu
halten. In solchem Falle bekommt der Richter die 
Akten des Vorverfahrens nicht in  seine Hände, und 
nur der StA. te ilt es ihm bei Beginn der Verhandlung 
mit, womit und auf Grund welcher Beweise er den 
Angekl. beschuldigt. Das Beweisverfahren wird dann 
im Wege des Kreuzverhörs durchgeführt. Nach Be
endigung desselben befragt der Richter den Angekl., 
ob er etwas vorzutragen habe. Wünscht dieser seine 
Vernehmung, so kann der StA. wie der Verteidiger 
Fragen an ihn richten. Auch im Falle des Kreuz
verhörs steht es dem Richter zu, die Parteien zu über
wachen, daß keine überflüssigen, unerlaubten, be
schimpfenden Fragen gestellt werden. Auch ist er 
dazu verpflichtet, die Entlastungsbeweise von Amts 
wegen herbeizuschaffen, wenn der Angekl. es unter
ließ, diesbezüglich Anträge zu stellen.

Endlich ist der StA. ermächtigt, bei Delikten, 
über die der Einzelrichter entscheiden sollte, falls 
eine Freiheitsstrafe über ein Jahr nicht zu erwarten 
ist, die Durchführung der Hauptverhandlung vor dem 
Bezirksgericht zu beantragen. (Aehnliche Bestimmung 
in  Art. 66 Entw. d. EinfGes. z. StrGB.). Bez. der Rechts
mittel finden dennoch die allgemeinen Bestimmungen 
Anwendung.

Der Gesetzentw. w ird in  kürzester Zeit durch 
das Parlament erledigt werden. Ihm steht die Lösung 
der schwierigen Aufgabe zu, die Gegensätze, welche 
zwischen Sparsamkeitsrücksichten und den Interessen 
zu einer unbehelligten Rechtspflege bestehen, nach 
sachgemäßer Beratung zu überbrücken.

Juristische Rundschau.
Die Verfassung regelt genau die E n ts te h u n g  

der Gesetze. Sie werden vom Reichstage be
schlossen. Der Beschluß des Reichsrates geht vorher. 
Die Ausfertigung durch den Reichspräsidenten und 
die Verkündung im Reichsgesetzblatt folgen. Damit 
ist noch nicht das R e ch t entstanden. Es muß vom 
Volke aufgenommen und zu einem Teile seines 
Lebens durch die Anwendung werden. Dann spricht 
man vom lebendigen Recht. Erst die Rechtsübung 
gibt ihm die wirkliche Gestalt. Gar manches Mal 
mögen die Väter eines Gesetzes ih r eigenes K ind 
nach Ablauf von nur wenig Jahren kaum mehr 
wiedererkennen. Sie mögen wohl noch Gesetzgeber 
heißen. Ob sie Rechtsschöpfer Äraren, zeigt erst 
die Aufnahme ihres Gebildes in  der W irklichkeit. 
Das g ilt für alle Rechtsgebiete. Man denkt meist 
an das Zivilrecht und die Einflüsse der Wirtschaft 
auf seine Gestaltung. Man muß aber den gleichen 
Vorgang im Gebiete des öffentlichen Rechts an
erkennen. Man lese die vom Bunde  zur E r 
n eu e run g  des R e ichs  herausgegebene Schrift 
„D ie Rechte des deutschen Reichspräsidenten nach 
der Reichsverfassung“ . Ih r Zweck ist, zu zeigen, daß 
es einer Verfassungsänderung, namentlich einer Auf
hebung des Art. 54 RVerf. nicht bedarf. Die ver
fassungsmäßigen Rechte genügen. Der Schlüssel 
Hegt in  der Ausgestaltung des Rechts des Reichs
präsidenten zur Ernennung des Reichskanzlers und 
der Reichsminister. Es fehlt an der Kenntnis von 
diesen Rechten im Volke. Durch die Herbeiführung 
dieser soll die Stellung des Reichspräsidenten wieder
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dem Inhalte der Verfassung angepaßt werden. Ob 
dieser Erfolg auf diesem Wege eintreten kann, ist nicht 
sicher. Was aber hier interessiert, ist die Feststellung, 
daß tatsächlich das Ernennungsrecht des Reichs
präsidenten vor dem Reichstag und dessen Parteien 
zurückgewichen ist. Es war als ein materielles Recht 
gedacht. Es ist zur Form geworden. Einzelne Aus
nahmen beweisen nichts dagegen. Das heute praktisch 
geübte Recht ist ein anderes als das im Gesetz 
niedergelegte. Es ist durchaus möglich, daß die 
politische Lage zu einer Stärkung der Position des 
Reichspräsidenten führt. Dann w ird sich die Hand
habung der Verfassung wieder den Tatsachen an
schließen. Aus dem, was heute als Gedanke des 
Gesetzes vorgetragen wird, w ird dann wirkliches 
Recht werden.

Die Geltungsdauer des G esetzes ü be r D e p o t-  
und  D e p o s ite n g e s c h ä fte  v. 26. Juni 1925 ist ab
gelaufen. Der preuß. Handelsminister hat die Re
gierungspräsidenten und in  Berlin den Polizeipräsi
denten angewiesen, bei den, allerdings jetzt gegen
standslos gewordenen Anträgen auf Erteilung der 
Erlaubnis von Depotgeschäften die Antragsteller auf 
ein bevorstehendes neues Gesetz hinzuweisen. Auch 
darauf, daß voraussichtlich Bestimmungen m it rück
wirkender Kraft auch für die Unternehmungen er
lassen werden, die ihren Geschäftsbetrieb nach A b
lauf der Geltungsdauer des Gesetzes von 1925, aber 
vor Inkrafttreten des künftigen Gesetzes eröffnet 
haben. Ob dieser Hinweis gerade diejenigen ab- 
schrecken wird, die man vom Depotgesetz fern- 
halten w ill, bleibt zweifelhaft. Rechtliche Schwierig
keiten w ird auch die Durchführung dieser Rück
wirkung hervorrufen. Allerdings kann eine nach
trägliche Versagung zum Betriebe eines Depot- und 
Depositengeschäftes angeordnet werden. Das hat 
aber dann nicht die Bedeutung, daß in  der Zwischen
zeit solche Geschäfte nicht rechtsgültig abgeschlossen 
worden sind. Man kann durch gesetzlich rück
wirkende Bestimmungen die Beziehungen zwischen 
den Parteien regeln. Man kann aber nicht Ge
schehenes ungeschehen machen. Es w ird auch bei 
einem neu erlassenen Verbot notwendig sein, die 
Möglichkeit der Abwicklung begonnener Geschäfte zu 
gewähren. Der Verwahrungsvertrag kann nicht für 
nichtig erklärt werden. Man würde sonst dem H inter
leger mehr schaden als helfen. Es muß also eine 
Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber des Depot
geschäftes und seinem Kunden erfolgen. Strafbar 
ist der erstere sicher nicht. Denn z. Zt., als er das 
Geschäft eröffnete, bestand kein Verbot.

Der Amtliche Preuß. Pressedienst berichtet über 
einen Erlaß des Preuß. Kultusministers. Darin sind 
R ic h t l in ie n  fü r  d ie  V e rn e h m u n g  vo n  Ju g e n d 
l ic h e n  und  K in d e rn  in  S tra fsa ch e n  gegen 
L e h re r  aufgestellt. „Mehr als der Laie ahnt, liegt 
hier die Gefahr vor, daß das schließliche Ergebnis 
derVernehmung kein objektives B ild des Tatbestandes, 
sondern nur das subjektive Bild des oft leicht be
einflußbaren Kindes ist oder die Ansicht des ver
nehmenden Beamten wiedergibt.“ Wer jemals einen 
solchen Fall der Anklage gegen Lehrer oder Geist
liche, wie überhaupt irgendeinen Fall, bei dem 
Kinderaussagen eine Rolle spielten, erlebt hat, w ird 
dies bestätigen. Jeder erfahrene Kriminalist, Staats
anwalt, Richter oder Verteidiger weiß, wie ungeheuer 
schwer es ist, die W irklichkeit von der Phantasie zu 
trennen. Die Gefahr eines Fehlurteils liegt außer

ordentlich nahe. Daher ist es zweifellos geboten 
hier besondere Vorsicht walten zu lassen. Darum 
soll auch die Vernehmung von Kindern und Jugend
lichen in  der Regel in  die Hand der Schulverwaltungs
beamten gelegt werden. In  der Niederschrift von 
Kinderaussagen sind die Vorgänge möglichst wört
lich so zu schildern, wie es die Kinder selbst getan 
haben. Die Uebersetzung in die Sprache des Er
wachsenen ist zu vermeiden. Daher soll auch bei 
unaufschiebbaren Vernehmungen nach Möglichkeit 
stets der Schulverwaltungsbeamte zugezogen werden. 
Man geht also dabei davon aus, daß der Schulmann 
selbst die zur Kindervernehmung erforderliche 
psychologische Vorbildung besitzt. Ob dies w irklich 
zutrifft, w ird nicht immer sicher sein. Jedenfalls 
w ird es ihm, der das K ind kennt, leichter gelingen, 
den richtigen Weg zur Aufdeckung der Wahrheit zu 
finden, wenn er in  erster Linie Pädagoge sein wird.

Aus O ld e n b u rg  w ird berichtet, daß das Justiz
ministerium einem „F rä u le in  A sse sso r“ , das um 
Beschäftigung im Justizdienst nachsuchte, diese versagt 
hat. Es begründet dies m it der Kleinheit der olden- 
burgischen Gerichte. Es lasse sich für die Richter 
eine grundsätzliche Unterscheidung hinsichtlich der 
richterlichen Geschäfte nicht machen. Es müsse 
vielmehr von jedem Richter die Wahrnehmung aller 
Arten richterlicher Geschäfte verlangt werden. Es 
gehe also nicht an, Frauen zu Richtern zu machen, 
die ohne jedes Bedenken nur in wenigen Stellen 
beschäftigt werden könnten. Es fehle auch bislang 
an hinreichender Erfahrung darüber, ob Frauen sich 
für jede richterliche Beschäftigung und für alle richter
lichen Stellen eignen. Diese Entsch. hat sicher bei 
den deutschen Juristinnen unliebsam gewirkt, nament
lich da doch in  Preußen eine Anzahl von weiblichen 
Richtern im Amte ist. Es sind auch bisher keinerlei 
Klagen über ihre Tätigkeit bekannt geworden. Man 
muß sich in  den Geist des Kleinstaates versetzen, 
um die Bedenken der oldenburgischen Justizver
waltung zu verstehen. Man mag dann auch, wenn 
man sie versteht, sie verzeihen. Aber daraus w ird 
man gerade wieder den Schluß ziehen müssen, daß 
die Justiz auf die Dauer nicht bei den Ländern bleiben 
kann. Ist sie auf das Reich übergegangen, so ver
schwinden die oldenburgischen Sonderrücksichten 
auf die Kleinheit des Landes und die A rt der Be
schäftigung des Richters. Damit soll nicht gesagt 
sein, daß m it Rücksicht auf die Frauen die Justiz 
Reichssache werden muß. Wohl aber, daß, wenn 
dies geschieht, damit auch für die Juristinnen der 
Richterberuf tatsächlich allerorts geöffnet sein wird.

Während w ir in Deutschland über ein über
mäßiges Angebot an Juristen auch für den Richter
beruf klagen, herrscht in  F ra n k re ic h  R ic h te r 
m ange l. Das hängt zum Teil wohl auch m it der Be
soldung zusammen. Justizminister Peret hat berichtet, 
daß er über 600 Richterposten in kleineren Provinz
städten wegen Mangels geeigneter Bewerber nicht be
setzen konnte. Er fügt dem neuerdings hinzu, daß bei 
einem Bedarf von 150 sich nicht einmal 50 gemeldet 
hätten. Daran schloß sich der Antrag des Abgeord
neten de Monzie, die Frauen zum Richteramte zu
zulassen. Der Justizminister lehnte dies ab. Jeden
falls sei hierzu ein besonderes Gesetz erforderlich. 
Dem schloß sich die Kammer durch Ablehnung des 
Antrags de Monzie an. Es wäre interessant, die 
tieferen Ursachen des Richtermangels in  Frankreich 
kennen zu lernen. Die Gehälter sind anscheinend
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ungefähr die gleichen wie in  Deutschland. Die 
Kosten der Lebenshaltung sicher nicht größer, 
namentlich nicht in  der Provinz. Woher rührt die 
Abneigung der Juristen gegen das Richteramt? Auf
fallend ist auch die Ablehnung der Anstellung der 
Frauen. Die weiblichen Rechtsanwälte kennt ja 
Frankreich schon längst. Wollte man nur dem 
Vorwurf Vorbeugen, daß man durch die weiblichen 
Richter den Männern Konkurrenz macht und sie als 
billigere Arbeitskräfte zur Herunterdrückung der Be
soldung benutze? Oder fürchtet man eine Gefährdung 
der Rechtsprechung oder des Respekts der Be
völkerung vor den Gerichten?

D ie  R e c h ts p ra k t ik a n te n  in  O e s te rre ic h  
haben eine eigene Sektion des Vereins der Rechts
anwaltsanwärter gebildet. Sie wollen bei den zu
ständigen Stellen zugunsten einer Verbesserung ihrer 
traurigen Lage vorstellig werden. Wer Rechtsanwalt 
werden w ill, muß 7 Jahre lang als Rechtsanwalts
anwärter praktizieren. Davon muß er ein Jahr als 
Schriftführer oder Vertreter des staatsanwaltschaft- 
lichen Funktionärs bei verschiedenen Gerichten sich 
betätigen. Für die dem Staat geleistete Arbeit er
hält er während der ersten 4 Monate keine Ver
gütung. Für die weiteren 8 Monate des Gerichts
jahres kann ihm das sog. „ Adjutum“ bewilligt werden. 
Es beträgt z. Zt. monatlich 100 Schilling. Für das 
gesamte Bundesgebiet stehen im ganzen 250 solcher 
Adjutumposten zur Verfügung. Gedacht war bei 
dem österreichischen Gesetze an eine Tätigkeit des 
Anwaltsanwärters in  einer Advokaturkanzlei. Heute, 
bei der Notlage der Anwaltschaft selbst, ist es äußerst 
schwer, einen solchen Konzipientenposten zu erhalten. 
Man hofft, daß der Staat hier eingreifen wird. Ob 
dies möglich ist, w ird von der Finanzlage abhängen. 
Auch wohl von dem Bedürfnis des Staates, die jungen 
Kräfte der Anwalts an Wärter für die Gerichtstätigkeit 
zu verwenden. Man kann die Verhältnisse in Oester
reich nicht den deutschen völlig gleichstellen. Aber 
immerhin sollte man auch in  Deutschland sich die 
österreichischen Zustände vor Augen halten, wenn 
man eine Wartezeit für die Assessoren, die sich der 
Anwaltschaft zuwenden wollen, fordert.

Beim Amtsgericht Berlin-M itte ist ein Richter 
für die Bearbeitung aller R e c h ts s tre it ig k e ite n  
übe r U rh e b e rre c h t bestellt worden. Bei dem 
Landgericht Berlin-Mitte bestand bereits eine Kammer 
für diese Spezialmaterie. Die Durchführung dieses 
Gedankens seitens des preußischen Justizministers 
und seine Uebertragung auch auf das Amtsgericht 
erscheint nur konsequent. Man erwartet von der 
fortwährenden Bearbeitung der gleichen Materie durch 
denselben Richter eine besondere Ausbildung des
selben auf dem ihm überwiesenen Gebiete. Das ist 
sm er zutreffend. Jeder Spezialist, ob er Lungen
kranke behandelt oder Autorrechtsprozesse entscheidet, 
sammelt Erfahrungen, die den anderen nicht zu 
Gebote stehen. Es fragt sich aber, ob der hierfür 
bezahlte Kaufpreis, die Entfernung des Richters von 
den übrigen Rechtsgebieten, nicht zu hoch ist. Auch 
in der Medizin bricht sich der Gedanke wieder Bahn, 
daß der allgemein ausgebildete und in  allen Gebieten 
arbeitende praktische Arzt doch seine Vorzüge vor 
dem Spezialisten hat. Dieser w ird nur in  besonders 
schwierigen Fällen zugezogen. Ist es nicht beim 
Juristen noch mehr geboten, daß er den Zusammen
hang des Einzelfalles m it dem gesamten Rechtsleben 
nicht verliert?

Unter dem Vorsitze des griechischen Justiz
ministers tagte in  Athen eine Kommission von 
Professoren, Richtern und Rechtsanwälten zur 
Beratung über die E in fü h ru n g  e ines e in h e it
lic h e n  Z iv ilr e c h ts  in  G rie ch e n la n d . Der 
derzeitige Zustand m it seiner Vielheit von Gesetzen 
erschien auf die Dauer als untragbar. Der Aus
schuß erörterte die Frage, ob eine völlige Neu
schöpfung oder die Uebernahme einer bestehenden 
Kodifikation vorzuziehen sei. Er entschied sich für 
den zweiten Weg. Dabei wurde das deutsche BGB. 
als das beste vorhandene Zivilgesetzbuch anerkannt. 
Seine Einführung wurde im Prinzip gutgeheißen. 
Die Regierung hat jetzt eine neue aus Juristen be
stehende Kommission zu bilden. Sie soll binnen 
20 Monaten das deutsche Gesetz ins Griechische 
übersetzen. Sein Inhalt soll dann den Verhältnissen 
Griechenlands angepaßt werden. Das ist für Deutsch
land eine große Ehre, für die griechischen Juristen aber 
keine kleine Aufgabe. Auch bei uns haben sich seit 
dem 1. Jan. 1900 und noch mehr seit den vorhergehen
den Beratungen des Gesetzes die Verhältnisse in  vielen 
Punkten geändert. Heute würde gar manches anders 
gefaßt werden. Das Prinzip der Vertragsfreiheit ist 
rissig geworden. Je mehr sich das soziale Empfinden 
in  dem Sinne des Schutzes des wirtschaftlich 
Schwachen durchsetzt, desto zahlreicher würden die 
diesem Zwecke dienenden zwingenden Vorschriften 
werden. Der Dienstvertrag erschiene als Arb eits vertrag 
gestaltet. Miete und Pacht enthielten Schutzmaß
nahmen. Im  Gesellschaftsrecht tauchten moderne 
wirtschaftliche Ideen auf. Auch Hellas w ird von 
diesen Vorgängen nicht unberührt bleiben. Es ist 
durchaus möglich, daß aus der Anpassung des 
deutschen Rechts eine völlige Umgestaltung wird.

Am  25. Aug. 1930 wird F r ie d r ic h  N ie tzsch e  
30 Jahre tot sein. Seine Werke und seine Gedanken 
sind lebendiger denn je. Vieles beginnt Gemeingut 
zu werden, ohne daß man sich des Ursprungs immer 
bewußt ist. Das Verlangen einer le x  N ie tzsch e  
taucht auf. Sie w ird in  der „Literarischen W elt“ 
von W illy  Haas gefordert. Man denkt an die lex 
Parsifal und die Verlängerung der Schutzfrist. Davon 
ist aber keine Rede. Im Gegenteil, das Gesetz wird 
gegen die Erben der Schriftsteller angerufen. Nach 
Ablauf der Schutzfrist sollen diese verpflichtet sein 
den ganzen Nachlaß zur Veröffentlichung freizugeben’ 
Die böswillige Zurückhaltung von Manuskripten und 
Briefen soll sogar strafbar sein. Eine besondere 
Kommission solle darüber entscheiden, ob persön
liche Aufzeichnungen dem großen Publikum zu
gänglich gemacht oder nur von Fachmännern zu 
Studienzwecken benutzt werden dürfen. Von dem 
konkreten Apstoß der Vermutung, daß Nietzsches 
Archiv wichtige Schriften der Allgemeinheit aus rein 
persönlichen Gründen vorenthalte, mag hier abge
sehenwerden. Rechtlich interessant ist das Thema auch 

Sera(ie in  seiner Allgemeinheit. Wohl geht das 
Urheberrecht auf die Erben des Verfassers über. Damit 

e°- “ lese aucb die Entschließung über die Ver- 
oilentlichung. Sie können den handschriftlichen 
Nachlaß vernichten. Sie können ihn auch ein Jahr
hundert verschließen. Sie können einzelne Stellen 
aus Werken unterdrücken oder ändern. Unser U r
heberrecht ist rein zivilrechtlich gedacht. Was jetzt 
als lexNietzsche bezeichnet wird, gibt einem öffentlich- 
rechtlichen Gedanken Ausdruck. Das Eigentum des 
Erben an den hinterlassenen Arbeiten eines Schrift
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stellers ist beschränkt durch ein Anrecht des Volkes 
auf diese geistigen Güter. Folgerichtig brauche man 
m it diesem Rechte auf Veröffentlichung des Nach
lasses nicht bis zum Ablauf der Schutzfrist zu 
warten. Unmittelbar nach dem Tode eines Autors 
ist das Interesse an seinen hinterlassenen Gedanken 
am stärksten. Der Anspruch der Zeitgenossen 
läßt sich eher verstehen als der einer späteren 
Generation. Man müßte den Erben die Pflicht auf
erlegen, der staatlich hierzu berufenen Stelle den 
literarischen Nachlaß zur Einsicht offenzulegen, 
damit das Bestehen eines Interesses an der Publi
kation geprüft wird. Ich glaube freilich kaum, daß 
heute dieser Gedanke große Aussicht auf Verw irk
lichung hat. Und doch dürfte er einer Durchprüfung 
von juristischer Seite wert sein.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg , Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Die Reform des juristischen Studiums in Preußen.

Unmittelbar vor Redaktionschluß dieses Heftes erhalten 
w ir Kenntnis von einer umfangreichen Denkschrift, die 
das Preuß. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung über die Reform des juristischen Studiums in 
Preußen den Fakultäten hat zugehen lassen. Soweit w ir 
in  der Schnelligkeit übersehen können, handelt es sich 
vorwiegend um folgende Reformpläne:

1. Einschränkung der Stundenzahl fü r systematische 
Vorlesungen und ihre Ersetzung durch Besprechungsstunden 
und Repetitorien.

2. Verminderung der Zahl der Teilnehmer an prak
tischen Uebungen durch Vermehrung der Lehrkräfte.

3. Einführung eines Zulassungsscheins für die T e il
nahme an rechtswissenschaftlichen Uebungen.

W ir behalten uns vor, im  H inblick auf die W ichtig
keit dieser Reformpläne von kompetenten Seiten zu den 
einzelnen Fragen erschöpfend Stellung nehmen zu lassen 
und sprechen dabei die Hoffnung aus, daß die Zeit nicht 
allzu kurz bemessen werden möchte, um eine solche Aus
sprache zu ermöglichen. Heute beschränken w ir uns nur 
auf einige Gesichtspunkte, die einstweilen schon vorgebracht 
werden können.

1. Bei keiner Reform darf außer acht bleiben, daß die 
Universität nicht eine Fachschule, sondern eine Hochschule 
sein soll. Sie hat nicht dem künftigen Examenskandidaten 
die fü r das Examen erforderlichen Kenntnisse fix  und fertig 
zu übermitteln. Die Erwerbung dieser ist vielmehr vor
wiegend dem Selbststudium Vorbehalten. Aufgabe der 
Universität ist es, den jungen Studierenden zu diesem 
Selbststudium methodisch anzuleiten und ihn durch hervor
ragende wissenschaftliche Persönlichkeiten in den Geist 
der verschiedenen Rechtsgebiete einzuführen.

2. Den juristischen Dozenten wird, im  Gegensatz zu 
denen aller anderen Fakultäten, sowohl die Stundenzahl 
der Vorlesungen als auch in weitem Umfang an Stelle des 
Vortrags die konversatorische Behandlung vorgeschrieben. 
Es ist zu erwägen, ob eine solche Regelung m it der ver
fassungsmäßig gewährleisteten Lehrfreiheit im Einklang steht.

3. Das Erfordern des Zulassungsscheins fü r Zulassung 
zu rechtswissenschaftlichen Uebungen ist nichts anderes als 
die Einführung eines Zwischenexamens. Die Einführung 
eines solchen bedeutet für die Studierenden, die schon 
jetzt unter der Examensnot leiden, eine erneute schwere 
seelische Belastung. Sie gefährdet überdies die akademische 
Freizügigkeit, da nicht ohne weiteres zu erwarten steht, 
daß auch die übrigen deutschen Länder sich dem Vorgehen 
Preußens anschließen werden.

4. Ohne heute auf die rein sachlichen Fragen weiter 
einzugehen, fä llt innerhalb des aufgestellten Vorlesungs- 
planes die Zurückdrängung des Prozeßrechts auf. Der 
Vorlesungsplan sieht vor: fü r Zivilprozeß und Konkurs 
4 Vorlesungs- und 2 Besprechungsstunden, für Strafprozeß 
2 Vorlesungs- und 1 Besprechungsstunde. Dazu tr itt noch 
1 Stunde für Gerichtsverfassung.

Begründet w ird diese Einschränkung des.Prozeßrechts 
damit, daß es den Studenten ohne praktische Anschauung 
nur schwer verständlich sei. M it dieser Begründung ließe 
sich aber vielleicht eher eine Ausdehnung der Stundenzahl 
rechtfertigen. Jedenfalls darf gerade an dieser Stelle darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß, wie in  der DJZ. in  den 
letzten Jahren von den maßgebendsten Kennern des Prozeß
rechts in  Wissenschaft und Praxis immer betont worden 
ist, bedauerlicherweise das Prozeßrecht schon jetzt zu stief
mütterlich im  Universitätsunterricht behandelt wird. Es 
ist allgemein die Forderung erhoben worden, daß gerade 
das Prozeßrecht einen größeren Raum im akademischen 
Unterricht erhalten müsse. Insbes. hat eine so anerkannte 
Autorität wie der Präsident des Juristischen Landesprüfungs
amtes S c h w is te r  in  der DJZ., 1929, S. 949 ausdrücklich 
hervorgehoben:

„Es ist m. E. ein Irrtum , wenn man glaubt, es sei 
auf der Universität möglich, in den Geist der Prozeß
ordnungen einzudringen, wenn nur die „Grundzüge“ oder 
„Grundlagen“ gelehrt würden. Der Mangel einer aus
reichenden Unterweisung in  den so schwierigen Disziplinen 
des Verfahrensrechts geht dem Juristen nach bis in seine 
berufliche Praxis. Es ist einfach unrichtig, wrenn behauptet 
ward, die Einsicht in  das Verfahrensrecht könne erst im 
Vorbereitungsdienst gewannen werden; im  Gegenteil ist 
dies hier überhaupt nicht mehr ausreichend möglich, zumal, 
nachdem diese Ausbildungszeit so erheblich gekürzt ist. 
Dies g ilt namentlich auch vom Strafprozeßrecht, in  dessen 
Beherrschung bei der großen Staatsprüfung oft höchst be
denkliche Lücken zutage treten.“

Damit setzt sich die Denkschrift in  einen offenbaren 
Widerspruch.

5. Die Denkschrift hält zur Verminderung der Zahl der 
Teilnehmer an praktischen Uebungen die Schaffung neuer 
Professuren und Lehraufträge für unvermeidlich. Inwieweit 
dies m it der gegenwärtigen Finanzlage zu vereinbaren ist, 
darf dahingestellt bleiben.

Aus dem preußischen Landtag. Der Ausschuß fü r 
das Rechtswesen hatte sich m it einer größeren Zahl von 
Anträgen zu befassen, die ihm bei der 2. Lesung des 
Haushalts der Justizverwaltung überwiesen worden sind.

1. Drucksache 3422: Die W P. verlangte die Aus
dehnung der H a ftu n g  fü r  W ild s c h a d e n  (§ 835 BGB.) 
auch auf Hasen und Kaninchen, soweit Schaden an W ein
bergsanlagen in Frage kommt. Die Aussprache rie f in  E r
innerung, daß an der Frage der Einbeziehung der Hasen in  
den § 835 beinahe das ganze BGB. gescheitert wäre. Auch 
heute bestehen die Bedenken weiter. Kaninchen einzube
ziehen ist schon deshalb nicht möglich, weil sie keine jagd
baren Tiere sind. Helfen kann nur besondere vertragliche 
Uebernahme dieses Wildschadens in  den Jagdpachtverträgen 
oder Abschußerlaubnis gemäß § 66 der preuß. Jagdordnung 
vom 15. Juli 1907. Der Antrag wurde abgelehnt.

2. Dem gleichen Schicksal verfielen 2 weitere Anträge 
der WP., Drucks. Nr. 4305 betreffend Zulassung der Ver
tretung durch R e c h ts a n w ä lte  b e i den A r b e i t s 
g e r ic h te n ,  und Nr. 4566 Anerkennung des Rechtsanwalts 
als Berater oder Vertreter der Beteiligten vor jedem Gericht 
oder jeder Behörde. Der Vertreter des Justizministeriums 
konnte darauf hinweisen, daß Preußen sich stets fü r die 
Zulassung der Rechtsanwälte bei den Arbeitsgerichten ein
gesetzt habe, glaubte aber nicht, daß z. Zt. eine E inwirkung 
auf die Reichsregierung Erfolg haben werde, ganz ab
gesehen von dem Schicksal der gewünschten Gesetzes
änderung im Reichstage. Trotz Hinweis auf die der Rechts
fortbildung drohende Gefahr und auf das Unrecht, das in 
der Fernhaltung der Rechtsanwälte von diesem sozial und 
wirtschaftlich so bedeutsamen Gebiete liege, wurde der 
Antrag m it 11 zu 10 Stimmen abgelehnt, weil auch 2 Zen
trumsmitglieder m it Soz. und Komm, stimmten. Der 
2. Antrag hat nach den Ausführungen des RegVertreters 
gesetzgeberische Bedeutung nicht, da die Rechtsanwälte, 
abgesehen von § 11 des ArbGerGesetzes und gleich!, 
in  der Personalordnung der Reichsbahn geregelten Streit
sachen, bei allen Spruchbehörden zugelassen sind, und ein 
Hindernis, sich in irgendeiner Verwaltungssache eines
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Rechtsanwalts zu bedienen, nicht besteht; wo sich Schwierig
keiten ergeben, ist Dienstaufsichtsbeschwerde zu emp
fehlen. Obwohl der Antrag in der gestellten Form ab
gelehnt werden mußte, bleiben sicher allerlei berechtigte 
Wünsche der Anwälte ü b rig ; es braucht nur auf die Schrift 
von OLGPräs. Dr. L e v in :  „Schutz der freien Rechts
anwaltschaft“ und auf seinen diesem Ziele dienenden Entw. 
eines Reichsges. zum Schutze der Rechtsanwaltschaft ver
wiesen zu werden, in dem übrigens auch eine Beseitigung 
des § 11 ArbGerGes. verlangt wird.

3. Das in dem Anträge Drucks. Nr. 4567 gestellte 
Verlangen der W P. nach einer A m n e s t ie  aus Anlaß der 
Rheinlandräumung fü r in  der Zeit v. 9. Nov. 1918 bis
1. Sept. 1924 begangene, von bisherigen Amnestien aus
genommene Straftaten, soweit sie auf politischen Beweg
gründen beruhen, verfiel gegen die Stimmen der DN., der 
DVP. und der W P. ebenfalls der Ablehnung. Der Antrag 
wollte, was nicht unbillig  erscheint, endlich einen Strich 
gezogen sehen unter die Verfolgung von Straftaten aus 
den gen. unruhigen Jahren, er zielte dabei in erster Linie 
auf die Amnestierung der sog. Femetäter ab. Wenn es 
zutrifft, daß, wie der Regierungsvertreter ausführte, schon die 
Zahl der noch nicht erledigten Fälle eine allg. Amnestie 
als überflüssig erscheinen lasse, so ist um so nachdrück
licher zu fordern, daß dann im Wege der Einzelbegnadigung 
der Schlußstrich baldigst, spätestens aus Anlaß der Rhein
landräumung, gezogen wird.

4. Der Antrag der DN., Drucksache Nr. 4562, verlangte 
E inwirkung auf die Reichsreg. dahin, daß die T o d e s 
s tra fe  durch das neue StrGB. nicht beseitigt wird. Die 
Aussprache förderte neue Gesichtspunkte nicht zutage. Be
merkenswert war nur, daß ein M itglied der Antragsteller sich 
nur dann für Beibehaltung aussprach, wenn bessere V o r
bedingungen für einen einwandfreien richterlichen Spruch, 
msbes. durch Einführung der Berufung gegen Schwur
gerichtsurteile, geschaffen würden. Fehlsprüche bleiben 
aber auch dann noch möglich, die Frage der Zuverlässigkeit 
der Entscheidung wird auch dann im  Gnadenverfahren den 
Ausschlag geben. Da er sich der Stimme enthielt, und da der 
Sprecher des Zentrums erklärte, daß sie gegen den Antrag 
stimmten, weil es sich um eine Frage der Reichsgesetzgebung 
handele, auf die z. Zt. eine Einwirkung nicht geboten sei, 
wurde der Antrag gegen 6 St. der DN., der DVP. und der 
W P . abgelehnt. Ein Rückschluß auf die Stimmung im  
Landtag kann daraus ohne weiteres nicht gezogen werden.

5. Eine große Anfrage der Soz. beschäftigte sich m it 
dem heute noch nicht aufgeklärten Mord an dem deutschen 
Staatsangehörigen Frido lin Leutner (Düsseldorf), der Anfang 
März 1923 in  Moskau auf der Straße m it schwerer Kopf
verletzung aufgefunden worden ist. Es schwebt in  Deutsch
land ein erst vor Jahresfrist in  Gang gekommenes Er- 
mittlungsverf., dessen bish. Ergebnis nach Mitteilung des 
Regierungsvertreters auf das Vorliegen eines polit. Mordes 
deutet. Auffälligerweise ist es bisher dem Ausw. Am t nicht 
gelungen, eine Erklärung der Regierung in  Moskau über 
das Ergebnis der dortigen Ermittlungen zu erlangen. Der 
Ausschuß beschloß einstimmig, dem Landtag zu empfehlen, 
eine solche Aufklärung nach beschleunigter Durchführung 
des deutschen Ermittlungsverf. erneut zu verlangen.

6. Anträge der DVP. (Nr. 4448) und derDN. (Nr. 4560) 
ersuchten wiederum das Staatsministerium um alsbaldige V or
lage eines Gesetzentw., durch den die A lte rs g re n z e  fü r  
R ic h te r  wieder auf 68 Jahre hinaufgesetzt wird. Der 
Vertreter des Justizministeriums, M inD ir. Dr. H a r tw ig  
ging eingehend auf das Für und W ider ein. E r betonte’, 
daß das Justizmin. sich stets für eine Altersgrenze von 
65 Jahren eingesetzt habe, und zwar seit 1919. Die dann 
zunächst auf 68 Jahre festgesetzte, durch die AbbauV. auf 
65 Jahre herabgesetzte Grenze müsse aus folgenden Gründen 
bleiben:

1. Wegen der Verschlechterung der Aussicht für den 
Nachwuchs auf Anstellung und Beförderung, die bei E r
höhung der Altersgrenze für 3 Jahre im  wesentlichen 
gesperrt würden. Auf Stellenvermehrung sei nicht zu rechnen.
2. Wenn es auch richtig sei, daß viele Richter im  Alter 
von 65 Jahren auf Grund ihrer Kenntnisse und j^ebens- 
erfahrung besonders wertvolle Kräfte darstellen, auf deren

Tätigkeit auch die Justizverw. ungern verzichte, so sei 
doch die Zahl derer, die abständig seien, größer. Schon 
heute sei die Zahl der Erkrankten sehr hoch, viele seien 
nicht vo ll arbeitsfähig, dadurch werde der Bedarf an H ilfs 
richtern stark vermehrt, auch an die jüngeren Kräfte stärkere 
Anforderungen gestellt. Zwangspens. seien nur schwer 
durchführbar. 3. Eine Abänder, der Altersgrenze werde 
bei den bisher m it 65 J. Verabschiedeten Beunruhigung 
und Mißstimmung hervorrufen. 4. Endlich werde die ver
schied. Behandlung von Richtern und Staatsanwälten erneut 
den Zugang zur StA.schaft vermindern. Die Gründe für eine 
Erhöhung könnten in  den Umständen erblickt werden, daß 
eine wenn auch geringe Ersparnis von etwa (4 M ill. RM. 
jährlich eintrete, daß andere Länder die 68-Jahrgrenze 
hätten und daß die Hochschullehrer jetzt diese vor der 
Abbauverordn, in Geltung gewesene Grenze wieder erreicht 
hätten. Indessen seien für die Hochschullehrer noch be
sondere, hier nicht in  Betracht kommende Gründe maß
gebend gewesen. Wenn gesagt werde, daß die Justizverw. 
vor einer die Aussichten des Nachwuchses d a u e rn d  ver
schlechternden Novellengesetzgebung (Erhöh, der Zust. der 
AG. usw.) nicht zurückschrecke, so sei zu sagen, daß 
hierdurch nur Hilfsrichterstellen, keine Planstellen in 
W egfall kämen, die auch nach neuerlicher Berechnung sich 
auf höchstens 180 belaufen würden. Der Vertreter des 
FinMin. wies besonders darauf hin, daß alsbald andere 
Beamtengattungen m it dem gleichen Wunsch kommen 
würden. Obwohl von versch. Seiten m it bes.Nachdruck darauf 
hingewiesen wurde, daß nunmehr nur noch die Richter
—  und zwar dauernd —  durch die Abbaugesetzgebung 
geschädigt blieben, und daß dies ohne Zweifel ein Unrecht 
sei, wurden die Anträge von Soz., Komm., Demokr. und 
2 Zentrumsstimmen m it 12 zu 9 Stimmen abgelehnt.

7. Zwischen Reichs- und Staatsregierung sind im  V or
jahre Richtlinien über die A u s w a h l v o n  Z e itu n g e n  zur 
B e k a n n tg a b e  a m tl. V e rö f fe n t l.  vereinbart worden. 
Zweck der Richtlinien ist es, zu vermeiden, daß Zeitungen 
einer Richtung einseitig bevorzugt werden und daß Zeit., 
die die heutige Staatsform und die Regierung gehässig 
bekämpfen, amtl. Anzeigen erhalten. Die Richtlinien be
sagen zum Schluß, daß unberührt bleiben die gesetz
lichen Bestimmungen, die für die Bekanntgabe amtlicher 
Veröffentlichungen bestimmte Blätter vorschreiben oder 
die Auswahl der Blätter r ic h te r l .  E n ts c h e id u n g  unter
stellen. Trotzdem hat der Justizminister in  einem Zusatze 
zu den Richtlinien (JMB1. S. 323/29) die Gerichte darauf 
hingewiesen, daß, wenngleich die Richtlinien die auf Gesetz 
beruhende Befugnis der Gerichte zur Auswahl ihrer Publi
kationsorgane nicht unmittelbar berührten, die in  ihnen 
dargelegten Gesichtspunkte doch auch f ü r  d ie  A u s ü b u n g  
des r ic h te r l ic h e n  E rm esse ns  v o n  e rh e b lic h e r  
B e d e u tu n g  se in  würden. Der Antrag Drucks. Nr. 4568 
der DVP. verlangte Streichung dieses Zusatzes. Die 
Antragsteller gingen dabei von dem Standpunkt aus, daß 
die Richtlinien an und für sich nicht zu beanstanden seien
—  ein Standpunkt, dem im Ausschuß von keiner Seite 
widersprochen wurde , daß es aber unmöglich sei, den 
Richtern Beachtung p o l i t is c h e r  Gesichtspunkte bei rein 
sachlich zu treffenden Entscheidungen zu empfehlen In  
Frage kommen hauptsächlich die Fälle des 6 204 ZPO. 
(offentl. Zust.), § /6 KO. und § 40 ZVG. In  all diesen 
Fällen hat das richterl. Ermessen darüber zu entscheiden, 
ob n e b e n  dem für die Bekanntmachungen des Gerichts 
bestimmten Blatt (z. B. Amtsblatt im  Falle des § 40 ZVG.) 
noch w e ite re  Zeitungen heranzuziehen sind. Entscheidend 
darf hier nur die besondere Lage des Einzelfalls sein; im 
Vordergrund steht a l le in  das Interesse der Beteiligten,zumal 
sie die Kosten besonderer Anzeigen tragen. Politische Erwä
gungen sind hier nach Ansicht der Antragsteller vollkommen 
auszuschließen. Aehnlich liegt es mitderBefugnisder Gerichte 
nach § 11 HGB. u . § 156 GenGes. Politische Erwägungen 
anzustellen, w ird aber durch den Zusatz zugemutet. Die 
Mehrheit des Ausschusses (Reg.-Parteien und Kommunisten) 
lehnte den Antrag ab, ebenso den weiteren Antrag, die 
Rundverfg. v. 18. Jan. 1930, durch die auch die Gerichts
vollzieher ausdrücklich den Richtlinien unterworfen werden, 
aufzuheben. H ier liegt die Sache so, daß an sich bmaende
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Anweisungen möglich sind. Aber auch der Gerichtsvoll
zieher hat als Beauftragter einer Partei nur deren Interesse 
und das des Schuldners zu wahren, zu deren Lasten die 
Kosten der Anzeige gehen, so daß auch hier die Anwendung 
der Richtlinien erheblichen Bedenken unterliegt, zumal 
Schadensersatzansprüche gegen den Staat zu erwarten sind. 
Da der Vertretendes Justizministers eine entgegenkommende 
Handhabung der im Interesse der Sache zugestandenen Aus
nahmen zugesagt hat, ist zu hoffen, daß die Vorschriften 
Schaden nicht anrichten werden. Ihre Aufhebung würde 
gleichwohl richtig sein.

Landgerichtspräsident E ic h h o f f ,  M. d. L ., Neuruppin.

Die Ständige Vertretung des Deutschen Juristen
tages in der Tschechoslowakei hielt ihre diesjährige 
Tagung Ostern in  T ro p p a u  unter zahlreicher Beteiligung 
ab. Da sich auch aus Preußisch-Schlesien und aus Oester
reich zahlreiche Juristen einfanden, stand auch diese Ver
anstaltung im  Zeichen der deutschen Kulturgemeinschaft. 
Das bisherige Präsidium wurde wiedergewählt, und zwar 
zum Präsidenten RA. und Dozent D r. J a ro lim ,  Brünn, 
und zu Stellvertretern Abg. Prof. Dr. K a fk a  und Rat 
am böhmischen Obergericht Dr. D u c k , Prag. Der wissen
schaftliche Teil der Tagung galt dem S p ra c h e n re c h t. 
Diese Frage ist eine ideelle und materielle Lebensfrage 
der gesamten sudetendeutschen Juristenschaft, und es ver
geht keine Tagung der StV., auf der nicht immer wieder 
schärfster Protest gegen die Verkümmerung der Sprachen
rechte der Minderheiten in  der Tschechoslowakei und der 
sudetendeutschen Minderheit, der größten nationalen Minder
heit Europas, erhoben und gefordert wird, daß mindestens 
eine neue Durchführungsverordnung zum Sprachengesetze 
erscheine, die einen liberaleren Geist atmet als die b is 
herige. „S p ra c h e n g e s e tz  un d  S p ra c h e n v e ro rd n u n g “ 
lautete das Thema, das PrivDozent Dr. A d le r ,  Prag, und 
RA. Dr. M a re s c h , Außig, in  formvollendeter Weise be
handelten. Vielfach besteht ein W irrwarr, da das Oberste 
Verwaltungsgericht und das Oberste Gericht der Tschecho
slowakei wiederholt gegeneinander entschieden haben. 
Immer wieder w ird  von deutscher Seite darauf verwiesen, 
daß das Sprachengesetz m it dem Minderheitenschutzvertrag 
nicht vereinbar sei, aber ein Eingehen auf diese zweifel
lose Unvereinbarkeit wird von den obersten Gerichten in  
ständiger Judikatur m it der Begründung abgelehnt, daß 
diese Umstände vom Standpunkt der innerstaatlichen 
Rechtsordnung irrelevant erscheinen. Wenn auch Be
strebungen auf Novellierung des Sprachengesetzes beim 
heutigen Stande der politischen Verhältnisse der Tschecho
slowakei aussichtslos erscheinen, so ist es doch angezeigt, 
wie Dr. A d le r  ausführte, sich m it der SprachenV. und 
deren Reform zu beschäftigen. E r erörterte die Fragen 
des Sprachenrechtes der Ausländer, der Bestimmungen der 
Sprachzugehörigkeit nach subjektiven Momenten, der Beilagen 
und Urkunden und verlangte, daß die Regierung die in  
ständiger Judikatur des Obersten Verwaltungsgerichtes bereits 
als gesetzwidrig erklärten Bestimmungen der SprachenV. auf
hebe bzw. durch gesetzmäßige ersetze. Andernfalls könnte 
gegen eine beharrliche Weigerung der Regierung nur dadurch 
Abhilfe geschaffen werden, daß etwa das Verfassungsgericht 
m it der Befugnis ausgestattet werde, als gesetzwidrig er
kannte Verordnungen ein für allemal aufzuheben und so 
dem gebeugten Rechte zum Siege zu verhelfen. RA. Dr. 
M a re sch  behandelte besonders das S p ra c h e n re c h t de r 
S e lb s v e rw a ltu n g s k ö rp e r .  Er polemisierte gegen den 
angeblichen Grundsatz der Vorzugsstellung der tschecho
slowakischen Sprache unter Verweisung auf den Motiven- 
bericht zum seinerzeitigen Regierungsentwurf zum Sprachen
gesetz, wonach den Selbstverwaltungskörpern das sprachliche 
Selbstbestimmungsrecht in  den Grenzen des Sprachenges. 
belassen werden soll und die Gleichheit aller Sprachen als 
Grundsatz des Sprachenges. betont w ird. M it dem an
geblichen Grundsatz der Vorzugsstellung lasse sich so 
ziemlich alles, was man w ill, aus der SprachenV. be
gründen. Für die Herstellung des gesetzlichen Zustandes 
sieht Referent nur 2 Möglichkeiten: daß ein Senat des 
Obersten Verwaltungsgerichts einen neuen Beschluß des 
Administrativplenums veranlaßt und seinen verfehlten Stand

punkt verläßt, also dem Selbstverwaltungskörper grund
sätzlich das sprachliche Selbstbestimmungsrecht zugesteht, 
soweit es m it dem Gesetz vereinbar ist. Die zweite 
Möglichkeit ist, daß die Regierung eine neue SprachenV. 
erläßt, worin jene Grundsätze anerkannt werden, die im  
Bericht des Verfassungsausschusses von 1920 als Haupt
grundsätze des Sprachenges. erklärt werden: „D ie prak
tische Notwendigkeit, die Schnelligkeit in  der Amtsführung, 
die W ohlfe ilheit fü r die Bürgerschaft und die Gleichheit aller 
Bürger und daher auch der Sprachen vor dem Gesetz.“ 

Der nächste Deutsche Juristentag in der Tschecho
slowakei w ird in  E g e r-F ra n z e n s b a d  stattfinden.

Die internationale Akademie fü r Rechts
vergleichung hielt ihre Vorstandssitzung am 23. A p ril 1930 
in  P a r is  unter Vorsitz von Prof. L e v y - U llm a n n  ab. 
Wegen der W ichtigkeit der Probleme wurden außer den 
Vorstandsmitgliedern auch die Proff. C a p ita n t ,  L a m b e r t  
und E s c a rra  zugezogen. Prof. B a lo g h  berichtete über 
die Beschlüsse des Verbandes der amerikanischen Rechts
schulen betreffs der Teilnahme am Kongreß für Rechts
vergleichung und der Einsetzung eines Sonderausschusses.

Die jährliche Vollversammlung der Akademie w ird am 
31. Juli im  H a a g  stattfinden. Bez. des Orts für den
1. J. 1931 abzuhaltenden Kongreß für Rechtsvergleichung 
waren dem Vorstand verschiedene Einladungen zugegangen. 
Es wurde beschlossen, der Vollversammlung den Haag als 
Kongreßort und August 1931 als Zeitpunkt vorzuschlagen.

Prof. Balogh unterbreitete dem Vorstand das v o ll
ständige Manuskript von Prof. J e n k s  über die Quellen 
des positiven Rechts in  England, das den 1. Te il des
2. Hefts der von ihm im Aufträge der Akademie ver
öffentlichen „Quellen des positiven Rechts“ bildet. Der 
Vorstand beschloß die Veröffentlichung dieser Arbeit 
zusammen m it den Quellen des positiven Rechts des freien 
Staates Irland sowie der englischen Dominions in  einem 
Bande. Der 2. Band der „Acta“ soll später erscheinen. 
Außerdem beauftragte der Vorstand Prof. Balogh, der 
Vollversammlung seine Vorarbeiten für die Aufstellung 
eines rechtsvergleichenden BGB. vorzulegen.

Die Akademie für Internationales Recht im  Haag
erteilte i. J. 1929 154 Unterrichtsstunden, die Vorträge 
wurden von 26 Völkerrechtsgelehrten abgehalten. Beteiligt 
hatten sich 433 Hörer aus 33 verschiedenen Staaten. Der 
größere Te il hatte die Universitätsstudien beendet und stand 
bereits im  Berufsleben. Die Dauer des Unterrichts für 
1930 ist auf 8 Wochen festgesetzt, verteilt auf 2 Abschnitte 
V. 7. Juli bis 2. Aug. und v. 4.— 30. Aug. Der Unterricht 
w ird in  französischer Sprache erteilt. Die Akademie erteilt 
den Hörem  Zeugnisse über den Besuch der Vorlesungen. 
Näheres bei dem Sekretariat, Friedenspalast im  Haag.

Das Programm für 1930 ist sehr reichhaltig. U. a. 
werden folgende Vorlesungen abgehalten: Règles générales 
du droit de la paix (Prof. D u p u is , Paris, und Prof. 
S é fé r ia d è s , Athen); La  repression des crimes contre la 
personnalité de l ’État (Prof. P e lla ,  Jassy); Le pouvoir 
du juge international de statuer en équité (Prof. D r. S tru p p , 
Frankfurt); Les nouvelles tendances du droit international 
privé (RA. D r. F ra n k e n s te in ,  Berlin); La nationalité 
des Sociétés (Avocat Dr. T ra v e rs ,  Paris); La  Société des 
Nations au point de vue de la philosophie du droit in ter
national (Prof, d e l V e c c h io , Rom); L ’option de nationalité 
(Privatdoz. Dr. Dr. K u n z , W ien); Le dro it moderne de 
l ’intervention (Prof. P o 11 er, Wisconsin) ; Les transformations 
du droit administratif international (Prof. G ascon  y  M a r in , 
Madrid) ; L ’influence de la condamnation de la guerre sur 
le développement du dro it international (B a ro n  D escam ps, 
Brüssel).

In  der Thüring. Vereinigung für Jugendgerichts
hilfe zu W e im a r sprach am 24. A p ril LGR. Dr. B e h re n d , 
Berlin, über „E h e n o t u n d  J u g e n d fü rs o rg e “ . E rg in g  
davon aus, daß die Reform des Ehescheidungsrechts von 
der „Jugendfürsorge“ gar nicht zu trennen, ja, die richtige 
Lösung der ersteren Probleme durch ihre Betrachtung 
aus den Gesichtspunkten der letzteren bedingt sei. Aus
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dieser Einstellung forderte er auch für das deutsche Ehe
scheidungsrecht, nach dem Vorbilde des schweizerischen 
(A rt. 142 Schweiz. ZivGB.), bewußte Preisgabe des „V e r
schuldens“ - und Anerkennung des sog, „objektiven Zer- 
rüttungs“ prinzips. Für die Behandlung der K in d e r  aus 
geschiedenen Ehen bedeute dies Beseitigung der innerlich 
ungerechtfertigten Regelung des § 1635 BGB., die als 
„vordringliche“ Reform s c h le u n ig s t ,  noch v o r  A b
schluß der Ehescheidungsreform erfolgen müsse und jetzt 
schon von zahlreichen Stimmen, so zumal auch vom 
Archiv deutscher Berufsvormünder, in  einer Eingabe an 
das Reichsjustiz-Min., gefordert werde. Nicht das Ehe
scheidungsurteil dürfe fernerhin, sondern der —  von allen 
jugendfürsorgerischen Instanzen unterstützte —  Vormund- 
schaftsrichter müsse über Verbleib und Erziehung dieser 
Kinder entscheiden. Zur tunlichst frühzeitigen und vo ll
ständigen Erfassung auch der nur durch die Tatsache der 
Ehezerrüttung „gefährdeten“ Kinder, unabhängig von jeder 
Beziehung zu einem Ehe sch e i dun  gs verfahren, müsse 
dem Vormundschaftsgericht eine „V o rm u n d s c h a fts -  
g e r ic h ts h i l f e “ , Erweiterung der schon bestehenden 
Jugendgerichtshilfe, zur Seite treten.

Die diesjährige Tagung der Deutschen S tra f
rechtlichen Gesellschaft findet am 11. und 12. Juni in 
B a m b e rg  statt. Verhandlungsgegenstände sind: Die 
Wiederaufnahme des Strafverfahrens und der Entwurf eines 
Einführungsgesetzes zum StrGB. (Berichterstatter: Prof. 
Dr. H e lm u th  M a y e r, Rostock); die wichtigsten Be
schlüsse des Strafrechtsausschusses zum Besonderen Te il des 
Strafgesetzentwurfs (Berichterstatter: Prof. Dr. v o n W e b e r , 
Jena); die Begründung des Strafprozesses (Prof. Dr. O e tk e r, 
W ürzburg).

Der 7. Thüringische Staats» und Rechtswissen
schaftliche Fortbildungskursus wird v. 10.— 14. Juni in  
Jena  in der Universität abgehalten werden. Der Kursus 
steht unter dem Patrimonium des Thüringischen Staats
ministeriums, der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Univ. Jena und der Chefpi äsidenten des Thürin
gischen OLG. und OVG. und w ird  von Prof. D r.H e d e m a n n  
geleitet. E r soll hauptsächlich Fragen der Reform des 
Rechtswesens behandeln. Anfragen sind an das Institut 
für Wirtschaftsrecht (Univ. Jena) zu richten.

Preisausschreiben. Zum Andenken an den ver
storbenen Geh. JR., Prof. Dr. O tto  F is c h e r ,  Breslau, 
sind für den von den Hinterbliebenen gestifteten Betrag 
von 1200 M. von der Rechts- und Staats wissenschaftlichen 
Fakultät 2 Preise von 700 M. und 500 M. ausgeschrieben 
worden für diebeidenbesten Arbeiten über das Thema: „D ie  
fe h le rh a f te  G e r ic h ts h a n d lu n g  im  Z iv i lp r o z e ß “ . 
Zum Wettbewerb berechtigt ist, wer im  WS. 1929/30, im 
SS. 1930 oder im  WS. 1930/31 bei der Fakultät der Univ. 
in  Breslau immatrikuliert war. Die Arbeiten sind bis 1. Mai 
1931 an das Universitätssekretariat abzuliefern. Die Ent
scheidung steht allein der Fakultät unter Ausschluß des 
Rechtsweges zu. Die eingelieferten Abhandlungen gehen 
in  ih r Eigentum über.

Preisausschreiben des In s titu ts  fü r Arbeitsrecht 
a "  li,e r H "1V- HaUe über das Thema: „D ie  H a ftu n g  
aus T a r ifv e r t rä g e n  nach  d e u ts c h e m  R e c h t u n te r  
B e rü c k s ic h t ig u n g  des ö s te r re ic h is c h e n  und  
s c h w e iz e r is c h e n  R e c h ts .“ Es ist das geltende Recht 
unter Berücksichtigung der Vorarbeiten darzustellen; auch 
können Vorschläge zur Neuregelung gemacht werden. Das 
Preisrichterkollegium bilden: Prof. Dr. J a c o b i,  Leipzig, 
MinRat im  preuß.Handelsminist. Dr. F la to w ,  Berlin, und 
der D irektor des Instituts fü r Arbeitsrecht an der Univ. Halle, 
Prof. Dr. Dr. J o e rg e s . Der Preis beträgt 1500M. Die 
Arbeiten sind bis 31. März 1931 an das Institut einzusenden.

Jisue Werke aas dem Verlage unserer D.JZ. (Otto Lieb
mann, Berlin):

S o e b e n  i s t  e r s c h ie n e n :
j a c o b i  E m St  ̂ D r., Prof., A n le i t u n g  z u r  A n f e r t i g u n g  v o n  

i v i l u r t e i l e n  f ü r  S tu d e n te n  u n  d R e fe r e n d a r e ,  2 ., er

heblich erweiterte Auflage. M it  einem Anhang: Anleitung_ zur 
A n fe rtigung  der wissenschaftlichen Prüfungsarbeit. 139 Seiten. 
K a rt. 3,50 M .
Im  J u n i  w e r d e n  e r s c h e in e n :

B a u m b a c h ,  A d o lf, D r., Senatspräsident am Kam m ergericht a. D ., 
T a s c h e n k o m m e n ta r  d e s  A r b e i  t  s ge  r i  c h t  s ges  e tz e  s v. 
23. Dez. 1926. Nebst Ausführungsbestimmungen. 2 ., v ö llig  v e r 
änderte und stark vermehrte Auflage, bearbeitet von Reichs- 
gerichsrat D r. Paul K ö n ig s b e r g e r ,  M itg lie d  des Reichsarbeits
gerichts. E tw a 400 Seiten. Geb. etwa 8,50 M . V o rz u g s p re is  
für Abonnenten der DJZ. geh. n u r etwa 7,50 M.

E v e r s ,  Robert, Senatspräsident am Reichsfinanzhof, E r g ä n z u n g s -
b a n d z u m K o m m e n ta r z u m K ö r p e r s c h a f t s t e u e r g e s e t z ,
2. Auflage. M it  den Ergebnissen der Rechtsprechung und L ite ra tu r 
seit Erscheinen des Hauptwerkes, sowie eingehender D arstellung 
des Verlustvortrages der Körperschaftsteuerpflichtigen und rechts
vergleichender Gegenüberstellung m it den bisherigen Unterbilanz
vorschriften. E twa 250 Seiten. Geb. etwa 12 M. V o rz u g s p re is  
f ü r  Abonnenten der DJZ. geh. nur etwa 10,50 M .

M a r  cus  e, Paul, D r., Rechtsanwalt und Notar, D ie  G e w e r b e s te u e r  
d e r  f r e ie n  B e r u f  e in P r e u ß e n .  Kom m entar m it ausführlicher 
E in le itung, Steuertabelle und Sachregister. K a rt, etwa 4 M . Vorzua:s- 
preis für Abonnenten der DJZ. nur etwa 3,50 M .

P o p i t z ,  Joh., D r., Staatssekretär im  Reichsfinanzministerium i. e. R., 
Prof., E r g ä n z n n g s b a n d  z u m  K o m m e n ta r  z u m  U m s a tz 
s te u e r g e s e tz ,  3. Auflage. M it  ausführlicher E rläuterung der 
N ove lle  v. 15. A p r il  1930 (erhöhte Sonderumsatzsteuer) von 
D r. P o p it z  und einer Zusammenstellung der umfangreichen 
Rechtsprechung seit Erscheinen des Hauptwerkes, bearbeitet von 
Senatspräsident am Reichsfinanzhof D r. R ichard K lo ß  und M i
n is te ria lra t im  Reichsfinanzministerium D r. D r. R o lf G r a b o w e r .  
E twa 250 Seiten. Geb. etwa 12 M . V o rz u g s p re is  f ü r  A b o n 
n e n te n  d e r  D JZ . geh. nur etwa 10,50 M .

W ir  machen darauf aufmerksam, daß unseren Abonnenten nur 
W erke  des Verlages der DJZ. (Otto L ie b m a n n )  zu einem Vorzugs
preise zur Verfügung geste llt werden können (Verzeichnis auf Wunsch 
unentgeltlich). W erke anderer Verleger können den Abonnenten der 
DJZ. n ich t zu Vorzugspreisen ge lie fe rt werden.

Personalien. Beim Reichsgericht sind als weitere 
Hilfsrichter OLGR. Dr. Z ie g le r ,  München, und KGR. 
Is  e n h a rt, Berlin,eingetreten. —  Reichsfinanzrat B e r t r á n d, 
München, der vor 9 Jahren vom preuß. OVG. an- den RFHof 
kam, trat infolge Erreichung der Altersgrenze in den Ruhe
stand. OberRegR., Geh. Finanzrat R ü d e , Vorsteher des 
Finanzamts Freiburg-Stadt, wurde zum Reichsfinanzrat er
nannt. —  LGPräs. B u rk h a rd t ,  München, wurde zum 
Generalstaatsanwalt b. OberstLG. München, MinRat i. bayer. 
Staatsmin. der Justiz Dr. K ü h le  w e in  zum Präs, des LG. 
München I  ernannt. —  Staatsminister a. D „  Prof. D. Dr. 
Dr. B e c k e r , Berlin, wurde von der rechts- u. staatswissen- 
schaftl. Fakultät der Univ. K ie l hon. causa zum Doktor der 
Rechte u. der Staatswissenschaften promoviert. —  W irk l. 
Geh. Admiralitätsrat Dr. F e lis c h ,  Berlin, w ird am 18. Mai 
75 Jahre alt. Felisch wurde nach langjähriger Tätigkeit als 
LG D ir. in  Berlin 1900 Abteilungschef und Justitiar im  
Reichsmarineamt. Als Verwaltungsbeamter wie als K r i
minalist, auch als langjähriges Vorstandsmitglied der 
Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, hat er sich 
gleich große Verdienste erworben. Daneben hat er sich 
vielfach ehrenamtlich betätigt. E r ist der eio-entliche 1 
Vorkämpfer der Jugendgerichtsbewegung und Schöpfer 
der Jugendfürsorge. So hat er den Breiwillmen E r
ziehungsbeirat fü r schulentlassene Waisen ins0 Leben 
gerufen, dessen Ehrenpräsident er noch heute ist W ir  
wünschen dem aufrechten, grundgütigen Manne noch viele 
Jahre m gleicher körperlicher und geistiger Frische —  
Prof. Dr. G ra d e n w itz ,  Heidelberg, w ird  am 16 .'Mai 
70 Jahre alt In  seiner langen akademischen Tätigkeit, 
davon allem 19 Jahre an der Univ. Heidelberg, hat sich 

Gelehrte durch eine große Reihe wissenschaftlicher 
Werke als Romanist und als einer der bedeutendsten 
Forscher der  ̂Papyruskunde ausgezeichnet. —  Rechts- 
anwalt Dr. R u z ic k a ,  Wien, einer der bekanntesten und um 
die Standesinteressen verdienstvollsten Österreich. Anwälte, 
beging am 27. A p ril sein 50jähriges Anwaltsjubiläum. — 
Kammergerichtsrat D r. G o ld m a n n , Berlin, ist fre iw illig  
aus dem Leben geschieden. Sein tragischer Tod reißt 
tiefe Lücken. Goldmann, der 9 Jahre am KG. wirkte, wai 
einer der befähigtsten Richter, der, ohne Rücksicht auf 
sich und seine Gesundheit, seine verantwortungsvolle Arbeit 
allezeit vorbild lich gelöst hat. Lange Jahre war^ er auch
Mitglied der Justizprüfungskommission und leitete die
Referendarkurse beim KG. Daneben hat er sich vielfach 
schriftstellerisch betätigt. A lle seine Veröffentlichungen, 
jedes seiner Werke, z. B. über Zwangsvollstreckung, über 
Testamente, auch die kleinste Arbeit, zeigen seine wissen-
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schaftliche Befähigung. Meisterhaft hat er es verstanden, 
gerade juristische Tagesfragen objektiv darzustellen und 
die Nutzanwendung daraus für Recht und Wissenschaft 
zu ziehen. Verliert in  ihm das KG. ein ungewöhnlich 
befähigtes, bei allen Kollegen und der Anwaltschaft be
liebtes M itglied, so trauern noch mehr seine Freunde um 
diesen herzensguten, feinsinnigen, gegen andere immer 
nachsichtigen Mann. Auch unsere DJZ., der er seit ihrer 
Begründung nahegestanden, und der er oft seine Treue 
erwiesen hat, steht erschüttert an seiner Bahre. Sein selbst
gesuchter Heimgang aber sollte auch eine Warnung sein, 
daß es Richter und Beamte gibt, die weit über ihre Pflicht 
hinaus angespannt arbeiten, um dem Staate und dem Staats
ganzen zu dienen. Gerade Goldmann war ein sprechender 
Beweis für die Bedeutung des Einzelnen, fü r den W ert der 
Individualität, auf die es alleinankommt. Mögen durch Ver
teilung der Arbeitslast die Verwaltungen vor ähnlichen Zu- 
sammenbrüchenbewahrt bleiben! Denn auch die selbstloseste 
und treueste Pflichterfüllung hat Grenzen. •— JR. Dr. Max 
L e w in -T ra e g e r ,  einer der angesehensten Berliner Anwälte, 
ist verstorben. E r war der Schwiegersohn des bekannten 
Dichters, Rechtsanwalts und Abg. A lbert T ra e g e r ,  dessen 
Geburtstag sich am 12. Juni d. J. zum 100. Male jährt. — 
JR. Dr. L in c k e lm a n n ,  Hannover, bekannt durch seine 
Werke über hannoversches Privatrecht und Höferecht, ist 
im  A lter von 78 Jahren verstorben.

Krim ina l -A rch iv .
Bearbeiter: Regierungsdirektor Dr. H a g e m a n n , 

preußisches Ministerium des Innern, Berlin.
Nach einem ernsten und nachdenklichen Worte W ilhelm  

K a h ls  hat durch K rieg und Nachkriegszeit von allen 
geistigen Dingen in Deutschland keines mehr Not gelitten 
als das Recht. Denen, die m it Bewußtsein jene Zeit erlebt 
haben, in  der Versuche einer Beunruhigung der staatlich 
o-efestigten Verhältnisse zu den größten Seltenheiten ge
hörten, mußte die Notwendigkeit des neuen Staates, seinen 
Bestand gegen von innen heraus geführte Angriffe durch 
schwere Strafandrohungen zu wahren, gewiß als eine be
denkliche Maßnahme erscheinen. Zum Schutze des arg 
bedrohten Rechtes waren jene Bestimmungen notwendig, 
unter denen der neue Staat sich festigen konnte. Nunmehr 
sind die Bestimmungen des alten Republikschutzgesetzes 
v. 21. Juli 1922 abgelöst durch die den stetiger gewordenen 
Verhältnissen entsprechenden Vorschriften des neuen Ge
setzes v. 25. März 1930 (RGBl. I  S. 91). Auch dieses 
Gesetz ist nur als ein Uebergangsgesetz anzusehen, das 
seine Gültigkeitsdauer bis zum Inkrafttreten des neuen 
StrGB. oder bis 31. Dez. 1932 begrenzt. Zu seiner A u s 
fü h ru n g  sind ergangen: Die V. des Preuß. Staatsministe- 
riums v. 29. März 1930 und der Runderlaß des Preuß. M. d. I. 
v. 1. A pril 1930 (MinBl. i. V. S. 269). Die V . v. 3. A p ril 1930 
(RGBl. I  S. 130) regelt das V e r fa h re n  in  V e rw a ltu n g s 
sachen au f G ru n d  des G ese tzes zum  S chu tze  de r 
R e p u b lik .

Ob es sobald gelingen wird, das neue Strafgesetz» 
buch fertigzustellen, den größten jener Entwürfe, die unter 
der deutschen Rechtsnot gelitten haben, erscheint ange
sichts der zugespitzten politischen Situation fraglich. Nicht 
nur das Bestreben, den Bestand des geschaffenen großen 
Werkes zu retten, sondern auch der Wunsch, einen Teil 
d r in g l ic h s te r  k r im in a lp o l i t is c h e r  A r b e it  sofort zu 
leisten, hat am 21. A pril 1930 die Einbringung eines 
Antrags an den Strafrechtsausschuß des Reichstages ver
anlaßt, in  dem dem Reichstage ein zweites G ese tz z u r 
F o r t fü h r u n g  d e r S tra f re c h ts re fo rm  vorgeschlagen 
w ird. Es w ird  gefordert:

1. Die am 14. Mai und 9. Sept. 1927 dem Reichstag 
zur Beschlußfassung vorgelegten Entwürfe eines StrGB. 
und Strafvollzugsges., die durch Ges. v. 31. März 1928 
(RGBl. I  S. 135) übergeleitet sind, unterliegen, wenn der 
Reichstag in  der IV . Wahlperiode nicht über sie beschließt, 
der Beschlußfassung des Reichstags in  der folgenden W ahl
periode. Ih rer erneuten Einbringung bedarf es nicht; die 
Entwürfe gelten als neue Vorlage.

2. B is  zum  I n k r a f t t r e te n  des Entwurfes, eines

StrGB. kann bei allen Verbrechen und Vergehen des StrGB. 
b e im  V o r l ie g e n  m ild e rn d e r  U m s tä n d e  die ordent
liche Strafe nach folgenden Grundsätzen gemildert werden: 
Bei Verbrechen kann, sofern nicht das Gesetz bereits bei 
Vorliegen mildernder Umstände eine niedrigere Mindest
strafe vorsieht, an Stelle der Todesstrafe und an Stelle 
von lebenslänglichem Zuchthaus auf Zuchthaus nicht unter 
3 Jahren, an Stelle von lebenslänglicher Festungshaft auf 
Festungshaft nicht unter 3 Jahren, an Stelle von zeitiger 
Festungshaft nicht unter 3 Monaten, in allen übrigen Fällen 
auf Gefängnis nicht unter 3 Monaten erkannt werden. Bei 
Vergehen kann, unbeschadet derVorschrift des § 27b StrGB., 
auf das gesetzliche Mindestmaß der angedrohten Strafart 
herabgegangen werden.

3. Vorstehende Bestimmung g ilt auch für das Spreng
stoffgesetz v. 9. Juni 1884, für das Gesetz, betr. Verrat 
m ilitär. Geheimnisse v. 3. Juni 1914 und fü r das Republik
schutzgesetz v. 25. März 1930.

Gegen diesen Vorschlag wurde im Ausschuß geltend 
gemacht, daß die Strafgesetzreform nicht nur vom wissen
schaftlichen Standpunkte aus betrachtet werden könne, 
sondern daß es ein im  hohen Maße politisches Gesetzgebungs
werk sei; aus diesem Grunde könne eine Bindung fü r 
spätere Zeiten nicht eingegangen werden, da nicht zu über
sehen sei, unter welchen veränderten Verhältnissen diese 
einmal wirksam werden könne. Darauf wurde der, politischen 
Absichten sicher nicht entsprungene Vorschlag, der bei 
seinem verfassungsändernden Inhalt unter diesen Umständen 
allerdings kaum Aussicht auf Annahme hatte, zurückgezogen. 
Sollte unsere Zeit doch noch nicht den Beruf zur Gesetz
gebung haben, und das Recht dadurch weiter Not leiden 
müssen, daß die begonnenen großen Reformpläne weiter 
unvollendet bleiben, weil w ir uns über Einzelheiten nicht 
verständigen können?

So schwer die Arbeit der strafrechtlichen E x e k u t iv e  
in  ihrer W ertung darunter leidet, daß sie trotz Aufnahme 
der neuen Rechtsideen in weitesten Kreisen noch an das 
vielfach dazu im Gegensatz stehende alte Recht gebunden 
ist, so sucht sie doch durch Ausbildung ihrer Beam ten  
die polizeiliche wie kriminalpolizeiliche Tätigkeit nach Mög
lichkeit zu verbessern. Durch den Runderlaß des preuß. 
Min. d. I. v. 20. März 1930 (M inBl. i.V . S. 252) hat das 
preuß. Polizeiberufsschulwesen eine Neuordnung ge
funden, von der eine wesentliche Hebung des allgemeinen 
Bildungsniveaus der Polizeibeamten und damit ihrer Fähig
keit, den schwierigen Anforderungen des täglichen Dienstes 
im  Verkehr m it dem Publikum zu genügen, zu erwarten ist. 
Insbesondere für die Beamten der Krim inalpolizei und der 
Landjägerei sind zu einem praktisch gestalteten Unterricht 
L e h r m it te l  erforderlich, wie sie die Fälle des praktischen 
Lebens in Fülle hervorbringen. Zur Durchführung ih rer 
Sammlung ist der Runderl. des preuß. Min. d. I .  v. 6. März 
1930 (M inB l.i.V . S.213) ergangen, der eine Mustersammlung 
beim Polizeiinstitut in  Berlin-Charlottenburg vorsieht, deren 
Grundstock die wertvollsten Stücke der „Großen Polizei
ausstellung Berlin 1926“ bilden. Gespeist w ird  diese 
Sammlung durch Abgabe geeigneter Stücke seitens der 
Sammelstellen, die bei den größten Landeskriminalpolizei
stellen in  der Provinz schon seit Jahresfrist eingerichtet 
sind (Runderl. v. 18. März 1929 —  M inB l.i.V . S. 252). Um 
das preuß . P o l iz e i in s t i t u t  für seine lehrende und 
forschende Tätigkeit auf eine möglichst breite Basis zu 
stellen, und um auf diese Weise den Zusammenhang der 
wissenschaftlichen Tätigkeit nicht nur m it den Belangen 
der polizeilichen Praxis, sondern auch m it den Anforderungen 
des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens zu 
gewährleisten, wurde durch Runderl. des preuß. Min. d. I. v. 
18. Febr. 1930 (M inBl. i. V . S. 212) e in  B e ira t  b e im  
P o l iz e i in s t i t u t  gebildet. —  Der Spezialausbildung der 
Krim inalpolizei g ilt der Runderl. v. 23. März 1930 (M inBl. i.V . 
S. 281) über die Ausbildung im  Erkennungsdienst, der er
neut auf die Bedeutung der Kenntnis der verschiedenen 
erkennungsdienstlichen Methoden hinweist. Welche W ichtig
keit diese A rt der kriminalpolizeilichen Tätigkeit im  Laufe 
der letzten Jahre gewonnen hat, mögen einige Zahlen 
veranschaulichen. In  der p reuß . E rk e n n u n g s d ie n s t
z e n tra le  beim Polizeipräsidium Berlin befinden sich z. Zt. 
482 500 Zebnfingerabdruckblätter. Das bedeutet ungeachtet
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des Abgangs durch Aussortierung der Blätter verstorbener 
Personen eine Zunahme von 22 000 Blättern im  Laufe des 
letzten Jahres. Die F e s ts te llu n g  v o n  P e r s ö n l ic h 
k e ite n  durch Vergleichung der Abdrücke gelang in 
15 500 Fällen. Rechnet man die Tätigkeit der m it dem 
Erkennungsdienst in  Berlin verbundenen Zentrale zur 
Personenfeststellung hinzu, so sind im  vergangenen Jahre 
in  Berlin insgesamt von mehr als 28 000 Personen die 
richtigen Namen einwandfrei festgestellt. Die L ic h t b i ld 
w e rk s ta tt  des Polizeipräsidiums Berlin hat im  Jahre 1929 
121 000 Lichtbildabzüge für die verschiedensten Zwecke 
angefertigt, sicher ein Zeichen, daß die modernste Technik 
in  der Krim inalistik die ih r gebührende Beachtung findet. 
Bei der F a h n d u n g s z e n tra le  erfolgten bei der Steck
briefsammelstelle in  Berlin im  Jahre 1929 99 000 Anfragen, 
und 1 650 000 Anmeldungen wurden allein von der Hotel
fremdenkontrolle bearbeitet. Das deutsche Steckbriefregister 
und das Deutsche Kriminalpolizeiblatt, die für die Polizei
behörden aller deutschen Länder im  Preuß. Landeskriminal
polizeiamt in  Berlin herausgegeben werden, haben eine 
Auflage von je 22 500 Stück.

Nur m it einer so umfassend angelegten erkennungs
dienstlichen Arbeit können m e th o d is c h e  F a h n d u n g e n  
durchgeführt werden, die sich über das ganze Reich 
erstrecken. Die Entwicklung bringt es m it sich, daß 
immer neue Gebiete in das Netz der Fahndungsmaßnahmen 
einbezogen werden müssen. So werden künftig auch 
Ersuchen um F a h n d u n g  nach K ra f t fa h rz e u g e n  und 
nach deren Führer Aufnahme im Deutschen Krim .-Polizei
blatt finden, sofern dem Fahndungsersuchen ein Verbrechen 
oder Vergehen i. S. des StrGB. zugrunde liegt. (RdErl. 
Preuß. M. d. I .  v. 18. März 1930, MB1. i. V . S. 279.) 
Andererseits muß versucht werden, die Kosten des 
erkennungsdienstlichen Apparates, die, gemessen an den 
Aufwendungen für die vor Schaffung des Deutschen Krim .- 
Polizeiblattes und des Steckbriefregisters vö llig  unzuläng
lichen gemeinschaftlichen Maßnahmen gering sind, möglichst 
niedrig zu halten. Ausschreibungen zur V o l ls t r e c k u n g  
e in e r  g e r in g fü g ig e n  E r s a tz f r e ih e i ts s t r a fe  kosten 
aber erheblich mehr, als an Geldstrafe beizutreiben ist, 
gar nicht zu reden von der Bedeutungslosigkeit der ver
späteten Vollstreckung solcher Ersatzfreiheitsstrafen vom 
krim.-politischen Gesichtspunkte aus. Der RdErl. des 
Preuß. M. d. I. v. 25. März 1930 (MB1. i. V . S. 286) schreibt 
daher vor, daß Steckbriefe und Haftbefehle, welche zwecks 
Vollstreckung von Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafen 
bis zu 2 Wochen Gefängnis, Festungshaft, Arrest oder 
Haft erlassen sind, von der Aufnahme in das Deutsche 
Steckbriefregister ausgeschlossen bleiben, m it der Maß
gabe, daß die Aufnahme ausnahmsweise stattfindet, wenn 
die ersuchende Behörde sie aus besonderen Gründen als 
erwünscht bezeichnet. Die dadurch in dem Fahndungs
netz entstehende Lücke kann durch Ausschreibung im  ört
lichen Nachrichtenblatt (RdErl. v. 14. März 1929 — MB1. 
i. V. S. 219) und durch Notierung zum Strafregister ge
schlossen werden.

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: Dr. R o e s n e r, Referent im  Statistischen 

Reichsamt, Berlin.
Die T ätigke it der Gerichte in Z iv il- und S tra f

sachen im  Deutschen Reich im Jahre 19281). Die
Geschäftstätigkeit der ordentl. Gerichte im  Deutschen Reich 
(ohne Saargebiet) hat von 1927 auf 1928 bei den Z iv il
sachen in allen Instanzen zugenommen, während die Zahl 
der Strafsachen fast durchweg abgenommen hat.

Z iv ils a c h e n . Bei den AG. wurden 1928 8 403 715 
(1927: 7 592 115) Mahnsachen und 3 075 350 (1927: 
2 859 534) Gütesachen anhängig. Erstere haben sich m ithin 
um 10,7%, letztere um 7,6% erhöht. Die Zahl der bei 
den AG. anhängig gewordenen ordentl. Prozesse zeigt eine 
Steigerung von 1 019 165 (1927) um 3,5%  auf 1 054 775 
i. J. 1928. Die verhältnismäßig stärkste Steigerung weisen

')  V g l. „V iertel]ahrshefte  zur S tatistik des Deutschen Reichs" 
Jg. 1929 H e ft 4.

die Urkunden- und Wechselprozesse auf (von 288 8o2 um 
30,9 % auf 378 163). Die Zahl der Arreste und einst
weiligen Verfügungen bezifferte sich 1928 auf 102 681 
(1927: 101 385), was einer Zunahme von 1,3% entspricht. 
Bei den LG. haben in  1. Instanz die ordentlichen Prozesse 
von 289 276 um 5,8%  auf 305 950 zugenommen. Auch 
hier haben sich die Urkunden- und Wechselprozesse relativ 
am meisten erhöht (von 46 210 um 31,0% auf 60 498). 
Demgegenüber weist die Zahl der Wechselproteste auf 
Grund von Feststellungen des Instituts für Konjunktur
forschung eine Zunahme von 55 000 (1927) auf 86 000 im  
Berichtsjahr auf. Anhängige Arreste und einstweilige Ver
fügungen wurden 1928 bei den LG. 66 743, i. J. zuvor 
64 970 gezählt. Prozesse in  Ehe und Entmündigungssachen 
wurden bei den LG. 1928 insgesamt 62 000 oder 3,5% 
mehr als im  Vorjahr (59 924) anhängig.

Berufungen wurden i. J. 1928 bei den LG. in  ordent
lichen Prozessen sowie in Urkunden- und Wechselprozessen 
106 743 gegen 106 860 im Vorjahr anhängig, bei den OLG. 
52 705 gegen 50 787. Die Zahl der bei den OLG. an
hängig gewordenen Berufungen in Ehe- und Entmündigungs
sachen hat sich von 8507 um 4,7 % auf 8903 erhöht. 
Revisionen in  den gleichen Prozeßarten wurden beim RG. 
und beim Bayer. Obersten Landesgericht 3741 (1927: 3191) 
bzw. 811 (1926: 676) oder 17,2% bzw. 20%  mehr als 
i. J. zuvor eingelegt.

S tra fs a c h e n : In  der Strafgerichtsbarkeit ist —  wie 
schon eingangs erwähnt —  m it wenigen Ausnahmen eine 
weitere Verminderung festzustellen. Bei den Schöffen- 
(Amts-)gerichten hat sich die Zahl der Anträge auf Erlaß 
eines amtsrichterlichen Strafbefehls m it 831 447 gegenüber 
dem Vorjahr (831 677) kaum verändert. Die 1928 anhängig 
gewordenen Anklagesachen haben sich in  ihrer Gesamtheit 
zahlenmäßig von 454 085 um 4,2 % auf 434 961 vermindert, 
und zwar sind die Anklagesachen wegen Uebertretungen 
von 147 244 um 4,8% auf 140 072, wegen Vergehen von 
240 256 um 5,2 % auf 227 833 zurückgegangen, während 
die Verbrechen eine leichte Zunahme von 66 585 um 0,8 % 
auf 67 056 aufweisen. Bei den Privatklagesachen ist eine 
Verminderung von 116 958 um 2,9 °/0 auf 113 633 eingetreten.

Es ergingen in 1. Instanz insgesamt 498 786 Urteile 
gegen 529 714 im  voraufgegangenen Jahr, was eine Ab
nahme um 5,8 0/o bedeutet. Hierunter haben sich die Urteile 
der Amtsrichter von 412 682 um 7,2 °/0 auf 383 000 ver
mindert. Einen Rückgang weisen weiterhin auf die Urteile 
der Schöffengerichte m it 1 Richter von 54 323 um 3,5 %  
auf 52 442, sowie die Urteile der kleinen Jugendgerichte 
von 24 530 um 2,9 %  auf 23 845, während die Urteile der 
Schöffengerichte m it 2 Richtern der Zahl nach zugenommen 
haben (von 38 040 um 3,4% auf 39 315).

Die Zahl der bei den Schwurgerichten anhängig ge
wordenen Anklagesachen verminderte sich von 3329 um 
6,9% auf 3099. Die Zahl der von den Schwurgerichten 
gefällten Urteile von 3418 um 5,8%  auf 3220.

Bei den OLG. und dem Bayer. ObLG. in  erster und 
letzter Instanz wurden 46 Anklagesachen anhängig gegen
über 57 im  Vorjahr. Die Zahl der Urteile belief sich auf 
50 (1927: 59).

In  der Berufungsinstanz ergingen 43 125 (1927:
45 438) Urteile der kleinen Strafkammern und 22 832 (1927: 
22 577) Urteile der großen Strafkammern.

Die Zahl der in  der Revisionsinstanz gefällten Urteile 
der OLG. und des Bayer. ObLG. auf Revisionen gegen Urteile 
erster Instanz beziffert sich auf 4089 (3451), auf Revisionen 
gegen Urteile der Berufungsinstanz auf 7507 (6692).

Urteile des RG. auf Revisionen gegen Urteile der Straf
kammern bzw. der Schwurgerichte ergingen 1405 (1234) 
bzw. 354 (382).

Sp r e  e h s a a l .
Gewerkschaften und Aktienrechtsreform. Auch die 

Arbeitnehmerschaft zeigt ih r Interesse für die R e fo rm  des 
A k t ie n re c h ts .  Der ADGB. und Afa-Bund teilen die 
Grundzüge der gemeinsamen Antwort auf die Fragen des 
Justizministers mit. Auch hier bestätigt sich, daß niemand
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aus seiner Haut heraus kann. E r soll es auch nicht. Bei 
jeder Neubildung des Rechts, namentlich auf wirtschaft
lichem Gebiete, müssen die verschiedenen Standpunkte der 
verschiedenen Interessenten zu W ort kommen. So müssen 
auch die Gewerkschaften als Vertreter der Arbeit
nehmer empfinden. Der wichtigste Teil ihrer Vorschläge 
erklärt sich hieraus. Das zeigt sich am deutlichsten bei 
den Wünschen zu den Rechten und Pflichten der M it
glieder des Betriebsrats im  Aufsichtsrat. Diese sollen in 
das HGB. m it übernommen werden. D ort soll klargestellt 
werden, daß der Aufsichtsrat sowohl aus den von der 
Generalversammlung zu bildenden Mitgliedern, als auch 
aus den Betriebsratsmitgliedern besteht. Das ist freilich 
auch nach heutigem Rechte schon der Fall. W ichtiger ist 
das Verlangen, daß diese Betriebsräte im  Aufsichtsrat, in  
jedem Organ der Gesellschaft, außerhalb des Vorstandes 
und namentlich in  jeder Kommission des Aufsichtsrats, 
vertreten sein müssen. Jedes M itglied des Aufsichtsrats, 
also auch die vom Betriebsrat entsandten, soll Rechenschaft 
und Berichterstattung vom Vorstand verlangen können. 
Es soll auch in  der Generalversammlung gehört werden 
müssen. Man erkennt hieraus das Gefühl der Unbefriedigt- 
heit m it dem bisherigen Ergebnis. Die Mitglieder des 
Betriebsrats sind zwar rechtlich vollwertige Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Tatsächlich stehen sie aber den gewählten 
Mitgliedern nicht gleich. Sie können dies auch, wenigstens 
jetzt noch nicht. Der Widerspruch zwischen ihrer Stellung 
als Arbeitnehmer und daher als Untergebene von Vorstand 
und Aufsichtsrat und andererseits wieder als Mitglieder 
der Verwaltung ist nicht zu beseitigen. Das w ird auch 
kein Gesetz zuwege bringen. Dieser Zwiespalt zeigt sich 
auch darin, daß die Mitglieder des Betriebsrates sich stets 
in  erster L in ie  in  dieser Eigenschaft betätigen. Sie ver
langen für sich das Recht, einerseits über alle Vorgänge 
in  der Gesellschaft Auskunft einzuholen. Andererseits aber 
lehnen sie das Gebot der Verschwiegenheit gegenüber 
dem Betriebsrat ab. Sie beanspruchen in  ihrer besonderen 
Eigenschaft das Recht der Weitergabe dessen, was sie im  
Aufsichtsrat gehört haben, an den gesamten Betriebsrat. 
Damit sind aber wieder die Interessen der Aktiengesellschaft 
gefährdet. Damit verbietet sich auch wieder die Herein
nahme der Betriebsratsmitglieder in  alle Kommissionen. 
Erst wenn sie sich als der Gesellschaft gegenüber zur 
Geheimhaltung w irk lich verpflichtet fühlen, wenn sie den 
Betriebsrat abstreifen, sobald sie das Aufsichtsratszimmer 
betreten, kann eine vollständige Gleichstellung auch tatsäch
lich durchgeführt werden. Interessant ist auch, daß die 
Gewerkschaften immer noch gegen die Beteiligung der 
Arbeitnehmer m it Kapital bei der Aktiengesellschaft sich 
wenden. Die Arbeiteraktie bedeutet für sie die Einschränkung 
der Freizügigkeit des Arbeitnehmers und ihre Abhängigkeit 
von einer Dividende, die ohne M itw irkung der Belegschaft 
festgesetzt w ird und von einer Geschäftspolitik, an der die 
Arbeitnehmer nicht maßgebend mitwirken. Daher spricht 
sich das Gutachten der Gewerkschaften gegen die K le in
aktie aus. Es verlangt die Wiederherstellung der früheren 
Aktien zu 1000 RM. H ier w ird  schwer eine Brücke zu 
schlagen sein. H ier spielen sehr viele Imponderabilien 
mit. Es w ird auch nichts nützen, die Argumente der Ge
werkschaften zu widerlegen. Sie wären nur dann zutreffend, 
wenn die Arbeiter statt ihres Lohnes auf Dividende an
gewiesen wären. In  W irklichkeit soll ihnen aber nur 
Gelegenheit gegeben werden, ihre Ersparnisse in  Aktien 
der Gesellschaft anzulegen. Dann sind sie in  der gleichen 
Lage wie jeder andere Aktionär. Ja im  Gegenteil. Sie 
wären durch die Entsendung von Betriebsratsmitgliedem 
in  den Aufsichtsrat besser daran als der sonstige K le in
aktionär. Man fürchtet also offenbar weit mehr eine allzugroße 
Anhänglichkeit des Aktionärs an die Gesellschaft, der er 
sein Geld anvertraut hat. Solche politischen Empfindungen 
sind nicht zu beseitigen. Auch da, wo sich die Gewerk
schaften fü r eine ausgedehntere Publizität der Bilanz und 
des Geschäftsberichts einsetzen, wo sie sich also vielfach 
m it den sonstigen Reformbestrebungen treffen, zeigt sich 
doch wieder ih r Sonderstandpunkt bei der Betonung, daß 
sämtliche Bezüge der Mitglieder des Vorstandes und Auf
sichtsrates offengelegt werden müssen. Auch dies soll

wieder nur der Lohnbewegung dienen. Der Gegensatz 
zwischen den Gehältern und Tantiemen des Vorstandes 
und dem Arbeitslohn soll unterstrichen werden, um als 
M ittel im  Lohnkampf verwendet werden zu können. Endlich 
erklärt sich auch aus der Sonderstellung der Gewerkschaften, 
daß man eine öffentliche Stelle m it der Ueberwachung der 
Publizität der Aktiengesellschaft beauftragen w ill. W ie 
überhaupt das Reich als Vertreter des Gemeinwohls die 
Verpflichtung übernehmen soll, regelnd einzugreifen. Auch 
die Gewährung des Mehrstimmrechts soll einer staatlichen 
Prüfungsstelle obliegen. Privatwirtschaft und Staatsaufsicht 
treten sich hier gegenüber. Auch dieser Wunsch w ird  wohl 
kaum Berücksichtigung finden. Daß es trotzdem dankenswert 
ist, wenn die Gewerkschaften sich offen über ihre eigene 
Stellungnahme zur Aktienreform aussprechen, soll nochmals 
betont werden.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg , Mannheim.

Das Kam m ergericht und die Blutgruppenunter* 
suchung. Die Bedeutung der Blutgruppenuntersuchung 
fü r den Zivilprozeß, besonders fü r das Tatbestandsmerkmal 
der „offenbaren Unmöglichkeit“ der Abstammung eines 
Kindes von einem als Vater bezeichneten Manne (§ 1717, 
1591 BGB.) ist von m ir 1929, S. 135 d. BL, auf Grund der 
Beschlüsse des KG. v. 11. Okt. 1927 (JW. 1927, 1862) und 
12. Okt. 1928 (JW. 1929, 66) behandelt worden. Die recht
lichen Ausführungen dieser Beschlüsse sind von K o  eke l 
(JW . 1929, 67) und C aro  (JW. 1929, 2227) bemängelt, 
von m ir (JW . 1929, 2231) verteidigt worden.

E in n e u e r B esch lu ß  des KG . v. 4. A pril 1930 
(8 W . 8567/29) hält an dieser re c h t l ic h e n  Beurteilung 
fest, gelangt indessen auf Grund der inzwischen fortge
schrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis zu einer a b 
w e ic h e n d e n  B e u r te i lu n g  des B e w e is w e rte s  der 
Blutgruppenuntersuchung.

Seit Anfang 1929 hat sich die Zahl der in  allen K u ltu r
ländern vorgenommenen Untersuchungen bedeutend ver
mehrt, die Zahl der Ausnahmen vermindert, was auf die 
Verbesserung der Technik zurückzuführen ist und den 
Schluß rechtfertigt, daß die „Ausnahmen“ als Fehlbestim
mungen infolge mangelhafter Handhabung oder Beobachtung 
zu erklären sind. Dasselbe g ilt von den früher beobachteten 
Fällen einer Blutgruppenänderung.

Für den Beweiswert der Blutgruppenuntersuchung 
haben sich entschieden ausgesprochen der gerichtsärztliche 
Ausschuß für die Stadt Berlin im  Gutachten v. 4. Febr. 
1929 (KG. 27 U. 859/28) und der vom Reichsgesundheits
amt zur Prüfung dieser Frage einberufene Ausschuß vom 
6. Mai 1929, und zwar dieser —  laut M itteilung des 
Präsidenten des Reichsgesundheitsamts an das KG. v. 
16. Okt. 1929 — einstimmig dahin, daß die Blutgruppen
merkmale unveränderlich konstitutionelle Eigenschaften 
seien, die sich nach bestimmten Gesetzen vererben. Auch 
die Vermeidung früherer begangener Fehler ist gewähr
leistet, wenn die durch AV. d. JMin. v. 11. März 1930 
(JMB1. S. 78) namhaft gemachten Institute und Sachver
ständigen m it der Untersuchung betraut werden.

Auf Grund dieser neuen  L a g e  d e r w is s e n s c h a ft
l ic h e n  F o rs c h u n g  ist nunmehr die Blutgruppenlehre 
als gesicherter Bestand der Wissenschaft anzuerkennen 
und nach der den früheren Beschlüssen des KG. zugrunde 
liegenden Rechtsauffassung als ausreichende Grundlage für 
den Beweis der „offenbaren Unmöglichkeit“ .

Trotzdem muß das Armenrecht einer sich allein auf 
die Blutprobe stützenden Partei dann versagt werden, wenn 
sie diesen Beweis zu führen verhindert ist.

Die Blutprobe kann vom Beklagten angerufen werden, 
der während der Empfängniszeit m it der Mutter des Kindes 
Geschlechtsverkehr gehabt hat, zum Beweise seines E in- 
wands, daß es von ihm nicht stammen könne, sondern nur 
von einem Unbekannten, der auch solchen Verkehr gehabt 
haben müsse. Sie kann auch vom klagenden Kinde be
antragt werden, um seine Abstammung von einem bekannten 
Manne zu widerlegen, der solchen Verkehr gehabt hat. 
In  beiden Fällen bedarf es der Blutentnahme bei dem 
Kinde und bei seiner Mutter, außerdem im ersten Falle bei 
dem Beklagten, im  zweiten Falle bei dem anderen Manne.
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Ein Z euge ist nicht verpflichtet, die Blutentnahme 
zu dulden, nicht einmal nur den Augenschein in  seinen 
Körper und dessen Bestandteile. Aber selbst die G e g e n 
p a r te i des Beweisführers ist dazu nicht verpflichtet. Ihre 
Weigerung rechtfertigt auch nicht die Schlußfolgerung, 
daß sie aus schlechtem Gewissen die Beweisführung ver
eiteln wolle. Denn sie kann sich von dem Ergebnisse der 
beantragten Beweiserhebung überhaupt keine Vorstellung 
machen. Niemand kennt seine eigene Blutgruppe, bevor 
sie durch wissenschaftliche Untersuchung festgestellt ist, 
noch weniger die Blutgruppen der anderen Personen, deren 
Untersuchung erforderlich ist, um die Frage der Ueber- 
einstimmung zu beantworten. Das bloße Bewußtsein der 
Möglichkeit eines für den Beweisgegner ungünstigen Er
gebnisses der Untersuchung läßt seine Weigerung nicht 
als treuwidrig erscheinen, weil niemand seinem Gegner 
den diesem obliegenden Beweis zu erleichtern verpflichtet ist.

Da also die Blutuntersuchung an der Weigerung einer 
zu untersuchenden Person, ih r B lut zu diesem Zwecke ent
nehmen zu lassen, scheitern kann, hat eine nur m it diesem 
Beweismittel begründete Berufung nur dann Aussicht auf 
Erfolg, wenn sämtliche Personen, deren Blut untersucht 
werden müßte, dazu bereit sind. Diese Bereitwilligkeit ist 
nicht zu vermuten. Daß der Vormund, der nur das Interesse 
des Kindes wahrzunehmen hat, und daß die Kindesmutter, 
die daneben auch ein eigenes Interesse daran hat, ihre 
Unterhaltspflicht gegen das K ind um den vom Beklagten 
eingeforderten Beitrag vermindert zu sehen, ihm einen 
Beweis erleichtern werden, der zur Abweisung dieser 
Forderung führen kann, ist nicht anzunehmen, sobald sie 
sich dieser Folge bewußt sind. Aber auch der Andere, 
der während der Empfängniszeit m it der Mutter verkehrt 
hat, muß damit rechnen, daß die Blutprobe die Möglichkeit 
einer Abstammung des Kindes von ihm ergeben kann, 
daß durch eine zweite Blutprobe die Abstammung vom Be
klagten widerlegt werden kann, und daß dann ihm selbst 
die Gefahr droht, in  einem neuen Prozeß zur Unterhalts
zahlung verurteilt zu werden. Auch er wird, wenn er sich 
dieser Folgen bewußt ist, kaum in  die Blutentnahme willigen.

Bevor der Beweisführer die Bereitw illigkeit sämtlicher 
zu untersuchenden Personen beigebracht hat, kann das 
Gericht nicht die Verantwortung tragen, den Staat m it Armen
anwaltskosten zu belasten. Damit ist auch der Gefahr vor
gebeugt, daß die Kosten der Untersuchung, die in  Armen
sachen ebenfalls der Staat vorschießen muß, in  einem 
Umfange aufgewendet werden müßten, wie er zwar dem 
Verlangen der beweisführenden Partei entspricht, nicht 
aber dem öffentlichen Interesse an der Aufklärung der 
Abstammung, die durch die Untersuchung nur negativ 
und auch das nur in 8 %  der untersuchten Fälle zu er
reichen ist.

Senatspräsident L e o n h a rd ,  Berlin.

Haftung der Banken bei Auskünften fü r fremdes 
Verschulden. Nach § 676 BGB. haftet die Bank für 
Auskünfte nur, wenn sich eine Verantwortlichkeit aus einem 
Vertragsverhältnis oder einer unerlaubten Handlung ergibt. 
Soweit weder ein Vertrags Verhältnis noch eine unerlaubte 
Handlung vorliegen, kommt also eine Haftung der Bank 
für Auskünfte nicht in Frage.

Damit ist die Haftung der Bank für fremdes V er
schulden, das bei einer gegebenen Auskunft m itgewirkt 
hat, nach zwei Richtungen zu untersuchen:

1. Für den Fall, daß die Auskunft auf Grund eines 
zwischen der Bank und dem Anfragenden bestehenden 
Vertragsverhältnisses gegeben ist. E in solches Vertrags
verhältnis hat das RG. m it Recht angenommen, wenn eine 
Auskunft im  Rahmen bestehender Geschäftsverbindung 
einem Kunden erteilt w ird1). W ird  einem Bankkunden 
auf seine Anfrage eine Auskunft erteilt, so würde also 
hier eine Haftung der Bank fü r die Richtigkeit der Aus
kunft bestehen. Und zwar haftet hier die Bank für V o r
satz und Fahrlässigkeit (§ 276 BGB.), hat auch, da das 
Geschäft für sie als Handelsgeschäft in  Frage kommt, für

*) RG. in  JW . 1930, S. 254 und die dort z it. U rte ile .

die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen 
(§ 347 HGB.). Für Verschulden der gesetzlichen V er
treter und Erfüllungsgehilfen hat sie gemäß § 278 BGB’ 
hier einzutreten. Die Banken pflegen in  ihren Geschäfts
bedingungen, die auch fü r den Fall der Auskunft zu gelten 
haben, sich freizuzeichnen. Die Bestimmung lautet meist, 
dahin, daß die Bank Auskünfte nach ihrem besten Wissen 
unter Ausschluß jeder Haftung erte ilt1). Damit kann die 
Bank die Haftung für das Verschulden ihrer Erfüllungs
gehilfen ausschließen, auch soweit es in einer vorsätzlichen 
Schädigung besteht (§ 278 Satz 2 BGB.). Für die A rglist 
des verfassungsmäßigen Vertreters oder Filialleiters bleibt 
aber die Haftung des Geschäftsherrn auch bei solcher F re i
zeichnung bestehen*) * 2).

Die Unterschiede zwischen Erfüllungsgehilfen und ver
fassungsmäßigem Vertreter sind aber sehr schwer zu be
stimmen. § 30 BGB. sagt, daß durch die Satzung be
stimmt werden kann, daß neben dem Vorstand fü r gewisse 
Geschäfte bestimmte Vertreter zu bestellen sind. Das RG. 
hat im  Urt. V I. 142/29 v. 9. Dez. 1929 (DJZ. 1930 S. 495) 
als möglich bezeichnet, daß der Leiter einer Depositen
kasse als verfassungsmäßiger Vertreter einer Großbank 
anzusehen sei. Selbstverständlich ist es Tatfrage, ob im 
einzelnen Fall ein Depositenkassenvorsteher als verfassungs
mäßiger Vertreter auzusprechen ist. Entscheidende Be
deutung w ird im  Einzelfalle den Satzungen beizumessen 
sein. Zu dem ebenbezeichneten Prozeß, der in  die V o r
instanz zurückverwiesen wurde, hat das RG. noch nicht 
endgültig Stellung genommen. Das U rte il3) führt die in 
Frage kommende Literatur ausführlich an und läßt er
kennen, daß das RG. dazu neigt, in  den Leitern der Depo
sitenkassen verfassungsmäßigeVertreter der Großbanken zu er
blicken. Allerdings handelt es sich im  Streitfälle um eine Ber
liner Depositenkasse m it etwa 30 Angestellten, und es ist 
fraglich, ob das RG. auch die Vorsteher von Depositenkassen 
kleineren Umfangs -— es gibt Depositenkassen, die m it nur 
3 Angestellten auskommen — als verfassungsmäßige Vertreter 
ansprechen würde. Bei der Auffassung des RG. kann es dazu 
kommen, daß ein Depositenkassenvorsteher, der in  der Regel 
nur Handlungsvollmacht, aber keine Prokura hat, als ver
fassungsmäßiger Vertreter anzusehen ist, während der K orre
spondenzchef der Großbank, der Prokura hat, nur als E r
füllungsgehilfe zu betrachten ist. Die A rt der Vollmacht 
spielt zur Entscheidung darüber, ob es sich um einen 
satzungsmäßigen Vertreter handelt, keine Rolle. Wesentlich 
sind die A rt der Bestellung, der Umfang der Tätigkeit und 
die Bestimmungen der Satzung.

Im  Regelfälle pflegen die Vollmachten der Bank
beamten dahin zu lauten, daß die Angestellten nur gemeinsam 
m it einem anderen Beamten zusammen die Firma ver
bindlich vertreten können. Für mündlich erteilte Auskünfte 
hält das RG. (BA. 14 S. 165) m it Recht die Auskunft 
e in e s  Angestellten fü r genügend. Andernfalls würde die 
Bank für mündlich erteilte Auskünfte nie haften. Und 
zwar tr itt die Haftung ein, gleichgültig, ob die Auskunft 
von einem Erfüllungsgehilfen oder von einem verfassungs
mäßigen Vertreter, der ja in der Regel auch nicht allein 
vertretungsberechtigt ist, gegeben w ird. Bei einer solchen 
weitgehenden Auslegung w ird  man aber Einschränkungen 
machen müssen. Es muß verlangt werden, daß der Ange
stellte die Auskunft hat als solcher geben wollen. Wenn 
ein Angestellter der Bank einem ihm befreundeten Kunden 
anläßlich einer geselligen Zusammenkunft eine Auskunft 
gegeben hat, so kann dadurch die Bank nicht haftbar 
werden. Aber auch andere Fälle sind denkbar, wo der 
Bankkunde sich an den ihm  befreundeten Bankbeamten 
um eine Auskunft gewendet hat, indem er seinen Rat als 
Freund in Anspruch nehmen wollte, nicht aber eine Aus
kunft der Bank wünschte.

Selbstverständlich kann die Bank nur durch die Aus-

. ») B o n d i - W in c k le r ,  D ie  Praxis der Finanzierung b e .•E r
richtung, Erw eiterung, Verbesserung, Fusionierung ™ d. 
von Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Seilschaften m it beschränkter Haftung, Bergwerken som e K o lo m a l
gesellschalten. S. 481. (B erlin  1929. Verlag Otto Diebmann.)

2) S ta u b ,  Anm. 42 zu § 249 HGB.
3) Bank-A rch iv  X X IX  S. 254 ff.
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kiinfte eines Beamten verpflichtet werden, der für die 
Auskunft zuständig ist. Soweit im  ordnungsgemäßen Brief
wechsel die Auskunft gegeben wird, wenn also ein Schreiben 
der Bank vorliegt, das verfassungsgemäß fgezeichnet ist, 
erwachsen keine Schwierigkeiten. Die Bank w ird durch 
die Auskunft verpflichtet. W ird  aber am Schalter münd
liche Auskunft gegeben, so fragt sich, ob ohne weiteres 
die Bank fü r solche Auskunft haftet. Man w ird  m it dem 
RG. davon ausgehen dürfen, daß die Schalterbeamten zu 
solchen Auskünften berechtigt sind. Fragt aber der Kunde 
einen Lehrling, Kassenboten oder Volontär, so w ird durch 
eine daraufhin ergehende Auskunft die Bank nicht haft
pflichtig, es sei denn, daß der Angestellte zum Schalter
dienst ordnungsgemäß bestimmt ist.

2. Für den Fäll, daß bei der Auskunftserteilung eine 
unerlaubte Handlung begangen wurde. In  diesen Fällen 
kommt es also nicht darauf an, ob zwischen dem A n
fragenden und der Bank ein Vertrags Verhältnis besteht 
oder nicht. Eine Freizeichnung auf Grund der Geschäfts
bedingungen kann von der Bank nicht in Anspruch ge
nommen werden; hier handelt es sich um außerkontrakt
liche Haftung, die Geschäftsbedingungen und ihre B in
dungen können also nicht maßgebend sein.

Die Haftung für Auskunft auf Grund unerlaubter 
Handlung stützt sich meist auf § 826 BGB. Gleichgültig, 
ob das Bankgeschäft als Einzelfirma, Gesellschaft oder als 
juristische Person betrieben wird, haftet die Bank hier für 
die Schädigung, die einer ihrer Angestellten in sitten
w idriger Weise bei einer Auskunft einem Kunden zufügt, 
nach § 831 BGB. Es steht ih r also die Möglichkeit des 
Entlastungsbeweises offen. Doch w ird  dieser durch das 
Urt. des RG. V I  142/29 v. 9. Dez. 1929 wesentlich beengt. 
Das RG. verlangt, daß sich der Entlastungsbeweis bei 
längerer Anstellung auf regelmäßige Ueberwachung zu 
erstrecken hat, indem der Geschäftsherr bei längerer Dauer 
der Anstellung verpflichtet sei, sich über die allg. Dienst
führung auf dem laufenden zu halten. Es genügt also 
nicht zur Freistellung des Geschäftsherm, daß er bei der 
Auswahl und Anstellung der Angestellten die erforderliche 
Sorgfalt gezeigt hat; er muß auch weiter beweisen, daß er 
den Angestellten dauernd überwacht hat.

Fälle der Haftung aus § 831 BGB. sind auf die oben 
schon angedeuteten Fälle, in  denen ein an sich nicht zur 
Auskunft bestellter Beamter, etwa ein Kassenbote, widerrecht
lich Schaden durch eine Auskunft verursacht hat, beschränkt.

Bei juristischen Personen ist aber auch möglich, daß die 
schadenstiftende Auskunft von einem verfassungsmäßigen 
Vertreter gegeben ist. Der Begriff wurde unter 1. be
sprochen. Rührt die Auskunftvon einem verfassungsmäßigen 
Vertreter her, so tr itt die Haftung nach § 31 BGB. ein. 
Dem Geschäftsherrn steht dann kein Entlastungsbeweis zu.

Auch die Frage einer etwaigen Haftung gegenüber 
dem Beauskunfteten, also dem gegenüber, über welchen 
die Auskunft erteilt wurde, ist verschieden zu beantworten, 
je nachdem, ob er zu den Kunden der Bank gehört oder 
nicht. Gehört der Beauskunftete zu den Kunden, und w ird 
dabei das Bankgeheimnis verletzt, so tr itt eine Vertrags
haftung ein. Dann finden die Ausführungen zu 1 An
wendung. Gehört er nicht zu den Bankkunden, oder w ird 
über einen Bankkunden eine bewußt unrichtige, diesem 
nachteilige Auskunft gegeben, so kommt auch eine Haftung 
der Bank nach den Grundsätzen unter 2 in Frage, m it der 
Maßgabe, daß sich hier die Ansprüche in der Regel nicht 
auf § 826, sondern auf § 824 BGB. stützen werden.

In  allen Fällen ist die Frage zu prüfen, ob dem A n
fragenden nicht eigenes Verschulden bei der Anfrage zur 
Last fällt. L iegt ein solcher Fall vor, so kommt die Be
stimmung des § 254 BGB. zur Anwendung. Richtet etwa 
ein Bankkunde am Schalter eine Frage um Kreditauskunft 
an einen Bankdiener, der durch Uniform  als solcher kenntlich 
ist, und erhält er dabei eine schadenstiftende Auskunft, 
so w ird  ihm konkurrierendes Verschulden entgegengehalten 
werden können, gegebenenfalls sogar m it der W irkung, 
daß er Ansprüche gegen die Bank nicht stellen kann. Denn 
es ist mehr als grob fahrlässig, wenn jemand sich m it 
seiner Anfrage an die offenbar falsche Stelle wendet.

Rechtsanwalt Dr. E rn s t  W in c k le r ,  Dresden.

Entscheidung grundsätzlicher Rechtsfragen 
durch die obersten Gerichte auch ohne Vorliegen  
eines Einzelfalles? Auf S. 1337, 1929 d. Bl., hat RA.
Dr. B a u e r -M e n g e lb e rg  vorgeschlagen, daß der Reichs
justizminister und etwa auch die OLGPräsidenten berechtigt 
sein sollen, gutachtliche Aeußerungen des RG. über abstrakte 
Rechtsfragen einzuholen, damit grundsätzliche Fragen schnell 
und b illig  durch das höchste Gericht geklärt werden. Aehn- 
liche Vorschläge wurden auch u. a. von S c h i f f e r 1) und 
A b ra h a m * 2) gemacht. Auch an die Gutachten des Reichs
finanzhofs gemäß § 43 RAbgO. ist zu erinnern. Es sei 
deshalb darauf hingewiesen, daß eine ähnliche Einrichtung 
für die Sozialversicherung bereits seit 1928 besteht. Durch 
das Gesetz zur Aenderung derReichsversicherungsO. (RVO.), 
des AngestelltenversichGes. (AVG .) und Reichsknapp- 
schaftsGes. (RKnG.) v. 29. März 1928 ist folg. Vorschrift 
als § 1715a in die RVO. und wörtlich gleichlautend als 
§ 281a in  das AVG. eingefügt:

„Ueber gesetzliche Vorschriften von grundsätzlicher 
Bedeutung, deren Auslegung noch nicht festgestellt ist, 
kann ein Senat des ReichsversAmts (RVA.), auch ohne 
daß ihm ein Einzelfall Anlaß dazu bietet, eine grund
sätzliche Entsch. treffen.“

Diese Vorschrift bezieht sich zunächst nur auf das 
Spruchverf., ist aber durch §§ 1789 Satz 2 RVO., 287 AVG. 
auch für das Beschlußverf. nach der RVO. und dem AVG. 
anwendbar. Sie g ilt nach §§ 195 Abs. 2, 197 RKnG. auch 
für die knappschaftliche Versicherung (Vers, der Bergleute). 
Fraglich ist, ob § 1715a RVO. auch für die Arbeitslosen- 
versich. (A rb lV .) gilt. Eine entsprechende allg. Vorschrift 
fehlt. Ueber Fragen der A rblVPflicht können allerdings 
wohl abstrakte Entsch. des RVA. ergehen. Denn über 
solche Fragen ist im  Einzelfall nach der RVO. im  Verf. 
derKrankenvers. (u.U . der Angestelltenvers.) zu entscheiden, 
da die KrankenversPflicht die Grundlage der A rblVPflicht 
bildet, § 145 Abs. 3 des Ges. über Arbeitsvermittlung und 
A rblV . (A V A V G .); grundsätzl. Entsch. Nr. 3342 des RVA., 
(Amtl. Nachr. 1929, S. 40, Entsch. u. M itt. Bd. 23, S. 492). 
Aber in  dem sonstigen Gebiete des ArblVRechts dürfte 
eine abstrakte Entsch. des RVA. kaum zulässig sein. Nach 
Art. 9 der V . des Reichsarbeitsministers v. 29. Sept. 1927 
zur Ausführung des AVAVG . finden im  Verf. vor den 
Sfiruchbehörden der A rb lV . gewisse einzeln aufgeführte 
Paragraphen der RVO. entsprechende Anwendung. § 1715a, 
der bei Erlaß der V . auch noch nicht bestand, wurde auch 
später nicht eingefügt. Nach der ständigen Rechtsprechung 3) 
des Spruchsenats fü r A rb lV . beim RVA. ist die Aufzählung 
in  Art. 9 der erwähnten AusfV. nicht erschöpfend; es können 
auch dort nicht genannte Verfahrens Vorschriften fü r die 
A rb lV . übernommen werden, wenn sie der Eigenart des 
Verf. der A rb lV . nicht widersprechen und nicht besondere 
Vorschriften entgegenstehen. Allerdings erscheint die 
Regelung des § 1715a für die ArblV . ebenso geeignet, 
wie für die anderen Zweige der Sozialversicherung, wenn 
auch das RVA. schon im gewöhnlichen Verf. der A rblV . 
nur Fälle von grundsätzl. Bedeutung zu entscheiden hat 
(§ 182 AVAVG .). Aber § 1715a ist keine gewöhnliche 
Verfahrensvorschrift, sondern so selbständig, daß man sie 
nicht mittels erweiternder Auslegung des Art. 9 der AusfV. 
fü r die A rb lV . w ird  übernehmen können, zumal die Aus
füllung der Lücke im einfachen Verordnungswege (durch 
Ergänzung der AusfV. des Reichsarbeitsministers) möglich 
erscheint. Auch der Umstand, daß auf dem Umwege über 
die Krankenvers. über die Arb lVP flich t gemäß § 1715a 
entschieden werden kann, w ird  die Uebemahme des § 1715a 
fü r die gesamte A rb lV . nicht rechtfertigen können.

„Noch nicht festgestellt“ i. S. des § 1715a RVO. ist 
eine Auslegung, wenn noch keine in  den Amtl. Nachrichten 
f. Reichsvers. als grundsätzlich veröffentlichte Entsch. über 
die Frage ergangen ist 4). Denn in  interessanter Abweichung 
von dem Verf. vor den ordentl. Gerichten sind die Ober
versicherungsämter, die etwa der 2. Instanz bei den ordentl.

1) „D ie  Deutsche Justiz“ , S. 253 und bes. „Entw . e. Ges. z. Neu
ordnung d. Dtsch. Rechtswesens nebst Begr.“ §§ 27 29.

2) „Vom  Rechte, das m it uns geboren“ , b. 74, S. 67.
2) Z. B. Grundsätzl. Entsch. N r. 3560, A m tl. Nachrichten f. Reichs

vers. 1929 S. 380; Entsch. u. M itte il, des R V A . Bd. 25 S. 404.
4) V g l. RVO. m it Anmerk., herausg. von M itg liede rn  d. R V A ., 

Anm . 2 zu § 1693.
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Gerichten entsprechen, an die grundsätzlichen Entsch. des 
RVA. als der höchsten Spruch- und Beschlußbehörde ge
bunden. W ollen sie davon abweichen, so müssen sie, wenn 
gegen ihre Entsch. kein Rechtsmittel mehr zulässig sein 
würde, die Sache an das RVA. (bzw. unter gewissen Um
ständen in Bayern, Baden, Sachsen an das L V A .) abgeben1). 
Diese Regelung lehnt sich bewußt an §§ 28 FGG., 79 GBO. 
an. Das RVA. w ird auch solche Fragen gemäß § 1715a RVO. 
entscheiden können, über welche im  Einzelfall die Ver
sicherungsämter endgültig entscheiden würden, die also im 
gewöhnlichen Rechtszuge nicht an das RVA. gelaugen 
können* 2).

§ 1715a RVO. und der ihm entsprechende § 281a 
AVG. weichen von den Vorschlägen Schiffers, Abrahams 
und Bauer-Mengelbergs insbes. darin ab, daß die Entsch. 
der abstrakten Rechtsfrage nicht von einem Anträge ab
hängig ist und im  Ermessen des RVA. steht. Das RVA. 
entscheidet also von Amts wegen, wenn auch die Anregung 
dazu häufig von außen, besonders von den Tiägern der 
Sozialversicherung und ihren Verbänden, ausgeht. Während 
nach den Vorschlägen Schiffers und Abrahams das RG. 
die Entsch. nur ablehnen kaun, wenn es ihre Voraus
setzungen nicht für gegeben oder das Eingreifen der Ge
setzgebung für nötig hält, kann das RVA. über die Zweck
mäßigkeit einer abstrakten Entsch. frei befinden. Diese 
Regelung erscheint fü r die Sozialversicherung glücklicher, 
als die Vorschläge Schiffers und Abrahams; auch hat es 
sich bisher nicht als nachteilig erwiesen, daß die Anregung 
zu abstrakten Entsch. nicht auf einen bestimmten Kreis 
von Antragsberechtigten beschränkt ist. Ob das auch für 
das Gebiet der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten 
würde, erscheint fraglich.

In  den mehr als 2 Jahren seit Einführung der ab
strakten Entsch. hat das RVA. etwa 23 Entsch. gemäß 
§ 1715a RVO. bzw. § 281 AVG. erlassen. Davon entfällt 
fast die Hälfte auf die knappschaftl. Vers, und die sog. 
Wandervers., etwa 9 auf die Invalidenvers. Die Un- 
fallvers. (U V .) und das Gebiet der Ersatzansprüche zwischen 
Krankenkassen und Trägern der UV. sind nur je m it 
1 Entsch. beteiligt. Eine Entsch. be trifft die ArblVPflicht. 
F ü r das Gebiet der Krankenvers., auf dem noch viele 
grundsätzliche schwierige Rechtsfragen ungeklärt sind, liegt 
überhaupt keine Entsch. gemäß § 1715a RVO. vor. Von 
Interesse ist noch, daß das RVA. in seinen Entsch. und 
M itteil, verschiedentlich Bescheide veröffentlicht hat3 *), in 
denen es Anregungen, bestimmte Rechtsfragen abstrakt zu 
entscheiden, abgelehnt hat.

Eine weitere Möglichkeit zum Erlaß grundsätzlicher 
Entsch. von Amts wegen bot dem RVA. Art. 43 des 3. Ges. 
über Aenderungen in der UV. v. 20. Dez. 1928 (RGBl. I  
S. 405). Danach konnte das RVA. bis 31. Dez. 1929 von 
Amts wegen durch grundsätzl. Entsch. feststellen, ob und 
welche Betriebe, Betriebsgruppen oder Personenkreise auf 
Grund des gen. Gesetzes der UV. unterliegen und welche 
Versicherungsträger für sie zuständig sind. Auf Grund 
dieser Ermächtigung hat das RVA. mehrere Entsch. erlassen. 
Gerichtsassessor Dr. M o l l ,  z. Zt. Hilfsarbeiter im  RVA., 

Berlin.

_, W ann ist ein Vermögens vo rte il i. S. des § 253 
S trü B . „rechtsw idrig“ ? § 253 StrGB. bedroht den 
m it strafe, der einen anderen durch Gewalt oder Drohung 
zu einem Handeln, Dulden oder Unterlassen nötigt, um 
sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Ver
mögensvorteil zu verschaffen. Umstritten ist, was unter 
„rechtswidrigem“ Vermögensvorteil zu verstehen ist. 
Die Frage hat namentlich für die strafrechtliche Bewertung 
der in Wirtschaftskämpfen angewandten Kampfmittel 
Bedeutung.

Im  Schrifttum w ird  meist die Ansicht vertreten, ein Ver- 
mögensvorteil sei nur „rechtswidrig“ , wenn er einem fremden 
Vermögen im  Widerspruch m it den Grundsätzen des bürger

')  §§ 1693, 1799 R V O .; vg l. auch L e v in ,  DJZ. 1930 S. 33.
2) V g l,M ü n z ,M on a tssch r.f.A rb .-u .A n ge s te llte nve rs . 1919S.561
s) V g l. z .B . Bd. 22 S. 376 N r. 24; Bd. 24 S. 389 u. 414, N r. 159

u- 26; Bd. 26 S. 97, 110, 506, N r. 42, 52, 53.

liehen Rechts entzogen wurdex). Nach der höchstrichterlichen 
Rechtspr. jedoch ist derVermögensvorteil schon dann rechts
w idrig, wenn auf ihn kein Rechtsanspruch besteht! Folge
richtig nimmt das RG. versuchte Erpressung an, wenn eine 
Firma einen Kaufmann durch Drohung m it Lieferungs
sperre zwingen w ill, seine Waren n u r  bei ih r zu bestellen 
(RG. i. Strafs. 34/15). Ebenso wurden Arbeiter als E r
presser bestraft, weil sie vom Arbeitgeber bessere Lohn
bedingungen durch Drohung m it Streik erzwangen (RG. 
i. Strafs. 21/114). Sie hatten selbstredend keinen R e c h ts 
a n s p ru c h  auf die erstrebten Vermögensvorteile.

Es ist klar, daß nach dieser Rechtsauffassung fast 
jede ernste wirtschaftliche Kampfmaßregel unter die Straf
drohung des § 253 StrGB. fällt. Auch der einzelne Arbeit
nehmer macht sich strafbar, wenn er seinen Brotherrn vor 
die Wahl zwischen Lohnerhöhung oder Kündigung stellt, 
mag seine „Kündigungsdrohung“ auch auf den anderen 
keinen Eindruck machen. Denn beim V e rsu ch  der Er
pressung kommt es nur darauf an, ob nach Ansicht des 
Drohenden die angekündigte Maßregel geeignet ist, auf 
den W illen des Bedrohten einzuwirken (RG. i. Strafs. 34/18).

Eine solche Stellungnahme zum Wirtschaftskampf ver
stößt heute nicht nur gegen das Rechtsempfinden der 
Volksmehrheit; sie ist auch m it A rt. 159 RVerf. unver
einbar. Unsere Gerichte haben denn auch seit langem 
solche Urteile nicht mehr gefällt, obwohl sie bei den er
bitterten Lohnkämpfen der Nachkriegszeit oft Anlaß dazu 
gehabt hätten. Stillschweigend hat also die Rechtsprechung 
selbst bereits den Satz von der Rechts Widrigkeit je d e s  
Vermögensvorteils, auf den kein Rechtsanspruch besteht, 
eingeschränkt. Diese unumgängliche Einschränkung fo r
muliert L o b e 2) dahin: ein verkehrsmäßiger ursächlicher 
Zusammenhang zwischen der Nötigung und dem durch sie 
erstrebten Vermögens vorteil hebe dessen W iderrechtlichkeit 
auf. Das Inaussichtstellen von Nachteilen, die ein verkehrs
übliches M ittel zur Erlangung der erstrebten Vorteile dar
stellen, ist also keine erpresserische Nötigung. Nachteile 
dieser A rt sind die üblichen wirtschaftlichen Kampfmaß
regeln, zo denen auch Boykott, Sperre und Streik gehören. 
W ird  freilich m it rechts- oder sittenwidrigen M itteln (wozu 
auch V e r tra g s b ru c h  rechnet) gekämpft, dann fehlt der 
verkehrsmäßige Zusammenhang zwischen Nötigung und 
Vermögensvorteil, und es kommt Erpressung in Frage.

Dieser Darlegung L o b e s  ist m. E. beizutreten. Sie 
zeigt den einzigen Weg, auf dem die höchstrichterliche 
Definition des „rechtswidrigen Vermögensvorteils“ m it den 
gegebenen Verhältnissen des Wirtschaftslebens und m it 
A rt. 159 RVerf. in  Einklang gebracht werden kann. Die 
dort allen Berufen verbürgte Vereinigungsfreiheit enthält 
zwar kein „Streikrecht“ schlechthin3), aber sie schließt 
die grundsätzliche Erlaubnis des Gebrauchs wirtschaftlicher 
Kampfmittel ein. Denn ohne eine solche wäre Art. 159 
RVerf. tatsächlich wertlos und rechtlich überflüssig da 
bereits Art. 124 das allgemeine Vereinigungsrecht gewährt 
Da nun die seitherige Rechtsprechung im Widerspruch m it 
A rt. 159 die Anwendung wirtschaftlicher Kampfmaßregeln 
unterbinden würde, kann sie nur m it der von L o b e  lu s 
gesprochenen Einschränkung aufrechterhalten werden.

Gerichtsassessor Gerhard H o fm a n n , Charlottenburg.

^r° § 253, Anm . IV , v. L is z t  8 139 I I  4

a] “ Ä  5ez Ä l 5 9 ! Cbah: Bd' ’ 2 *  34L

dif» iwpndwri^'o  u iinm t grundsätzlich keine Beiträge an und auf, 
^ S d?rWeiÜg bereits erschienen sind, gle ichzeitig 

geboten waren5^ 6111611 so^ en 0(^er anderen Organen bereits an-

D ie  DJZ. gestattet nur Nachdruck der A rbeiten im A u s z u g  
unter genauer u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe. .. p
. . . . . ie DJZ. e rte ilt grundsätzlich keine Rechtsauskünfte oder

Auskünfte  p riva te r A rt.
D ie  Vergebung der Bücherbesprechungen fü r die L itera tur- 

beilage is t fest geregelt. Angebote, Bücher zu besprechen, sind 
daher zwecklos.

Jeder nichtverlangten Einsendung von Manuskripten lstKucK- 
porto  beizufügen. Sendungen m it Strafporto werden n icht ange
nommen. Empfangsanzeigen erfolgen nicht.
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Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von Rechtsanwalt b. RG. C. G. R u la n d ,  Leipzig.
A u fw e rtu n g  v o n  Lebensvers icherungsansprüchen 

gegen ausländische V e rs iche rungsans ta lten . Der Ehe
mann der Klägerin war bei der Behl., einer schweizerischen 
Versicherungsanstalt, zugunsten der Klägerin seit 1901 auf 
lOOOOO M versichert auf Erleben des 1. Mai 1922. Die 
Versicherungssumme war kurz vor Fälligkeit ausgezahlt. 
Die Klägerin verlangt Aufwertung. Ihre Klage wurde in 
allen Instanzen abgewiesen. Aus dem Prospekt der Be
klagten sei zu entnehmen, daß sie sich der Zuständigkeit 
der deutschen Gerichte und dem deutschen Recht habe 
unterwerfen wollen. Es seien deshalb das AufwGes. und 
die DurchfV. anwendbar, da eine Ausnahme nach A rt. 115 
DurchfV. nicht vorliege. Die Bekl. habe seit 1904 als 
ausländische Versicherungsunternehmung unter Reichs
aufsicht gestanden. Daß der Versicherungsvertrag schon 
1901 geschlossen wurde, als eine Reichsaufsicht noch 
nicht bestand, sei unerheblich, weil die Ermächtigung im 
§ .61 AufwGes. wie Art. 115 DurchfV. nur darauf ab
zielte, ob die ausländische Unternehmung zur Zeit, wo die 
Frage der Aufwertung zu entscheiden sei, unter Reichs
aufsicht stehe oder nicht, während es unerheblich sei, ob 
die Verträge vor E in tritt der Reichsaufsicht geschlossen 
waren. Dafür spreche der W ortlaut des Gesetzes und die 
Tatsache, daß die als Grundlage der Aufwertung von 
Lebensversicherungsänsprüchen angenommene Bildung 
eines Prämienreservefonds durch § 99 VersAufsGes. auch 
fü r Ansprüche aus früheren Versicherungsverträgen gegen 
eine erst später unter Reichsaufsicht gekommene Anstalt 
gewährleistet sei. Nach § 59 AufwGes. komme es für 
Lebensversicherungsverträge nicht darauf an, daß von der 
einzelnen Versicherungsgesellschaft ein Prämienreservefonds 
zu bilden gewesen, noch daß er gebildet worden sei. 
Da die §§ 59, 60 AufwGes. und Art. 95— 114 DurchfV. 
eingriffen, könne daneben eine Aufwertung nach all
gemeinen Vorschriften nicht beansprucht werden. Anders 
liege der Fall, -wenn es sich um eine aus der Reichsauf
sicht ausgeschiedene ausländische Versicherungsunter
nehmung handele. Durch das klagabweisende Urte il 
würden die gegen den Treuhänder gerichteten Ansprüche 
der Klägerin auf Grund der §§ 59 ff. AufwGes. nicht be
rührt, ohne daß es eines ausdrücklichen Vorbehalts im  
U rte il bedürfe, da sich die Rechtskraft nicht auf den 
Treuhänder erstrecke. (U rt. V II.  202/29 v. 13. Dez. 1929.)

§ 13 preuß. F luchtlin iengesetz verstößt gegen A rt. 153 
RVerf. Der Kläger ist Eigentümer eines Grundstücks in 
Groß-Berlin. Es stößt m it einer Seite an die K.-Straße, an
grenzend an einen der beklagten Stadt gehörigen Wald. 
Die Bekl. betreibt die Erklärung dieses Teils des kläge- 
rischen Grundbesitzes zur Freifläche, um ihn ihrem W ald 
hinzuzuschlagen. In  dem von ih r aufgestellten Fluchtlinien
plan w ird dieser Teil als Freifläche ausgewiesen. Dem 
Plan haben das Bezirksamt im  Dez. 1924, die Bezirks
versammlung im  Jan. 1925, der Magistrat im  Juli 1925, 
die Stadtverordnetenvers. im  Okt. 1925 zugestimmt. Die 
erste Offenlegung erfolgte am 5. März 1928 nach Klage
erhebung. K l. beabsichtigte schon vor Aufstellung des 
neuen Fluchtlinienplanes an der K.- Straße ein Wohnhaus 
zu errichten. Baugesuche wurden abgelehnt, eines durch 
Bescheid des Oberpräs. vom Nov. 1925, weil die Stadt
verordnetenvers. dem Fluchtlinienplan zugestimmt habe, 
der den Geländeteil als Freifläche ausweise, und deshalb 
eine Ausnahme von dem ortsstatutarischen Bauverbot nicht 
zuzulassen sei. E in weiteres Gesuch wurde im Aug. 1927 
abgelehnt, weil das Grundstück zur Freifläche erklärt sei. 
K l. hält die Ablehnung seiner Baugesuche und die E r
klärung seines Grundstücks zur Freifläche für rechtswidrig 
und verlangt von der Bekl. Schadenersatz aus unerlaubter 
Handlung und Amtshaftung, ev. wegen Eingriffs m sein 
Eigentum. Das BerGer. hat die Ansprüche des K l. verneint,

weil ihm durch öffentlich-rechtliche Maßnahmen kein Schaden 
entstanden sei. A uf Rev. des K l. wurde das U rte il auf
gehoben und die Sache zur Verhandlung und Entsch. an 
das BerGer. zurückverwiesen. Die Begründung der A n
nahme, daß die K.-Straße keine sog. historische sei, sei 
unzureichend. Es komme darauf an, ob die Straße vor 
Erlaß des ortsstatutarischen Bauverbots m it W illen der 
Gemeinde als eine dem inneren Verkehr dienende Straße 
schon bestanden habe und in  ihren Einrichtungen bereits 
so weit fortgeschritten war, daß sie nicht mehr als eine in 
der Anlage begriffene Straße anzusehen gewesen wäre. Auch 
eine Landstraße könne die Eigenschaft einer historischen 
Straße annehmen, sofern sie infolge der Entwicklung des 
Anbaus und des ihm folgenden inneren Verkehrs m it W illen 
der Ortsgemeinde zu einem den örtlichen Verhältnissen 
und Bedürfnissen entsprechenden Glied des Ortsstraßen
netzes geworden sei. W eil das Gelände dem Bauverbot 
des § 12 F1LG. unterlegen habe, habe K l, nach Annahme 
des BerGer. kein Bauland erworben, es sei nur merkantiles 
Bauland. Die Unterscheidung zwischen Bauland (wirklichem 
Baustellenland) und erst werdendem, merkantilen Bauland 
sei an sich richtig. Aber es komme ih r nicht die recht
liche Bedeutung zu, daß der Eigentümer auf die W ert
erhöhung seines Grundstücks, die sich auf die Erwartung 
seiner in nicht allzu ferner Zukunft eintretenden Bebauungs
fähigkeit gründe, keinen Anspruch habe und er ihm ohne 
Entschädigung nach dem F1LG. entzogen werden könne. 
§ 12 F1LG. verhindere nur das vorzeitige Bauen an pro
jektierten und zu projektierenden Straßen. Ein nach dieser 
Vorschrift erlassenes ortsstatutarisches Bauverbot nehme 
daher vorhandenem Bauland nicht diese Eigenschaft, ver
schiebe nur den Zeitpunkt ihrer Verwirklichung. Der Satz, 
daß in der Festsetzung von Fluchtlinien niemals eine Ent
eignung liegen könne, treffe nicht zu. E in nach § 12 F1LG. 
erlassenes Ortsstatut, das ein Bauverbot an noch nicht 
fertiggestellten Straßen enthalte, ändere das in der Gemeinde 
geltende öffentliche Baurecht. Es trage nicht den Charakter 
eines Verwaltungsaktes, sondern sei Gesetz im  weiteren 
Sinn. Es regele den Inhalt des Eigentums an allen Grund
stücken, für die die Voraussetzungen des § 12 F1LG. vor
lägen. Der Eigentumsinhalt unterliege bez. des Baurechtes 
gesetzlicher Ordnung. Zu dieser gehöre nicht nur § 12 F1LG., 
sondern auch ein nach ihm erlassenes Ortsgesetz. Dieses 
treffe innerhalb seines Geltungsbereiches eine unbeschränkte 
Zahl nach Lage und Umfang unbestimmter Grundflächen, 
bringe eine allg. Regelung, enteigne aber nicht i. S. des 
Art. 153 RVerf. § 13 Abs. 1 F1LG. versage dem Eigen
tümer eine Entschädigung nicht nur wegen der nach § 12 
F1LG. eintretenden Beschränkung der Baufreiheit, sondern 
auch wegen der Beschränkung des Grundeigentums durch 
Festsetzung neuer Fluchtlinien (insoweit m it eng begrenzten 
Ausnahmen). M it Offenlegung des Fluchtlinienplanes nach 
§ 8 F1LG. trete nach § 11 endgültig die Beschränkung 
des Grundeigentums bez. der Baubefugnis ein. Die A uf
erlegung dieser Beschränkung sei, anders als die nach 
§ 12 F1LG. durch Ortsstatut erfolgende, rechtlich eine 
Enteignung. Das Fluchtlinienfestsetzungsverf. sei ein Ent- 
eignungsverf. Die Anwendung des allgemeinen, den sämt
lichen Gemeinden für die Anlegung von Straßen verliehenen 
Enteignungsrechtes auf einzelne bestimmte Grundstücke 
setze deren Festsetzung in  einem besonderen Verfahren, 
dem Fluchtlinienfestsetzungsverf., voraus. Die in  die fest
gesetzte Fluchtlinie fallende Fläche könne die Gemeinde 
für sich beanspruchen, d. h. dem Eigentümer enteignen. 
Schon m it Offenlegung des endgültig festgesetzten Planes 
trete die Baubeschränkung nach § 1 1  F1LG. ein. Das 
Grundstück werde schon da zugunsten der Gemeinde m it 
der Dienstbarkeit der Unbebaubarkeit belastet. Diese Be
lastung sei ihrem Wesen nach eine Teilenteignung. Es 
handle sich nicht um eine allgemeine, alle Eigentümer unter 
gewissen Voraussetzungen treffende Pflicht, sondern um 
eine Belastung einzelner bestimmter Grundstücke, die un
mittelbar an den Verwaltungsakt der Festsetzung des Flucht
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linienplanes anknüpfe, um des öffentlichen Unternehmens 
der Straßenanlegung willen. Das sei Enteignung i. S. des 
Art. 153 Abs. 2 RVerf. Dessen Anwendung gegenüber 
§ 13 Abs. 1 F1LG. sei nicht deshalb zu verneinen, weil 
dieses bei Erlaß der RVerf. schon galt. Art. 153 Abs. 2 
RVerf. gelte auch älteren Landesgesetzen gegenüber. Nur 
bei seinem Inkrafttreten vollzogene Enteignungen unter
lägen altemRecht. Dahin gehörten Fluchtlinienfestsetzungen, 
die vor dem 14. Aug. 1919 zur zweiten Auslegung nach 
§ 11 F1LG. gelangt seien. Die demzufolge bei Inkraft
treten der RVerf. vorhandenen Baubeschränkungen würden 
wegen der zu zahlenden Entschädigung nicht durch Art. 153 
RVerf. berührt. E r gelte nur für spätere Fluchtlinien
pläne. Der Entschädigungsgrundsatz der RVerf. gelte nicht, 
soweit Reichsgesetz anderes bestimme. Dem stehe ein 
Landesgesetz nicht gleich; auch nicht, wenn es zu einem 
ihm überlassenen Rechtsgebiet gehöre. Anderenfalls würde 
die Zulassung anderweiter Regelung in Art. 153 Abs. 2 
Satz 2 RVerf. nicht ausdrücklich auf Reichsgesetz abge
stellt, sondern einfach vom „Gesetz“ gesprochen worden 
sein. Art. 153 RVerf. enthalte die reichsgesetzliche Regelung 
einzelner Punkte des nach Art. 7 Nr. 12 RVerf. der Reichs
gesetzgebung unterstehenden Enteignungsrechtes und 
schränke die den Ländern bis zum Erlaß eines Reichs
enteignungsgesetzes noch zustehende Gesetzgebungsbefugnis 
auf diesem Gebiet bereits ein. § 13 F1LG. gewähre eine 
Entschädigung -wegen Beschränkung des Grundeigentums 
durch Fluchtlinienfestsetzung nur unter bestimmten Voraus
setzungen. Daraus folge aber nicht, daß in anderen Fällen 
der Grundeigentümer fü r eine solche Beschränkung über
haupt nicht entschädigt würde. Die Entschädigung erfolge 
auch sonst, aber erst m it Abtretung der durch die Flucht
lin ie abgeschnittenen Fläche an die Gemeinde. Bei einer 
Enteignung von Grundstücksteilen, die nach veröffentlichtem 
Fluchtlinienplan zum Straßenland bestimmt und daher nach 
§ 11 F1LG. nicht mehr zu bebauen wären, sei ihre Eigen
schaft als Bauland zu bemessen nach dem W ert, den sie 
zur Zeit der Enteignung besessen haben w'ilrden, wenn 
keineFluchtlinienfestsetzung erfolgt wäre. Die Entschädigung 
für die zu enteignenden Flächen -werde in einem Posten 
der Enteignungsentschädigung für das als unbelastet ge
dachte Grundstück gewährt. Darin sei der Ersatz für die 
durch die Belastung m it der Unbebaubarkeit eingetretene 
Wertminderung mitenthalten. Die Ausgleichung dieses 
Nachteils werde dem Eigentümer also auch in  den Fällen, 
die nicht zu den im  Gesetz besonders genannten Aus
nahmefällen gehörten, nicht dauernd versagt, sondern hinaus
geschoben bis zur Uebernahme der Grundfläche durch die 
Gemeinde. Eine solche Regelung genüge indes der RVerf. 
nicht. Art. 153 Abs. 2 erfordere die Gewährung einer 
angemessenen Entschädigung. Die nähere Regelung sei 
Sache der Landesgesetzgebung. Sie habe einen Spielraum 
freien Ermessens. Ihre Gültigkeit sei vom Richter nur 
dann zu versagen, wenn die Grenze solchen Ermessens 
offensichtlich überschritten, wenn das dem Enteigneten 
Gewährte unzweifelhaft nicht mehr als angemessenes Ent
gelt für das, was ihm genommen werde, angesehen werden 
könnte. Es sei nicht zu beanstanden, wenn der Eigentümer 
fü r die Beschränkung der Baufreiheit nur so entschädigt 
werde, daß sein herzugebendes Grundstück bewertet werde, 
als ob eine Iluch tlin ie  nicht vorhanden sei. Auch nicht 
jede Hinausschiebung der Zahlung der Entschädigung müsse 
als verfassungswidrig gelten. Es würde genügen, wenn 
der Enteignete die Fälligkeit der zunächst versagten Ge
währung einer Entschädigung dadurch herbeiführen könne, 
daß er von der Gemeinde die Uebernahme der in der 
Bebaubarkeit beschränkten Fläche gegen Wertersatz ver
lange. Dieses Recht habe aber der Grundstückseigen
tümer nach dem F1LG. nicht. § 13 Abs. 2 zwinge 
die Gemeinde unter gewissen Voraussetzungen zur Ueber
nahme eines Restgrundstückes. Nur in  den Ausnahme
fällen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sei die Gemeinde ver
pflichtet, die zu Straßen bestimmte Fläche abzunehmen. 
Im  übrigen hänge es von ihrem Belieben ab, ob sie sich 
eine derartige Fläche für die öffentliche Benutzung ab
treten lassen wolle (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 F1LG.). Es sei, 
von den Ausnahmefällen abgesehen, ihrer eigenen Ent
schließung überlassen, ob sie den Eigentümer für die

Dienstbarkeit der Unbebaubarkeit seines Grundstücks ent
schädigen wolle, oder ob sie die Entschädigung erst m it der für 
die Grundfläche selbst zahlen wolle. Der Enteignete habe in 
den meisten Fällen keine Möglichkeit, die Gemeinde un
abhängig von der in  ihrer Hand liegenden Abtretung der 
Grundfläche zu zwingen, ihn fü r deren Unbebaubarkeit zu 
entschädigen. Dieser Rechtszustand entspreche nicht der 
RVerf. Eine Entschädigung, deren Zahlungszeit von dem 
freien Ermessen des Enteignenden abhänge, sei keine an
gemessene mehr. Das W ohl der Allgemeinheit rechtfertige 
zwar die Enteignung, sei aber auf die Bemessung der 
Entschädigung dafür ohne Einfluß. Auch Art. 155 RVerf. 
rechtfertige die in  § 13 F1LG. angeordnete Beschränkung 
der Entschädigungspflicht nicht. § 13 verstoße sonach 
gegen die RVerf., weil er dem Grundstückseigentümer in 
der Regel die Möglichkeit verschließe, fü r die m it der 
endgültigen Festsetzung der Fluchtlinie verknüpfte Be
lastung seines Grundstücks m it der Dienstbarkeit der U n
bebaubarkeit, die eine Teilenteignung sei, wenn auch nur 
auf dem Weg der Überlassung der belasteten Grundfläche 
an die Gemeinde, eine Entschädigung zu erhalten. Im  
Umfang dieses Verstoßes sei die Vorschrift seit Inkraft
tretender RVerf., die für jede Enteignung eine angemessene 
Entschädigung fordere, ungültig. Der Eigentümer erwrerbe 
unmittelbar einen Anspruch auf Entschädigung fü r die 
eingetretene Unbebaubarkeit, sofern weder die Gemeinde 
die Abtretung der in  die Fluchtlinien fallenden Fläche be
anspruche, noch einer der Fälle vorliege, in  denen er 
diese Abtretung fordern könne. Dieser nicht unter § 14 
Abs. 1 F1LG. fallende Anspruch sei auch nicht im  Ver
fahren nach dem Enteignungsgesetz v. 11. Juni 1874 zu 
verfolgen. Komme es später zur Hergabe der Grund
fläche, so erhalte der Eigentümer nur noch deren durch 
die Unbebaubarkeit geminderten W ert ersetzt. Die Ent
schädigung zerfalle dann in zwei Teile. (U rt. I I I .  87/29 
v. 28. Febr. 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat a. D . f  C o n ra d ,  Leipzig.

§ 16 K ra ftfah rzV . v. 16. M ärz 1928 (RGBl. I  S. 91.) 
Zulässige Belastung. Auf die Rev. des u. a. wegen Zu
widerhandlung gegen § 16 KraftfahrzV. verurteilten Angekl. 
ist die Vorentsch. unter Zurückverweisung aufgehoben 
worden. Aus den Gründen: Die Verurteilung des Angekl. 
ist . . . nicht ausreichend begründet. Nach § 16 KraftfahrzV. 
. . .  ist der Kraftfahrzeugführer dafür verantwortlich, daß 
die zulässige Belastung des Kraftfahrzeugs nicht über
schritten wird. Eine Ueberschreitung ist nach § 21 K raft- 
fahrzG. strafbar. Welche Belastung im  allgemeinen und 
im  besonderen Falle für das betreffende Fahrzeug zulässig 
ist, ergibt sich in erster L in ie  aus der Zulassungsbescheini
gung. Auch beim Vorliegen einer Typ- und Firmen
bescheinigung (§ 5 Abs. 3 V .) hat die Zulassungsbehörde 
selbständig zu prüfen und zu entscheiden, ob das an
gemeldete Kraftfahrzeug m it der im  Antrag und in  den 
Bescheinigungen angegebenen Höchtbelastung zum Verkehr 
zuzulassen ist, und das Ergebnis in der Zulassungsbescheini
gung zu vermerken. §§ 5, 6 V . Anl. 1 X IV  Mustei a— d 
und 2 zu der unter I  3 erwähnten Bek. (v. 16. März 1928 
RMB1. S. 121). Die Maßgeblichkeit des Inhalts der Zu- 
lassungsbescheinigung hat das BerGer. anscheinend nicht 
erkannt. Das angefochtene U rte il enthält keine Angaben 
über ihn. Was über ihn in  der Revisionsschrift . . . an
gegeben ist, kann dem RevGer. die fehlenden Urteilsfest
stellungen nicht ersetzen. Die Annahme der Strafk., daß 
es grundsätzlich unstatthaft sei, Motorräder m it dem Führer 
und 2 Mitfahrern zu besetzen, findet in gesetzlichen Be
stimmungen keine Stütze. Es ist rechtlich denkbar, daß 
für ein Motorrad eine Belastung m it mehr als 2 Personen 
(einschl. des Führers) durch die höhere Verwaltungsbehörde 
zugelassen wird, selbst wenn in  das Rad außer dem Führer
sitz nur ein entsprechend großer Mitfahrersitz eingebaut 
ist. Die Feststellungen des BerGer. genügen also nicht, 
um eine Ueberschreitung der zulässigen Belastung darzutun 
und eine Verkennung dieses Begriffs auszuschließen. Es 
muß auf die dem Angekl. für das fragliche Motorrad er
teilte Zulassungsbescheinigung zurückgegriffen werden. 
H ierfür ist gegenüber den Revisionsausführungen noch zu
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bemerken: Ist in  der Zulassungsbescheinigung entsprechend 
dem amtlichen Vordruck (Muster 2) die „zulässige Be
lastung“ in „kg oder Personen einschl. Führer“ angegeben, 
so darf nach dem W ortlaut und Zweck dieser Begrenzung 
weder das Gewicht noch die Personenzahl überschritten 
werden. Ob dabei unter „Personen“ nur erwachsene Per
sonen zu verstehen sind, bedarf hier nicht der Erörterung. 
Jedenfalls ist bei der behördlichen Zulassung eines K ra ft
fahrzeugs zum Verkehr für die Bestimmung der zulässigen 
Belastung nicht nur die Tragfähigkeit, sondern allgemein 
die Verkehrssicherheit von Bedeutung, besonders auch bei 
einem Kraftzweirad, bei dem die Sicherheit der Führung 
durch die Zahl der Mitfahrer erheblich beeinflußt sein 
kann. —  Ob der Angekl. sich der Ueberschreitung der zu
lässigen Belastung bewußt war oder doch sein mußte, w ird 
gleichfalls an der Hand der Zulassungsbescheinigung zu 
prüfen sein. Das Urt. muß also aufgehoben werden . . . 
(U rt. I I .  1330/29 v. 16. Jan. 1930 g. H.)

Reichsarbeitsgericht.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat L in z ,  Leipzig.

Geltungsbereich des Reichstarifvertrages fü r das 
Baugewerbe. Bekl. hat ein Rittergut. E r hat die K l., 
Maurer, m it dem Ausputzen und Ausweißen des Leute
hauses und der Stallungen beschäftigt und nach dem allg.- 
verbindlich erklärten Gutshandwerkertarifvertrag bezahlt. 
K l. wollen nach dem Reichstarifvertrag fü r das Baugewerbe 
entlohnt sein. Der Anspruch wurde in allen Instanzen 
abgewiesen. Das RAG. führt aus: Die Anwendbarkeit 
dieses TV . erfordert, daß die Arbeit als Bauarbeit zu be
trachten ist und der Betrieb, in dem sie verrichtet wird, 
seiner A rt nach unter das Baugewerbe fällt. Das RAG. 
hat ausgesprochen (RAG. Bd. 2 S. 37, 145, 181), daß unter 
den gewerbl. Arbeitern im  Baugewerbe, für welche nach 
der A llg . Verbindlichkeitserklärung der Bauarbeitertarif 
Geltung habe, nicht nur die Arbeiter zu verstehen seien, 
die in  einem gewerbl. Unternehmen dieser A rt beschäftigt 
würden, sondern auch Arbeiter aller Unternehmen, die 
Arbeiten des Baugewerbes zum Gegenstand ihrer betrieb
lichen Tätigkeit machten. Wann das der Fall sei, hänge 
von den tatsächlichen Verhältnissen des Einzelfalles ab. 
Dies hat das BerGer. nicht verkannt. Es hat geprüft, ob das 
Unternehmen des Bekl. Arbeiten des Baugewerbes zum 
Gegenstand seiner betrieblichen Tätigkeit macht. Verneint 
es die Frage und stellt es fest, daß es sich bei dem Unter
nehmen des Bekl. um einen größeren landwirtschaftlichen 
Betrieb handelt, in  dem baugewerbliche Arbeiten dieser 
Art, nämlich das Ausputzen und Ausweißen von Leute
häusern und Stallungen, regelmäßig und alljährlich nötig 
und verrichtet werden, und bezeichnet es die Arbeiten 
als Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten, die m it dem 
landwirtschaftlichen Betrieb des Bekl. in  gewisser Wesens
gemeinschaft stehen, so sind diese Erwägungen nicht zu 
beanstanden. Um so weniger, als die Erfahrung des täg
lichen Lebens zeigt, daß solche Arbeiten nicht nur in  land
wirtschaftlichen, sondern auch in anderen außerhalb des 
Baugewerbes stehenden Betrieben von Personen verrichtet 
werden, die nicht von Beruf Maurer oder sonstige Bau
arbeiter sind. (Urt. 414/29 v. 8. Febr. 1930.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim RFH. D r. K lo ß ,  München.

Einkommensteuerliche Behandlung der Bezahlung 
einer gegen den Geschäftsführer einer GmbH, verhängten 
H interziehungsstrafe durch die Gesellschaft. Wenn eine 
Geldstrafe, die gegen den Geschäftsführer einer GmbH, 
wegen einer im  Interesse der Gesellschaft begangenen 
Steuerhinterziehung verhängt wurde, durch die Gesellschaft 
bezahlt w ird, so liegt fü r den Geschäftsführer in Höhe 
des gezahlten Betrages Arbeitslohn vor. Entsprechend dem 
offenbaren W illen  der Parteien wird der Betrag als Ver
gütung für geleistete Dienste gegeben; die Zuwendung 
hat demnach ihren Rechtsgrund in  dem Dienstvertrage. 
Deshalb kann auch die Gesellschaft den gezahlten Betrag 
fü r die Einkommensteuer als abzugsfähige Betriebsausgabe 
wie die Lohnzahlung behandeln, also unter dem Gesichts
punkte von Werbungskosten abziehen. Für den Geschäfts
führer dagegen ist ein Abzug der gezahlten Strafe als 
Werbungskosten unzulässig, da nach der Rechtsprechung

des RFH. Geldstrafen und ihre Bezahlung die Privatsphäre 
des Betroffenen berühren; vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 2 EinkStG. 
(U rt. V I. A. 1635/28 v. 6. Nov. 1929.)

Keine R ückw irkung  einer gesetzlichen Steuerherab
setzung. Die Rechtsbeschwerde glaubt, daß eine Steuer
forderung gegen sie nicht m it 5, sondern nur m it 4°/^ 
berechnet werden könne, weil nach Entstehung der Ge
sellschaftssteuerschuld durch Ges. v. 10. Aug. 1925 der 
Steuersatz auf diesen Betrag herabgesetzt sei, und beruft 
sich hierfür auf ein Urt. des preuß. OVG. v. 8. Febr. 1929 
(7 C. 74/28), JW. 1929 S. 2478. In  der Tat sprach das 
OVG. hier den Rechtsgrundsatz aus, daß eine gesetzliche 
Steuerherabsetzung allen Steuerpflichtigen zugute komme, 
die z. Zt. der Herabsetzung noch nicht veranlagt waren, 
möge auch die Entstehung der Steuerschuld in  eine frühere 
Zeit fallen. Das RG. und der RFH. gingen bisher aus
nahmslos andere Wege, und der jetzt erkennende Senat 
vermag sich jenem Urt. des OVG. nicht anzuschließen. 
Nach § 81 RAbgO. entsteht die Steuerschuld, sobald der 
Tatbestand verw irklicht ist, an den das Gesetz die Steuer 
knüpft. Das hat zur Folge, daß die Steuer nach dem 
Gesetze, das zu diesem Zeitpunkt in  Geltung war, berechnet 
werden muß. Eine Ausnahme kennt das Gesetz nicht. Das 
StrGB., an das das OVG. dachte, hat es fü r nötig gehalten, 
in  § 2 eine Ausnahmevorschrift für die Fälle zu geben, 
nach der bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit 
der Begehung der Handlung bis zur Aburteilung das mildere 
Strafgesetz anzuwenden ist. Das hat seinen guten Grund 
in den verschiedenen Anschauungen über das, was sittlich 
mehr oder weniger verwerflich ist. Im  Steuerrecht aber 
würde dem aufgestellten Rechtssatz jede Berechtigung fehlen 
und dahin führen, daß derjenige, der seine Anzeigepflichten 
versäumt, der Veranlagung viele Schwierigkeiten in den 
W eg w irft und anderes mehr, steuerlich bevorzugt w ird 
vor demjenigen, der seine Pflichten rechtzeitig erfüllt. Das 
wäre unerträglich. Aber auch abgesehen hiervon kann die 
Höhe der Steuer nicht davon abhängen, ob die Steuer
stelle schnell oder langsam arbeitet. (Urt. I I .  A. 579/29 
v. 28. Dez. 1929.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des R W G . D r. K o p p e l ,  B erlin .

Keine durch Höchstrenten unbegrenzte, fre i zu be- 
| messende Pauschalentschädigung fü r  Verdienstausfall im  

Rentenabänderungsbescheid nach § 10 BesPersSchGes.
Die Rechtsbeschwerde rügt m it Recht, daß fü r die Zeit seit 
9. Jan. 1928 bis zum Erlasse des angefochtenen Bescheides 
die Entschädigung für VerdieDStausfall nicht als Rente, 
sondern in  einem Pauschalbeträge zugesprochen ist. Da 
es sich um ein Rentenabänderungsverf. gemäß § 10 handelt, 
ist die Entschädigung nur als Rente festzusetzen; § 10 
regelt gegenüber § 7 den besonderen Fall, in  welcher Weise 
eine Feststellung, Aufhebung oder Abänderung einer Rente 
zu erfolgen hat, wenn in den für die frühere Entsch. maß
gebend gewesenen Verhältnissen eine wesentliche Aenderung 
eingetreten ist. Hiernach scheidet die Zubilligung einer 
Pauschalsumme fü r den durch Aufhebung oder Minderung 
der Erwerbsfähigkeit eingetretenen Schaden, wie sie im  
§ 3 1 für die Zeit bis zum Erlaß des Feststellungsbescheides, 
vorgesehen ist, in  dem Abänderungsverf. nach § 10 aus, 
und daher ist auch im Falle des § 10 bei der Entsch. der 
Zeitpunkt zu bestimmen, in dem der neue Bescheid des 
Nachverf. wirksam wird, ohne daß hier wie nach §§ 3, 7 
eine Unterscheidung der Zeitspannen vor bzw. nach Erlaß 
des Feststellungsbescheides in  Betracht kommt. Indem der 
Spruchsenat die Entschädigung für die Zeit vor dem Erlasse 
des angef. Bescheides in  Form eines Pauschalbetrages und 
nicht in den Hundertsätzen einer Rente festsetzte, hat er die 
Bedeutung des § 10 verkannt. (U rt. R. 78/29 v. 30. Nov. 1929.)

Relchsdisziplinarhof.
M itg e te ilt von Reichsgericlitsrat D r. S c h w a lb ,  Leipzig.
§ 10 RBG. Beschuldigungen gegen Vorgesetzte in  

einem Strafverfahren. E in Regierungsoberbauinspektor 
hat in  dem gegen ihn durchgelührten Strafverfahren wegen 
passiver Beamtenbestechung, Annahme von Geschenken fü r 
ungenügende Prüfung von Baurechnungen, bei einer Ver
handlung geäußert, wenn er gehen müsse, dann müßten 
die Bauräte X  und Y  auch gehen. In  dieser Aeußerung
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braucht nicht m it der Reichsdisziplinarkammer der Vorw urf 
der Bestechlichkeit gegen diese beiden Beamten gefunden 
zu werden. Sie läßt sich vielmehr dahin verstehen, daß 
ihnen nur mangelhafte Ueberwachung der Diensttätigkeit des 
An geschuldigten zum Vorw urf gemacht werden sollte. Eine in 
der Erregung getane Aeußerung dieses Inhalts kann nicht als 
•eine erhebliche Beleidigung der beiden Beamten angesehen 
werden. Es kommt daher für die Disziplinarbestrafung 
des Angeschuldigten nur auf den Tatbestand seiner eigenen 
Bestechlichkeit an. (U rt. F. 51/29 v. 27. Jan. 1930.)

Reichspatentamt.
M itg e te ilt vom Geh. RegRat, D ire k to r im  Reichspatentamt L u t t e r ,  

Berlin.
W iedereinsetzung in  den vorigen Stand gegen V er

säumung der Zweim onatsfrist zur Zahlung einer Jahres
gebühr. Die Versäumung der Zweimonatsfrist hat die 
Folge, daß von nun an die Jahresgebühr nur m it dem 
tarifmäßigen Zuschlag gezahlt werden kann. Das Erlöschen 
des Patents tr itt erst ein, wenn das RPA. die Zahlungs
benachrichtigung erlassen hat und die Zahlung der Gebühr 
nebst Zuschlag innerhalb eines Monats unterbleibt. Das 
RPA. nahm bisher an, daß der Ablauf der Zweimonatsfrist 
nur einen wirtschaftlichen Nachteil, nicht aber einen Rechts
nachteil zur Folge habe, und deshalb die Wiedereinsetzung, 
deren Voraussetzung der E in tritt eines Rechtsnachteils 
infolge Ablaufs der Frist ist, ausgeschlossen sei. In  A n
lehnung an die Entsch. des RG. v. 15. Juni 1929 (Entsch. 
ZS. Bd. 125 S. 58) gelangte das RPA. zu der Ansicht, 
daß auch der Verlust der Möglichkeit der zuschlagfreien 
Zahlung eine Verschlechterung der Rechtslage, m ithin einen 
Rechtsnachteil bedeute, und hat demgemäß die Wieder
einsetzung gewährt. (Entsch. der Beschw.-Abt. des RPA. 
v. 13. Dez. 1929.)

Kammergericht.
1. Z iv ils a c h e n .

A . M itg e te ilt von Kam m ergericlitsra t D r. B e u s te r ,  Berlin.
§§ 1 bis 5, 120 Abs. 1, 121 Abs. 1 bis 4, 125 Abs. 2, 

129 Abs. 1 Preuß. Gerichtskostengesetz, §§ 115 N r. 1, 
125 Abs. 1, 788 ZPO., §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 2, 47, 58 
N r. 1 und 2, 59 N r. 1, 64, 126 KO. Keine Haftung der 
Konkursmasse fü r gerichtliche Gebühren und Auslagen 
be i E in le itung des Zwangsversteigerungsverf. au f Antrag 
des zum Armenrecht zugelassenen absonderungsberech- 
-tigten Gläubigers. Wenn ein Gläubiger, dem das Armen
recht bew illig t ist, nach Eröffnung des Konkursverf. aus dem 
Grundstück des Gemeinschuldners abgesonderte Befriedigung 
sucht, ist die Staatskasse nicht befugt, die entstandenen 
Zwangsversteigerungskosten von dem Konkursverwalter zu 
erfordern. (Beschl. la  X . 1359/29 v. 6. Dez. 1929.)

§§ 24, 25 Preuß. Notariatsgebührenordnung. Der 
E in fluß  des Todes des Notars au f die E in le itung oder 
Fortsetzung des Festsetzungsverf. aus § 25 Abs. 2 
NotGebO. Eine vom Notar nicht selbst unterschriebene 
Berechnung seiner Gebühren und Auslagen, insbes. eine 
nach seinem Tode von den Erben aufgestellte oder geänderte 
Gebührenrechnung kann nicht die Grundlage des Fest
setzungsverf aus § 25 Abs. 2 NotGebO. bilden. (Beschl. 
l a  X . 1411/29 V. 10. Jan. 1930.)
r i f V I 79 Abs’ 2 Satz 3 BGB. Geltung des
f .  . s' 2 ®atz 2 B GB. fü r die Vorm undschaft über

■? Aucb ^ar die Vormundschaft über Volljährige
g ilt § 17/9 Abs 2 Satz 2, wonach bei der Auswahl des 
Vormundes auf das religiöse Bekenntnis des Mündels Rück
sicht zu nehmen ist. (Beschl. 1 a X . 1445/29 v. 17. Jan. 1930.)

§§ 41, 44, 46 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Be
schwerderecht. W ird  das zum Pfleger bestellte Jugendamt 
m it seiner Zustimmung aus dem Amt als Pfleger entlassen, 
so steht hiergegen dritten Personen ein Beschwerderecht 
nicht zu. (Beschl. la  X . 1318/29 v. 31. Jan. 1930.)

B. M itg e te ilt von Kam m ergericlitsrat D r. N a d le r ,  B erlin .

§ 3 Abs. 1 Z iff. 8 AufwGes. Uebernahme eines 
re la tiv  verselbständigten Vermögens. Das LG. hat die
Uebernahme eines relativ verselbständigten Vermögens ver
neint, weil dabei stets vorausgesetzt werde, daß neben den 
Aktiven auch die Passiven m it übergehen, die Uebernahme 
•dieser aber weder vertraglich vereinbait noch kraft Ge

setzes eingetreten sei. Es sieht also den Uebergang der 
Passiven als ein Begriffsmerkmal für die Uebernahme eines 
relativ verselbständigten Vermögens an. Wenn auch der 
ausdrückliche Ausschluß des Uebergangs der Passiven da
gegen sprechen mag, so ist doch die Uebernahme der 
Passiven schon deshalb nicht begriffsnotwendig, weil eine 
verselbständigte Vermögensmasse nur aus Aktiven bestehen 
kann, wie denn auch bei der in den §§ 311, 419 BGB. 
geregelten Vermögensübernahme diese nur das Aktivver
mögen betrifft und die Schuldhaftung für die Passiven nur eine 
W irkung der Vermögensübernahme ist. (Beschl. AW . 2068/29 
v. 21. März 1930.)

§ 10 Abs. 1 Z iff. 5 AufwGes. Aufwertung von 
Kaufgeldforderungen. Im  Rahmen der allg. B illigkeits
erwägungen kann der von dem AufwSchuldner erzielte 
Gewinn berücksichtigt werden. In  erster L in ie  kommt es 
aber auf die gegenwärtige Gestaltung der Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse der Parteien an. Es ist nicht an
zuerkennen, daß es der B illigke it entspricht, einem persön
lichen Schuldner, der ein Grundstück i. J. 1921 gekauft, 
es bewirtschaftet und erst im  Okt. 1926 verkauft, also das 
Risiko der Hochinflationszeit und der Stabilisierungszeit 
getragen hat, seinen Gewinn im  Wege der Aufwertung 
zugunsten eines AufwGläubigers wegzunehmen. Damit würde 
der Gläubiger in  einem Maße, das dem Erfordernis einer 
b illigen Interessenausgleichung nicht entspricht, vor dem 
Schuldner bevorzugt werden. (Beschl. AW . 2363/29 vom 
21. März 1930.)

2. S tra fsach en .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n ,  B erlin .

Verkaufsstände fü r Lebensmittel. Unter „Räumen“ , 
in  denen Fleisch usw. feilgehalten wird, i. S. einer die 
bauliche Beschaffenheit und Ausstattung solcher Räume 
regelnden PolVorschrift (Lüneburg, 20. Dez. 1927) sind 
grundsätzlich nur dem gewerbsmäßigen Verkehr m it solchen 
Waren gewidmete Innenräume zu verstehen, nicht aber 
z. B. die Durchfahrt zum Hofe einer Gastwirtschaft, in  der 
ein auswärtiger Händler wöchentlich zweimal Fische feilhält. 
Dies Feilhalten kann gegen andere das Feilhalten an be
stimmten, der Verunreinigung besonders ausgesetzten Orten 
im  Freien überhaupt verbietende Vorschriften verstoßen. 
(U rt. 1 S. 532/29 v. 25. Okt. 1929.)

Telegraphische Rechtsmitteleinlegung. Die Staats
anwaltschaft kann auf telegraphischem Wege ein Rechts
m ittel nur in  der Weise einlegen, daß der zuständige Be
amte die telegraphisch zu übermittelnde Rechtsmittelschrift 
unterschreibt. Soll an Stelle des bei den Akten verbleibenden 
Konzepts eine Ausfertigung davon dem Postamt übergeben 
werden, so ist mindestens zu fordern, daß das Konzept 
von dem zuständigen Beamten mitunterzeichnet wird. Die 
Anweisung an das Büro, „Berufung einzulegen“ genügt 
nicht. (Urt. 3 S. 590/29 v. 28. Okt. 1929.) ’

Betreiben einer Fernmeldeanlage. Das betriebs
bereite Fortbestehenlassen einer Empfangsanlage nach er
loschener Genehmigung stellt, wenn die Anlage nicht zur 
bestimmungsgemäßen Uebermittlung benutzt w ird keine 
Verletzung des Abs. 1 des § 15 Fermneldeanlagenges. v. 
14. Jan. 1928 („Betreiben“ ) dar, sondern erfü llt nur den 
Tatbestand des § 15 Abs. 2 b, wenn dem Berechtigten nach 
Fortfa ll der Verleihung eine Frist zur Beseitigung der 
Anlage gesetzt ist und er diese ungenützt hat verstreichen 
lassen. Verfolgung nach § 15 Abs. 4 nur auf Antrag der 
Reichspost. _ (U rt. 4. S. 148/29 v. 28. Okt. 1929.)

Hausfriedensbruch. Straßenbahnwagen fallen als „ab
geschlossene Räume, welche zum öffentl. Verkehr bestimmt 
sind1 unter § 123 StrGB. (U rt. 2 S. 528/29 v. 30. Okt. 1929.)

Auto lärm . A uf- und Abfahren m it einem knatternden 
Motorrad auf kurzer Strecke kann sich als ungeb. Erregung 
ruhestörenden Lärms (S 36011 StrGB.) darstellen. (Urt. 2 S. 
526/29 v. 30. Okt. 1929.)

Jagdsteuerpflicht. Eine IireisjagdsteuerO. (Bublitz 
22. Nov. 1927), die jeden für steuerpflichtig erklärt, der auf 
im  Kreise belegenen Grundstücken die Jagd ausübt oder 
durch Dritte ausüben läßt, ist —  im  Gegensatz zu JgdStO.en, 
die das Jagdrecht als solches besteuern rechtsgültig. 
Ein Ausiibenlassen liegt aber nicht schon dann vor, wenn 
der Jagdberechtigte einem anderen einen Erlaubnisschein
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erteilt, sondern erst dann, wenn der andere auf Grund dieses 
Scheines tatsächlich jagt. (U rt. 4. S. 121/29 v. 7. Nov. 1929.)

Verkehrshinderndes Stehenbleiben. Lahmlegung des 
Verkehrs durch eine demonstrierende Menge schließt ein 
die Fußgänger störendes „Stehenbleiben auf der Gehbahn“ 
i. S. einer dies verbietenden Pol Vorschrift (Berl. StraßenO. 
v. 15. Jan. 1929) nicht aus. Auch die Bewegung der nur auf 
Weisung der Polizei weitergehenden Demonstranten ist ein 
Teil des öffentl. Verkehrs. (U rt. 1. S. 559/29 v. 8.Nov. 1929.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I. M itge t. vom Senatspräsidenten des OYG. D r. L in  d e n a n , B erlin .

Unzulässigkeit der Anwendung von Tarifverträgen 
auf Beamte. W ie das Arbeitsrecht, so wurzeln auch die 
Tarifverträge, selbst wenn sie öffentlichen Interessen 
Rechnung tragen, in  dem dem Privatrecht angehörenden 
Rechtsverhältnisse des Arbeitsvertrags. Dieses bildet die 
Grundlage ihres Aufbaues im Gegensätze zu dem das Be
amtenrecht beherrschenden öffentlich-rechtlichen Gewalt- 
und Schutzverhältnisse des Staates bzw. der Gemeinden 
zu den Beamten. Beschließt ein Kommunalverband als 
Dienstherr von Beamten die Anwendung eines Tarifvertrags 
auf letztere, so bedeutet dies, daß an Stelle des das Be
amtenverhältnis beherrschenden öffentlichen Rechtes V or
schriften treten sollen, die auf dem Boden des privat
rechtlichen Arbeitsvertrags beruhen. Das bedeutet eine 
völlige Verschiebung der bereits durch das ALR . T ite l 10 
Te il I I  —  vgl. V . v. 23. Sept. 1867 (GS. S. 1619) —  
festgelegten öffentlich-rechtlichen Stellung des Beamten in  
das Gebiet des privatrechtlichen Arbeitsrechts und verletzt 
das Gesetz. (U rt. I I .  B. 18/28 v. 25. Juni 1929.)

Anfechtung von Kostenentscheidungen im  V e r
waltungsstreitverfahren. Nach § 105 des LVG . kann die 
Entsch. über den Kostenpunkt nur gleichzeitig m it der 
Entsch. in der Hauptsache durch Berufung oder Revision 
angefochten werden. Das OVG. hat (vgl. Preuß. Ver- 
waltungsbl. 36, 558; 69, 315 und 72, 447) diese Be
stimmung auch fü r den Fall angewendet, daß die Entsch. 
ausschließlich den Kostenpunkt zum Gegenstand hat. 
Diesen Standpunkt aufzugeben liegt keine Veranlassung vor. 
Eine Anfechtung der Entsch. durch Berufung oder Revision 
is t daher nicht statthaft, wenn die Entsch. nur den Kosten
punkt betrifft. Auch durch Beschwerde kann eine solche 
Entsch. nicht angefochten werden, da im  Verwaltungs- 
streitverf. nicht etwa ersatzweise an Stelle einer unzulässigen 
Berufung oder Revision die Beschwerde gegeben ist. 
(Beschl. IV . E. R. 82/29 v. 27. Juni 1929.)

I I .  M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  Berlin.
S teuersachen .

Gewerbesteuer und Grundvermögen. Seit dem 1. A pril 
1927 unterliegt der Gewerbekapitalsteuer das Betriebs
vermögen „m it Ausnahme der von der Grundvermögen
steuer betroffenen Gegenstände“ (§ 6 GewStV., Fassung 
des Ges. v. 8. März 1927, GS. S. 17). Von der Grund
vermögensteuer . „betroffen“ sind aber nicht alle Grund
stücke und deren Bestandteile i. S. des § 1 des Grund- 
vermögensteuerGes. v. 14. Febr. 1923/28. Febr. 1924 
(GS. 1923 S. 29, 1924 S. 119), sondern nur das der Grund
vermögensteuer unterliegende, nicht das von ih r befreite 
Grundvermögen. Denn Zweck der GewStNovelle war die 
Vermeidung der Doppelbesteuerung. Danach unterliegen 
die durch § 15 Abs. 1 GrundvermögenStGes. in  Verb, m it 
§ 24 KommAbgGes. von der Grundvermögensteuer befreiten 
Gegenstände nach wie vor der Gewerbekapitalsteuer. Aus 
dem gewerbesteuerpflichtigen Betriebsvermögen einer K le in
bahn-Akt.-Ges. sind also nicht alle ih r gehörigen Grund
stücke, sondern nur die Brücken und Schienenwege aus
zuschalten, weil nur diese nach § 24 Abs. 1 d KommAbgGes. 
von der Grundvermögensteuer befreit sind. (Urt. V I II .  
GSt. 471/28 v. 7. Jan. 1930.)

Bayerisches Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.

O rt der M itgliederversam m lung eines eingetragenen 
Vereins. Der e. V . kann einen vom Orte der Verwaltung 
verschiedenen Sitz i. S. des Gesetzes wählen. An welchem

Orte in  solchem Falle die Mitgliederversammlung stattzu
finden hat, ist im  Gesetze nicht vorgeschrieben ; die Satzung 
kann den Ort deshalb frei bestimmen, sie kann auch dem 
Vorstande die jeweilige Bestimmung überlassen. Mangels 
solcher Bestimmung w ird  nach dem zu vermutenden W illen 
der Vereinsmitglieder in der Regel der Ort des Vereins
sitzes auch der Versammlungsort sein. Hat aber der Verein 
einen vom satzungsmäßigen Sitz verschiedenen Verwaltungs
sitz, so liegt nahe, daß auch die Mitgliederversammlung 
an dem Orte tagen soll, wo sich der übrige Verwaltungs
apparat befindet. E in dahingehender W ille  der Mitglieder
versammlung muß aber zum Ausdruck gekommen sein; er 
muß nicht ausdrücklich, durch besonderen Vereinsbeschluß, 
erklärt werden; er kann sich wohl aus Begleitumständen 
m it ausreichender Deutlichkeit ergeben. W o die Mitglieder
versammlung zu tagen habe, ist also nicht Rechtsfrage, 
sondern im  einzelnen Falle Tatfrage; nötigenfalls ist der 
W ille  der Mitglieder durch Auslegung zu ermitteln. 
(Beschl. I I I .  29/1930 v. 5. März 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgericiitsrat Z o l l e r ,  München.
M ittäterschaft bei der Unterschlagung. §§ 246, 47

StrGB. Es genügt hierzu, daß der Besitz oder Gewahrsam 
an der fremden bewegl. Sache bei e in e m  der mehreren 
Beteiligten ist, wenn nur von allen das gleiche Ziel der 
gemeinschaftl. Aneignung verfolgt und zu diesem Zweck 
planmäßig zusammengewirkt wird. (U rt. R. I. 892/29 v. 
17. Dez. 1929.)

Unterbrechung von T ruppenkörpern durch K ra ft
fahrzeuge. § 25 K ra ftfV e rkV . Eine Kolonne von 9 Last
kraftwagen der Reichswehr, die unter der Führung eines 
m it Offizieren besetzten Personenkraftwagens stehen, sich 
in  bestimmter Ordnung m it regelmäßigem Abstand be
wegen und hierdurch sowie durch gleichmäßige Ausstattung 
und Besetzung als zusammengehörige Abteilung kenntlich 
sind, bildet einen Truppenkörper, nämlich eine als größeres 
geschlossenes Ganzes auftretende Mehrheit von Angehörigen 
der Wehrmacht. Das Hemmen oder Unterbrechen muß 
sich allerdings gegen den Truppenkörper als solchen richten; 
aber auch das Hemmen eines einzelnen Gliedes wird, wenn 
es nicht ganz unbedeutend ist, regelmäßig die g e o rd n e te  
Bewegung des ganzen Truppenkörpers beeinträchtigen. 
(U rt. R. I. 955/29 v. 24. Dez. 1929.)

Oberlandesgericht Dresden.
M itg e te ilt von Rechtsanwalt D r. G ü ld e ,  Dresden.

Nachträgliche Aenderung der schriftlich  festgelegten 
Urle ilsgründe. §§ 268 Abs. 2, 337 Abs. 1 StrPO. Ein, 
Verstoß gegen § 268 Abs. 2 StrPO., daß die Gründe bei 
Aussetzung der Urteilsverkündung vorher schriftlich fest
zulegen sind, kann der Rev. nur dann zum Erfolge ver
helfen, wenn das Urt. auf dieser Verletzung des Prozeß
rechts beruht (§ 337 Abs. 1 StrPO.). Die in  dem angef. 
U rt. vorgenommenen Aenderungen schließen die Möglich
keit nicht aus, daß es auf ihnen beruht. W ollte man zu
lassen, daß die bereits schriftlich festgelegten und ver
kündeten Gründe nachträglich abgeändert werden dürften, 
um einem Rechtsmittel des Angekl. den Boden zu entziehen, 
so würde das zu einer Vereitelung des vom Gesetzgeber 
gewollten Schutzes des Angekl. führen. (Urt. OLG. Dresden, 
2. Strafsen., 2. OSta. 127/28 v. 18. Dez. 1928.)

Ueberholen; bei einer Stundengeschwindigkeit von 
10—15 km  befindet sich ein Kraftfahrzeug noch n ich t 
in  der Auslaufbewegung zum vö lligen Stillstand. Der 
Angekl. hat m it dem von ihm geleiteten Personenkraft
wagen einen anderen Personenkraftwagen in  einem Zeitpunkt 
überholt, zu dem letzterer m it einer Stundengeschwindigkeit 
von 10— 15 km fuhr. Nun läßt es sich zwar nicht be
anstanden, i. S. der natürlichen Lebensauffassung das Ueber- 
gangsstadium der sog. Auslaufbewegung, das zwischen 
der letzten auf das „Anhalten“ des Fahrzeugs gerichteten 
Tätigkeit seines Führers und dem E in tritt des Stillstandes 
liegt, in  den Zustand einzubeziehen, in dem das Gefährt 
der fortstrebenden „Fahrt“ bereits entzogen ist, allein bei 
der festgestellten Stundengeschwindigkeit von 10— 15 km 
war dieses Schlußstadium noch nicht beschritten. (Urt. 2. 
OSta. 51/29 v. 11. Juni 1929.)
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Literatur-Beilage zur d j z . 35. Jahrs- (191 Belt 10
Kom m entar zum AHgem. bürgerlichen Gesetzbuch.

Bearb. von Dr. E. A d le r ,  Dr. R. B a rts c h , Dr. E.
B e tte lh e im  u. a. Herausgg. von Dr. H e in r ic h  K la n g .
1927/30. L ie f. 1— 33. Wien, Verlag der Oesterr. Staats
druckerei. Je Lief. 2 M.

Es freut mich, die Blicke der reichsdeutschen Juristen 
auf diese hervorragende Publikation lenken zu können. Bisher 
liegt der 1. Band in  seiner größeren Hälfte vor, auch vom
3. Band ist schon ein starkes Stück, vom 2. und 4. sind 
v ie l versprechende Anfänge erschienen, 'im  ganzen 33 reich
haltige Lieferungen. Das Ganze ist in  raschem Vorrücken 
begriffen, so daß man hoffen kann, noch i. J. 1930, spätestens 
1931 das vollständige W erk in  den Händen zu halten. Dann 
w ird ein Meisterwerk deutsch-österreichischer Gelehrsam
keit vor uns liegen, von führenden Professoren Hand in 
Hand m it führenden Praktikern bearbeitet. Dafür ist zu
nächst in  Oesterreich selbst ein starkes Bedürfnis vor
handen. Denn während w ir hüben im  Zeichen des Ueber- 
flusses der großen Kommentare stehen, haben unsere 
österreichischen Kollegen bisher keinen neuzeitlichen 
Kommentar großen Stils zu ihrem BGB. Jetzt soll ein 
solcher neben das klassische Lehrbuch von Ehrenzweig 
(Krainz) treten. Aber das ist eben auch ein Ereignis für 
uns Juristen in  Reichsdeutschland. Anschluß! Im  Straf
recht blüht er einem gemeinsamen Gesetzeswerk entgegen, 
im  Schrifttum gewinnt er langsam an Boden. Und. wie 
steht es im  Zivilrecht? Da ist freilich die Aufgabe schwierig. 
DieKodifikationen liegen fast 100 Jahre auseinander, auch das 
beiderseitige Schrifttum ist jahrzehntelang bedenklich aus
einandergegangen, zumal der gemeinsame K itt  der Pandekten
doktrin langsam schwächer geworden ist. Um so wichtiger ist 
das Wiederzusammenfinden. Dieser Kommentar m it dem 
schönen einleitendenUeberblick von S chey, den enzyklopä
dischen Ausführungen P is k o s , der weitgreif enden, allein 
230 Seiten überspannenden Darstellung des Dienstvertrages 
von A d le r ,  dem bis zu den neuesten „Sozialisierungs“ -Er- 
scheinungen durchgeführten Abschnitt über das Eigentum von 
K 1 an g , der tiefgreifenden Schadensdogmatik v o n K a r lW o lf f  
und vielem anderen ist so recht dazu angetan, die Brücke zu 
schlagen. Denn die Bereicherung auch für uns Reichs
deutsche springt in  die Augen. Es gehören mindestens 
300 Stück dieses bedeutenden Kommentars in die deutschen 
Bibliotheken hinein!

Professor Dr. H e d e m a n n , Jena.

Die Prozeßhandlungen, ihr W iderru f und ihre Nach
holung. Ein Beitrag zu den Lehren des allg. Prozeß
rechts, unter Berücksichtigung des Reichsstrafprozeßrechts. 
Von Landrichter und Fakultätsassistent Dr. K a r l  S ie g e rt. 
1929. Berlin, Liebmann. 8 M. Vorzugspreis für 
Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung. 7 M.

Ein wertvoller Beitrag zur „internen“ Prozeßrechts
vergleichung. Verf. versucht m it Recht, die prozeßrechtl. 
Begriffe und Werte aus privatrechtlicher Schematisierung 
zu befreien. Aber ganz ist ihm dies nicht gelungen. Er 
erkennt den Begriff der Prozeßlage an (S. 85, 101), lehnt 
es aber ab (S. 24), den Begriff der Prozeßhandlung zu ihm 
in  Beziehung zu setzen. Aber den Begriff von Rechts
handlungen kann man nur aus ihren Wirkungen gewinnen. 
Dies übersieht des Verf. Begriffsbest, der Prozeßhandlung 
als „die vom Prozeßrecht nach Voraussetzung und W irkungen 
geregelte Willensäußerung, die zu dem Betriebe eines 
bestimmten Prozesses in  unmittelbarer Beziehung steht“ . 
Uebrigens wäre auch nach ihr, was Verf. S. 23 bestreitet, 
der Schieds-, Prorogationsvertrag, die Vollmachtserteilung 
eine Prozeßhandlung. Verf. versucht eine Rehabilitation 
des „Prozeßrechtsgeschäfts“ (S. 31). Indessen die ihm 
beigelegte Bedeutung der Unwiderruflichkeit (S. 111) ist 
kein Merkmal des. Rechtsgeschäfts, Auch ist es irrig , daß 
der psychologische Tatbestand von Rechtsgeschäft und 
Willenserklärung ein verschiedener sei (S. 30), und un
haltbar, daß (S. 32) das LeistungsUrt. für eine W illens
erklärung „im  engeren Sinn“ , das FeststellungsUrt. aber 
für ein „Rechtsgeschäft“ erklärt wird. Steckt nicht in  jedem 
LeistungsUrt. ein FeststellungsUrt.? Auch daß Verf. für

alle Prozeßhandlungen die Wertungen der „G ültigkeit“ und 
„W irksamkeit“ in  den Mittelpunkt stellt, ist unprozessual. 
Verf. übernimmt von m ir den Begriff der „Erwirkungs
handlungen“ (S. 27) und erkennt an, daß ungültige Anträge 
(S. 36, 78) und alle unwirksamen Erwirkungshandlungen 
(S. 79) als „unzulässig“ zurückzuweisen sind. Dann aber 
kommt es auf deren „G ültigkeit“ und „W irksamkeit“ neben 
ihrer „Zulässigkeit“ nicht an. Wenn Verf. (S. 36) meint, 
das gelte nur fü r die „innerprozessuale“ W ertung „durch 
den Richter“ , so übersieht er, daß diese W ertung letztlich 
die einzig prozessuale ist. Besteht aber auch sonst und 
fü r die „Bewirkungshandlungen“ ein Unterschied zwischen 
„ungültigen“ und „unwirksamen“ ? Trotzdem eine v ie l
versprechende Arbeit!

Professor D r. G o ld s c h m id t,  Berlin.

Das neue Verfassungsrecht der evangelischen Landes
kirchen in Preußen. VonProfessor Dr. P a u l Schoen. 
1929. Berlin, Heymann. Geb. 20 M.

Es war richtig, daß der Verf. von einer Neuauflage 
seines Evang. Kirchenrechts abgesehen und nur die Neu
ordnung des Staatskirchenrechts und den Verfassungs
neubau dargestellt hat. Damit bildet die alte und neue 
Bearbeitung ein einheitliches Werk. Beide sind in  einem 
Geiste, in  einer Methode und m it der gleichen Gründlich
keit geschrieben. W ie die alte fü r denjenigen, der evan- 
gelisch-kirchenrechtliche Materien Preußens zu behandeln 
hatte, ein unentbehrlicher, selbst bei den entferntest 
liegenden Problemen nie versagender Ratgeber war, so 
g ilt dies auch für die neue Publikation. Man würde un
recht tun, wollte man aus ih r einzelnes hervorheben. Es 
genügt zu sagen, daß alle Materien, der guten Gepflogen
heit des Verf. entsprechend, gleichmäßig erschöpfend be
handelt werden und die Klarheit und Objektivität der 
Darstellung, insbes. da, wo sich der Verf. m it abweichenden 
und irrigen Meinungen auseinanderzusetzen hat, nicht 
übertroffen werden kann.

Vizepräsident d. OVG. i. R. D. B e rn e r ,  Berlin.

Grundriß des Treuhandrechts. Eine systematische 
Darstellung m it Einleitung und ausführlichem Sachregister 
von Syndikus, RA. a.D., Doz. Dr. jur. J o h a n n e s  H e in . 
1929. Berlin, Stilke. Geb. 10 M.

E in sehr interessantes, lehrreiches und wertvolles Buch 
von bleibender Bedeutung. Es gewährt ein anschauliches 
B ild  von der Entwicklung des Treuhandwesens, von seiner 
weitreichenden W ichtigkeit für das gesamte Wirtschaftsleben 
und von den rechtlichen Problemen, die damit verknüpft 
sind. Fast alle Rechtsgebiete sind berührt; hervorzuheben 
sind bes. das Aktien-und Steuerrecht. Die darüber bereits 
erwachsene umfängliche Rechtspr. ist eingehend und über
sichtlich verarbeitet. Bei den unbegrenzten Entwicklungs
möglichkeiten, die heute dem Treuhandwesen offenstehen, 
ist das Buch eine vorzügliche Grundlage, sich über die 
wirtschaftlichen und geschäftlichen Gestaltungen zu unter
richten, zugleich aber auch eine Quelle reicher Anregung 
zu den mannigfaltigsten Betrachtungen und Forschungen 
grundsätzlichen juristischen Charakters.

Geh. JR. Dr. jur. h. c. Otto H a g e n , Berlin.

Literaturüb ersieht.
M itg e te ilt vom Geh. Reg.-Rat Prof. D r. H a n s  P a a lz o w ,  D ire k to r 

an der Prenß. S taatsbibliothek a. D „  B erlin .

f l .  Z e its c h r if te n .
Allgemeines.

v,f. Rechts- u.Wirtschaftsphilosophie. 23.Bd. H .3: P e rt,ico^ i ’
he  ita lienische Rechtsphilosophie im  letzten V ierteljahrhundert. 
.o m m e r , Das N aturrechtsko lleg v. Adam Smith. J a h r r e m ,  
-um System einer Verfassungslehre. . Aorn
t; Wochenschrift. 59. Jg. H. 14: B e rg m a n n , Ausi dem a u ^  
ändischeu Zivilstandswesen. v. N o rm a n n ,  , Deutsch
echt des E infGes. znm BGB. -  H . 15: S tellungnahm e d. Deutsch, 
^nwaltsvereins zur Justizreform : Eingabe an , ¿es

S i s  l ' J l  i p ^ ^ c M ü s ^ . A ^ Ä
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u. d. Rechtsanwaltschaft. R o t h e n b e r g e r ,  B e itr. zu den 
Problemen R ichterpersönlichkeit, Richterentlassung, Rechtspfleger
tä tig ke it u. A nwaltsüberfü llung unt. Berücks. d. englischen Gerichts
verfassung. M ü g e l ,  D ie  Rechtsprechung des RG. üb. d. V er
w irkung  v. Aufwertungsansprüchen. T i l l y  u. W u n d e r l ic h ,  D ie  
Vergütung d. Konkursverwalter. Mängel d. KonkursO . — H . 16/17: 
ORR. Rud. L e h m a n n , Das neue Gesetz zum Schutze d. R epublik. 
E v e r l i n g ,  Bemerkungen zum Republikschutzgesetz. G r a v e n 
h o r s t  u. G ö r r e s ,  D ie  Stellung des Reichs Versicherungsamts u. 
d. Reichsversorgungsgerichts. J a h n ,  D a rf d. Staatsgerichtshof 
e instw e ilige  Verfügungen erlassen? S c h u lt e ,  Privateigentum  
u. ö ffentl. Zweckbestimmung bei Trennung ve re in ig ter K irchen- 
u. Schulämter in  Preußen.

Leipziger Zeitschr. f. deutsches Recht. 24. Jg. N r. 7: S i lb e r s c h m id t ,  
D ie  Betriebsgemeinschaft u. ih re  rechtl. Grundlage. K u p f e r ,  
E id liche  Vernehmung im  Schiedsurteilsverfahren.

Deutsche Richter-Zeitg. 22, Jg. H. 4 : OLGPräs. L e v in ,  Rechts
anwälte u. Rechtsbeistände. — D ie  Gehaltskürzung. (Rechtsgut
achten d. Bayer. Oberst. Landesgerichts.) N e b e l ,  Staatsanwalt
schaft u. K rim ina lpo lize i. Q u e n t in ,  D ie  Staatsanwaltschaft der 
Zukunft. E b e r m a y e r ,  Gegenwärtiger Stand u. Zukunft d. Straf
rechtsreform. Z e i l  e r ,  D ie  Schlägermensur im  Strafrecht. G o t t 
h a r d t ,  Feststellung des Tatsächlichen im  Zivilprozeß. B o d e ,  
E in  neuer W eg zur Justizreform . K o n r a d ,  Zur R eform  des 
M ietrechts. A r n o ld ,  D ie  Reichsreform als staatsrechtl. Problem.

Jurist. Rundschau. 1930. N r. 8 : S a c h s , S tra frich ter u. Psycho
analyse. K a r l E. M e y e r ,  Bonn, Rechtskraft, Rechtsentwicklung, 
Tatsachenentwicklung.

Mitteilungen des Preuß. Richtervereins. 8. Jg. Nr. 4: GerAss. 
F is c h e r ,  B erlin , Einschränkung des Zugangs zum Richteramt. 
L G D ir. S c h m id t ,  D ie  Unterbrechung d. Verjährung durch rich terl. 
Handlung. (Schluß.)

Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern. 26. Jg. N r .8 : G u n z e n h ä u s e r ,  
D er Zusatz „Kaufhaus“  in der Firma. F u m ia n  u. L in t n e r ,  
Nachträgl. Ergänzung von Grundbucheinträgen.

Hanseat. Rechts- u. Gerichts-Zeitschr. 13. Jg. H. 4: M ö r in g ,  D ie  
Y ork-Antwerp-R egeln v. 1924 u. d. P roblem  der subsidiären A n 
wendbarke it der nationalen Havarie-grosse-Rechte. G o ld f e ld ,  
B le ib t der persönl. Schuldner f. d. A u fw ertung  haftbar, wenn d. 
Aufwertungsanspruch h insich tlich  d. H ypothek durch gutgläubigen 
E rw erb eines neuen Eigentümers ausgeschlossen is t?  B e h r e n d ,  
D ie  Bilanz d. Aufwertungstheorie. H e in ic h e n ,  Zur Frage des 
R ückgriffs des Feuerversicherers gegen den M ie te r des feuer
beschädigten Raumes. S c h le ic h e r ,  D ie  L u ftfa h rt im  Staats-u. 
Verwaltungsrecht (Bericht üb. e. Vortrag).

Zeitschr. f. öffentl. Recht. 9. Bd. H. 4 : G y s in ,  Oeffentl. Recht u. 
Privatrecht. M a rg it K r a f t - F u c h s ,  P rinz ip ie lle  Bemerkungen 
zu Carl Schmitts Verfassungslehre. S a n d e r ,  D ie  G ü ltig k e it d. 
Gesetze n. d. Verfassungsurkunde der tschechoslowak. R epublik. 
V e r d r o ß ,  D ie  vö lkerrechtl. V eran tw ortlichke it der Sowjetunion 
f. d. Handlungen der russischen kommunist. Parte i u. 3. In te r
nationale. M o r s te in  M a r x ,  Bemerkungen zur R eform  d. eng
lischen Lokalverwaltung.

Zeitschr. f. ausländ, u. internat. Privatrecht. 4.Jg. H. 1: R u d . Is a y ,  
D ie  E ntw ick lung der deutschen u. ausländ. Kartellgesetzgebungen. 
(Nach e. Vortrag.) K u n c z ,  D ie  Bedeutung des neuen ungar. 
Gesetzes über die GmbH. f. d. Aktienrechtsre iorm . R h e in s te in ,  
D ie  Bedeutung d. Form vorschriften in  d. Kaufgesetzen Englands 
u. d. Verein igten Staaten.

Zeitschr. f. Ostrecht. 4. Jg. H. 3 : v. C s e k e y ,  Das Staatsangehörig
keitsrecht in  Estland, v. S c h u s te r ,  Das ungar. Kompetenz
gericht. Tatjana S e i l i g e r ,  D ie  K o lle k tiv is ie ru ng  d. Anwaltschaft 
in  der UdSSR.

Zeitschr. f. Standesamtswesen. 10. Jg. N r. 8 : B r a n d is ,  Staats
angehörigkeit in  A lbanien. B o s c h a n ,  D er Standesbeamte im  
Strafrecht (Schluß).

Zentralblatt f. d. öffentl. Verwaltungen u. Betriebe (B isher: Magazin 
f. A rbeitsrecht usw.). 10. Jg. H . 4: P r a c h t ,  Zu §§ 62, 64 A rb .- 
GerG. (D ie Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen 
Gemeinden u. Gemeindeverbände). S ta e n ic k e ,  Ta rifhohe it u. 
beru flicher Geltungsbereich a llgem einverbindlicher Tarifverträge. 
— Nr. 6 : R a a b , D ie  Umgestaltung d. Personalrechtsverhältnisse 
im  öffentl. D ienst durch den „Neuen P lan“ .

Zeitschr. f. Kommunalwirtschaft. 20. Jg. N r. 8 : R ie n h a r d t ,  D ie  
neue Gemeindeordnung f. W ürttem berg. A n a c k e r ,  D . Gesetzes
sprache der deutschen Stadt. W e n d t la n d ,  O effentl. K ö rpe r
schaften als steuerpflichtige Rechtssubjekte.

Deutsches Wohnungs-Archiv. 5.Jg. H .4: ORBauR. W e b e r ,  Koblenz, 
Zum Entw . e. Baulandgesetzes. ORR. W erner M e ie r ,  B erlin , 
Das^ künftige Gesetz über die Bausparkassen. G ü n th e r ,  Unzu
lässige Abwälzung der Entschädigungspflicht auf den W ohnung
suchenden. L o e v y ,  Freiflächenausweisung und ih re  rechtliche 
Behandlung.

Zeitung d. Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen. 70. Jg. Nr. 16:
K i t t e l ,  Reichsbahnverfassung und Reichsbahngesetz. — N r. 17: 
E g  e r ,  Eisenbahn u. Streitverkündung.

Das Recht des Kraftfahrers. 5. Jg. N r. 4.: RGR. a. D . Theodor 
M e y e r ,  Ueber die Geltendmachung des m itte lbaren Schadens. 
S t i e f e l ,  D ie  strafrechtl. und verwaltgsrechtl. Rechtsfolgen bei 
Fahrten ohne Führerschein. R A . A d . S c h m id t ,  Dresden, Kosten
ersta ttungspflicht bei fahrlässig erlassener po lize il. Strafverfügung. 
F r ie d r i c h s ,  Ueber die Zulässigkeit des Verwarnungsblocks. 
A u m e r ,  A nwendbarke it des § 32K V O . auf Anhängewagen von 
Zugmaschinen ohne Güterladeraum. F is c h b a c h ,  D ie  Zulässig
k e it von Probe- u. Ueberführungsfahrten an Sonn- u. Feiertagen. 

Mitteilungen d. Industrie- u. Handelskammer zu Berlin. 28. Jg. H. 8 : 
E ls t e r ,  D er Schutz gegen P lag ia t bei Werbeanzeigen. S ie g e l ,  
D ie  zwischenstaatl. Regelung des Ausstellungswesens.

Bank-Archiv. 29. Jg. N r. 14: K o r n ,  D ie  Neuregelung der kommu
nalen Anleiheaufnahme in  Preußen. H o f f ,  D ie  Entschädigungs
ansprüche der durch poln. Liquidationsmaßnahmen Geschädigten.

Sparkasse. 50. Jg. N r. 8 : M inR . S im o n , Einzelne Grundsätze der 
ö ffentl.-rechtl. Versicherg. (Forts.). S c h ö n w a n d t ,  D ie  T ilgungs
hypotheken der neuen Landschaften und Stadtschaften.

Soziale Praxis. 39. Jg. H . 15: C o ß m a n n , D er Entw . e. Ges. über 
d. Beschäftigung im  Haushalt und seine Ausgestaltung im  Reichsrat 
(Schluß in  H . 16). — H. 16: K a s te n ,  D ie  S tellung d. Abtre ibung 
im  zukünftigen Strafrecht n. d. Entscheidung des Strafrechtsaus
schusses des Reichstags.

Gerichts-Zeitg. 81. Jg. N r. 8 : B a r ts c h ,  Eine zweite Ausgleichs
novelle. E h r e n z w e ig ,  Teilschadenu. M inderung d. Versicherer
haftung. S te in ,  D ie  E ntw ick lung des staatl. Abgabenrechtes. 
B a l l  u. W o l f ,  Betrachtungen zur nove llie rten  Bundesverfassung. 
R e i f ,  D ie  Frage d. obligator. Ursprungsbezeichnung. L u c h n e r ,  
D er Stand der ita lien . Gesetzgebung.

Jurist. Blätter. 59. Jg. N r. 8 : B e t t e lh e im ,  Bemerkungen zum 
Entw . e iner I I .  Ausgleichsnovelle. S c h e l l ,  Das gesetzl. Pfand
recht am Kostenersatzanspruch. M é t a l l ,  D ie  Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes (Junisession 1929). B r a u n ,  D ie 
R eform bedürftigke it des D isziplinarstatutes. — N r. 9 : P o l la k ,  
D er Vorentw. zur I I .  Ausgleichsnovelle. P e ts c h e k ,  D ie  Ver
urte ilungsklage des Prioritä tenkurators. R o h a ty n ,  D ie  D is 
kussion üb. d. Verfassungsgerichtsbarkeit.

Zeitschr. f. soziales Recht. 2. Jg. N r. 1: L e n h o f ,  D e r Entw . e. 
Ges. zum Schutze gegen Nötigung. H e c h t ,  Vom  K o a litio ns 
zwang u. s. Schranken. H ö l l e r ,  D ie  A rbeitsgerichtsbarke it in  
Oesterreich u. in  Deutschland. M e s t i t z ,  Zur Frage d. Rechts
natur d. Satzung (des Einigungsamts auf G rund des K o lle k t iv 
vertrags). E i s le r ,  Zum Entwürfe eines neuen Vereinsgesetzes f. 
das Deutsche Reich. H e  in  d l ,  Antiterrorgesetz. H e in  d l,  E in  
Antrag  auf E inführung der Zwangsschließung in  Oesterreich. 
S a t te r ,  Das Einrechnungsproblem nach § 23 Abs. 5 des A n 
gestelltengesetzes.

Oesterreich. Richterzeitg. 23. Jg. N r. 4 : O h m e y e r ,  D ie  m ieter
schutzfreien Räume n. § 1/2 Z. 7 u. 8 M G . H ö l l e r ,  D er per
sönliche Geltungsbereich v. K o llektivve rträgen .

Oesterr. Anwalts-Zeitq. 7. Jg. Nr. 8 : S p i t z e r ,  D er Regierungsentw. 
d. zweiten Ausgleichsnovelle. M a t ta u s c h ,  M ietverhältn isse zw. 
M iteigentüm ern. K r a e m e r ,  Leipzig, R eform  der Advokatur. 
(Bericht über einen Vortrag.)

Internationales Anwaltsblatt. 16. Jg. H. 3/4: K r a e m e r ,  Leipzig, 
Reform  d. Advokatur. (Nach e. Vortrag.) P f e i f f e r ,  W ien, Union 
internat. des avocats. H o fm a n n s th a l,  Verfassung u. Staats
vertrag. E n g lä n d e r ,  D e r Stra fvo llzug in  der Sowjetunion. 
K ö ß le r ,  Sonderbegünstigungen im  gerichtl. Ausgleichsverfahren.

Prager Jurist. Zeitschr. 10. Jg. H. 7/8 (Festschr. zum 70. Geburtstage 
Heinr. Rauchbergs): M a y r - H a r t i n g ,  Studienreform. P e te r k a ,  
Geschichtl. G rundlagen unseres Handelsgesetzbuches. (Nach e. 
Vortrage.) W e iz s ä c k e r ,  Fürstenbund u. Völkerbund. H o y e r ,  
D ie  Ehen d. Ungetauften im  Codex iu ris  canonici. S a n d e r ,  
Zur Frage der Verfassungsgerichtsbarkeit in  der Tschechoslowak. 
R epublik. A d a m o v i t c h ,  D ie  rechtl. S tellung d. österr. Bundes
präsidenten n. d. Verfassungsreform v. 1929. Franz X . W e iß , 
Probleme d. Parlamentarismus. Franz A d le r ,  Prag, Das parla
mentar. Regierungs System in  d. tschechoslowakischen Verfassung. 
E p s te in ,  D e r Schutz der Nationalitätenerhebung.

Schweizer. Juristen-Zeitg. 26. Jg. N r. 19: L e e m a n n , D ie  rechtl. 
Sicherung des Bestandes u. Betriebes v. Fernheizungswerken. 
G ia c o m e t t i ,  Ueber d ie rechtl. Tragweite des Satzes „Bundes
recht b rich t kantonales Recht.“

Rigaische Zeitschr. f. Rechtswissenschaft. 4. Jg. H. 1: v. S o k o -  
lo w s k i ,  D e r G erechtigke itsbegriff d. römischen Rechts. Z w in g 
m a n n , D e r Gegenstand des Autorrechts. W . M u e l le r ,  D ie  
Gesetzgebung Lettlands im  2. H a lb jah r 1929.

The Canadian Bar Review. V o l. 8. No. 3: O ’ H e a r n ,  E xtrad ition . 
(Address.) M a c D o n a ld ,  The lia b il i ty  o f possessors of premises. 
I I I :  Licensees. A n d e r s o n ,  D om in ion  status. I I I .  M a c K e n z ie ,  
Constitntional developments in  the (B ritish) Commonwealth o f 
nations.

Bürgerliches Recht.
Archiv f. d. Zivilist. Praxis. 12.Bd. H. 2: E rnst C o h n , F rankfu rt a. M ., 

D e r Grundsatz d. gleichmäßigen Behandlung a lle r M itg lie d e r im  
Verbandsrecht. B r a u n - M e lc h io r ,  Gesetzl. Rechtsübergang u. 
Ausgle ich bei mehrfacher D rittsicherung. S t o l l ,  AufwAnsprüche 
be i Auseinandersetzung unter M iterben.

Deutsches Mietrecht. 10. Jg. Nr. 3 : M e i l i c k e ,  Zur Lehre v. der 
Raumpacht (Forts, fo lg t). B u ß , W o lie g t die Grenze zw. Pacht 
u. M iete  n. d. Zwecke des Gesetzes?

Die Frau. 37. Jg. H. 7: Agnes M a r te n s - E d e lm a n n ,  Das sowjet
russische Eherecht. Camilla J e i l  in  e k , Ein^fossiles Gesetz. (A n
wendung d. Bestimmungen über D ienstvertrag auf Hausangestellte).

Archiv f. Urheber-, Film-u. Theaterrecht. 3. Bd. H. 2: S m o s c h e w e r ,  
Das Persönlichkeitsrecht im  allgemeinen u. im  Urheberrecht. I.

Mitteilungen vom Verband deutscher Patentanwälte. 30. Jg. N r. 3: 
S tö r t ,  D ie  Zwangslizenz. S e r a f in o w ic z ,  A usb lick  auf das 
kommende USSR.-Patentgesetz.

Notariats-Zeitg. des Vereines deutscher Notare f. d. tschechoslowak. 
Republ. 10. Jg. Folge 2: H ö lz e l ,  Zur Auslegung d. Anerben
gesetze be i d. E rb fo lge  aus e. letzten W ille n  od. aus e. E rb 
vertrage.

Revue trimestrielle de droit civil. 29. Ann. No. 1: M a g n in ,  La 
responsabilité des accidents causés par les ascenseurs et 1 art. 1384 
du Code c iv il. G e n y ,  L ’économie nationale et le  d ro it c iv il.

Handelsrecht usw.
ZentralblaU f. Handelsrecht. 3. Jg. N r. 3: Z im m e rm a n n , D ie  

K red itauskunft im  Bankgeschäft. R o th ,  Dm dendenberechtig te  
Obligationen. H o m b u r g e r ,  D ie  Anwaltschaft zur Aktienrechts
reform . F ritz  E. K o c h ,  B erlin , Das neue englische Aktienrecht 
u. d. deutsche A ktienrechtsreform  (Forts.). B a r d e y ,  K a r te ll
gericht u. Preisbindung des D ritten.

Oie Wirtschaft u. d. Recht. 5. Jg. N r. 2/3: S c h m ö ld e r ,  Gezählte 
u. gewogene Stimmen. F r e u n d ,  Das neue Scheckgesetz der
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Sowjetunion. LG D . L o e n in g ,  D ie  Geltung des IU eG . f. 
Sendungen zwischen Stationen desselben Staates üb. fremde 
Durchgangsstrecken. E  g e r , _ Schiffsunfälle u. Ansprüche d. 
Passagiere. Theod. C o h n , D ie  neue F irm a der D .D .-Bank. 

Blätter f. Rechtspflege im Bez. des Kammerger. 40. Jg. N r. 4: 
A l t e n b e r g ,  Haftung des ausgeschiedenen offenen Handels
gesellschafters f. d. Rückgabe v. W ertpapieren. (Zu dem B eg riff 
der „G u tsch rift auf Stückekonto.“ )

Kartell - Rundschau. 25. Jg. H . 3: N ip p e r d e y ,  W ettbewerb u. 
Existenzvernichtung. B lu m ,  Sperren u. Nachteile v. ähnlicher 
Bedeutung.

Eisenbahn- u. verkehrsrechtl. Entscheidungen u. Abhandlungen.
69. Bd. H. 2: M inR . S c h n e id e r ,  Zur Auslegung des § 4 Abs. 1 
d. Postordnung, insbes. des Begriffs sichtbarer In ha lt (Schluß). 
A r n s t e in ,  D ie  zo llrechtl. Bedeutung d. W arenerklärung u. die 
Rechtsstellung der Zollagenten in  d. Tschechoslowak. Republ. 
(Schluß). S ie g e r t ,  A u f dem Wege zum internat. Zo llb rie f. 
L G D . L o e n in g ,  D er B e g riff d. Nebengebühr im  internat. Eisen
bahnfrachtrecht.

Markenschutz U. Wettbewerb. 30. Jg. N r. 4: H e r z o g ,  D ürfen A n 
gestellte nach Beendigung ihres _ Dienstverhältnisses Betriebs
geheimnisse verraten? B e c h e r ,  D ie  Bedeutung der §§ 1 U nlW G ., 
826 BGB. U te  s c h e r ,  Is t n. d. Haager Abkommen eine gesetzl. 
Aenderung der §§13 u» 22 U nlW G . erforderlich? G e l i n e r ,  
D ie  W einbezeichnung Tokajer. T a r g o n s k i ,  Markenschutz u. 
U nlW . in  d. Sowjetunion.

Jurist. Rundschau f. d. Privatversicherg. 7. Jg. Nr. 8 : — r o — , D er
K iankhe itsbeg riff in  d. privaten Krankenversicherg. P f e i f f e r ,  
D ie  Veräußerung d. versicherten Sache in d. Hagelversicherg.

Oie öffentl.-rechtl. Versicherg. 62. Jg. N r. 8 : B o h lm a n n ,  Der 
Versichergsschutz bei Schwarzfahrten im  Autom obilverkehr. 
F r e y  ta g ,  Interessantes aus d. Schülerunfallversicherg.

Zivilprozeß usw.
Anwaltsblatt 17.Jg. H. 3: M ax F r ie  d la e n d e r ,  Zur Reform d. Zu

lassungsverfahrens u. des ehrengerichtl. Verfahrens d. RechtsanwO. 
M a r c u s e ,  Zur Auslegung des § 4 d. PauschalierungsV. v. 28. Jan. 
1928. K ö s s le r ,  E ine Neuerung auf d. Gebiete d. Kosten
sicherung im  Österreich. Anwaltsrechte.

Mitteilungen des Bayer. Notarvereins. 7. Jg. N r. 2: C a m m e re r ,  
D ie N ovelle  zum Notariatsgesetz.

Rivista di diritto processuale civile. Anno 7. No. 1: C an d i  an ,
Nuove rifless ion i sulle d ichiarazioni r ip rodu ttive  dei negozi 
g iu rid ic i. P a o l i ,  I I  concetto d i lite  nel processo penale. 
( C a r n e lu t t i ,  P ostilla ). U d in a ,  Sulla competenza delT arbitro 
previsto dalla  „clausola del Lusitan ia“ . S o r r e n t in o ,  E ffe tti 
della  trascrizione della domanda d i rivendicazione. C o v ie l l o ,  
La perenzione d e ll’ opposizione a decreto d’ ingiunzione. C r is to -  
f o l i n i ,  Su lla  posizione e sui po te ri del p. m. nel processo civile. 
C a r n e lu t t i ,  Sentenze a rb itra li d i comodo. C a la m a n d r e i,  
D ir itto  ed equità nelT arbitrato.

Strafrecht usw.
Die Polizei. 27. Jg. N r. 8 : W u l f f ,  D ie B e d eu tu n g d .b io lo g .P e rsö n - 

l lc b ^eitstypen f. d. Strafrechtspflege.
TijdSchrift voor Strafrecht. 40. Deel. A fl. 1: S to k v is ,  Verla ting  

van hulpbehoevenden. B r u n n e r ,  Een merkwaardige u itb re id ing  
van de w erking  der Nederlandsche Strafwet. v a n  d e n  B e rg  
v a n  S a p a ro e a , Bijzondere voorwaarden of the leggen aan 
voorw aarde lijk  veroordeelden die waarscheinlijk m ilita ir  worden. 

Journal of the American Institute of criminal law and criminology. 
V o l. 20. No. 4: The 59 th  Prison Congress — International Prison 
Congress. S w a n c a ra , M edieval theo logy in  modem crim inal 
law. S u l le n g e r ,  Popular attitudes toward the administration 
of crim inal justice. W h i t i n ,  A n  analysis o f the prison problem. 
S e l l i n ,  The House of correction fo r  boys in  the Hospice of 
Saint M ichael in  Rome. F e r n b e r g e r ,  Can an emotion be 
accurately judged by its facial expression alone? R id d e l l ,  
Settlement o f an „A p pe a l“ as a bar to  an indictm ent at the com
mon law. R id d e l l ,  A  glimpse o f law  in the early 13 th  century. 
R id d e l l ,  A  notable tr ia l fo r  slave trading. R id d e l l ,  A  day 
in  court in  Scotland in the olden times. A b b o t t ,  The need fo r 
uniform  reciprocal crim inal laws. L a s h ly ,  The Illin o is  Crime 
Survey.

Revue de droit pénal et de criminologie. 10. Ann. No. 3: T h ô t ,  
A rgentine .0 pénaIe et Po litique crim ine lle  dans la République

Staa‘s- und Verwaltungsrecht.
Re°lhtSh  l a  ,B d - H - 2; H o ls t e in ,  Ueber die 

kirchen Deutschlands1 i5 aatsl®,?tange? an die evangel. Landes- 
ö ffentl. V e r w a l tu n g ' r ,e d I ? e n t l - D ie  neuen Reformen der
der B e a m t e le i Â a f î  en' K ° U g e n ' Z"  FraSe d ' Erwerbs 

Preuß. Jahrbücher. 220. Bd. H. l -  B r e d t  u

GeS^Uat'san^ehörigkeitsrechtsf ' 1 ,a y ’ “ e ÈntwicklaDg deutschen  
Beamten-Jahrbuch. 17. Jg. N r.4 : S c h a c k , D ie  fehlerhaft» «

Vorortgemeinden. Kronstein,ZurHaftunsrf gr0llSÎ i dt'
„ hei de? Neckarkanalisation. ' ^Ur f-bprengnngsschaden
Deutsche Gemeinde-Zeitg. 69. Jg. Nr. 1 3 - K e r s t ie r .  rv ■ u 

gesetzl. Regelung de®r Polizeistunde. — N r.K i'M in P rä '^ r^ tin "  
D?er Ehrffb16 Staatebea?*e (Aus e. Rede). -  Nr. 15: W arburg! 
(Schluß^aMtrnng^nnabhangiger Kontrollen für öffentl. Betriebe

Kommuna\Vl?msrhau8’ 6 NT' Reicbssta(iteordnung.
v. Staats * ° p * u' ß ' Js- Nr. 7: L a n g e r ,  D ie  Verschmelzung 

o.aats- u. Gem eindeverwaltung (Schluß in  Nr. 8).

Staats- u. Selbstverwaltung. 11. Jg. N r. 8: S c h ü tz ,  Das bau- 
po lize iliche  Genehmigungsverfahren.

Bayer. Verwaltgsblätter. 78. Jg. H. 4: W in k le r ,  §33 der Zuwachs
steuermustersatzung. S t r i t z k e ,  D ie  privatw irtschaftl.Betätigung 
d. Gemeinden n. bayer. Recht (Schluß). — H. 5: S o m m e r, D ie 
Reichsreform in  Traum und W irk lich ke it, v. J a n , Zur T ite l
entscheidung des Reichsstaatsgerichtshofs, v. J a n , Zur W ahl- 
gesetzentsch. des Bayer. Staatsgerichtshofs. — H. 6: M a u n z , 
Schuld u. H aftung im  bayer. Zuwachssteuerrecht. F e l ln e r ,  D ie 
Polizeistunde in  Bayern.

Zeitschr. f. badische Verwaltg. usw. 62. Jg. Nr. 4 : R o th  u. A d le r ,  
Bezirks- u. ortspolize iliche Vorschriften (Schluß).

Oesterreichisches Verwaitgsblatt. Beilage zur W iener Zeitg. Hrsg, 
v. Ludw . A d a m o v ic h  und Emmerich C o re th .  1. Jg. Nr. 1: 
F r o e h l i c h ,  D ie  Verfassungsreform v. 1929. V o g e l ,  D ie  Demo
kratisierung d. bayer. Bezirksverwaltung.

Arbeitsrecht.
Das Arbeitsgericht. 35. Jg. N r .4 :  N ip p e r d e y ,  D ie  Neuregelg. des 

Gesamtvereinbargsrechtsunt.Berücks. d. deutsch-österreich. Rechts
angl eichg. D e n  e c k e , Gruppenakkord. H e r s c h e l,  U nb illige  
Härte  (als Kündigungseinspruchsgrund). M a n s fe ld ,  N ich tigke it 
u. A nfechtbarke it v. Betriebsrats wählen. K r a m e r ,  D ie  Rechts
fragen aus dem H afen-u. Schiffahrtsbetrieb. A r o n ,  Haben Schwer
beschädigte Lohnanspruch fü r  d ie Ze it einer durch ihre K riegs
beschädigung hervorgerufenen A rbeitsunfäh igke it ? K a s s e l,  W ie 
w e it is t die Betriebsvereinbarung abdingbar? S c h a lh o r n ,  
Können Zwischenmeister Beisitzer des A rbeitsgerichts sein, sind 
sie evtl, als Arbeitnehm er- od. A rbeitgeberbeisitzer zu berufen? 
G e is s e lb r e c h t ,  Kann sich d. A rbeitnehm erschafti. Kündigungs- 
einpruchs-Verfahren durch M itg lie de r w irtschaftlicher Verbände 
vertreten lassen?

Arbeitsrecht U. Schlichtung. 12. Jg. Nr. 4: Jo  e rg  es , D ie  G rund
gedanken des alten und neuen Arbeitsrechts. S p e r l in g ,  Wann 
und inw iew e it besteht ein Zwang zur Angabe des Kündigungs
grundes f. d. A rbeitgeber? (Schluß). P h i l i p p e ,  Aenderung der 
Rechtsprechung zum 1500-Mark-Vertrag.

Arbeitsrechtspraxis. 3. Jg. H. 4: B r o e c k e r ,  D ie  Rechtsprechung 
des Reichsversicherungsamts zur Arbeitslosenversicherung.

Monatsschrift f. Arbeiter- u. Angestellten-Versicherg. 18. Jg. H. 4: 
K n  o l l ,  D ie  Durchführung des berufsgenossenschaftl. U n fa llhe il
verfahrens. H o ld - F e r n e c k ,  D ie  ausländ. Sozialversicherung 
i. J. 1929.

Arbeit u. Beruf. 9. Jg. H. 6: H e r r n s ta d t ,  D er neue B e g riff der 
A rbeits los igke it. S c b le d e r e r ,  Neue Vorschläge zur Reform 
der Arbeitslosenversicherung.

Die Arbeitslosenversicherung. 7. Jg. N r. 1: R o i t z s c h ,  Zu § 74 
A V A V G . (Lehrverhältnis.) — Nr. 2 : H a s t le r ,  Z u § 1 1 6 A V A V G .

Internat. Rundschau d. Arbeit. 8. Jg. H. 4: W i t t e ,  D ie  E inhalts
befehle bei Arbeitskämpfen in  den Vereinigten Staaten.

Steuerrecht.
Vierteljahrsschrift für Steuer- u. Finanzrecht. 4. Jg. H. 1: B o e t t -  

c h e r ,  D ie  Grundlagen des Herstellungspreises i . S. des EinkStG. 
M a l lo n ,  D ie  S tellung des gem ischtw irtschaftl. Unternehmens im  
Steuerrecht. F r ie d r ic h s ,  D ing liche  Abgaben. A u fe r m a n n ,  
D ie  italienische Ertragssteuerbilanz.

Deutsche Steuer-Ztg. 19. Jg. N r.4 : J a h n , D er Erlaß u. die N ieder
schlagung von Kechtsm ittelkosten. A r e n s ,  D ie  Gewerbesteuer 
der fre ien Berufe in  Preußen. S t r a u ß ,  Steuerl. Betrachtungen 
beim Empfang d. Einkommensteuerbescheids. B o e th k e ,  S tre it
wertfestste llung bei S tre itigke iten aus der preuß. GewerbesteuerV. 
W a r n e y e r ,  Lastenfreiheit u. Industriebelastung. S e n f,  Is t dem 
Steuerpflichtigen vor dem Finanzgericht ausreichender Rechtsschutz 
gewährleistet? (Schluß.) Z im m e rm a  n n , Sind Absetzungen wegen 
Abnutzung bis auf n u ll RM. oder bis auf den A ltm a te ria lw ert des 
abgenutzten Gegenstandes zulässig? G e b h a r d ,  D ie bilanz
mäßige Behandlung schwebender Geschäfte. A u fw e r t u n g s 
p r a x is :  H ara ld  F ö r s te r ,  Dresden, D ie  Ausgleichrechtsprechung 
des RG. H e i l f r o n ,  D er E igentum svorbehalt in  der neueren 
Rechtsprechung. C u le m a n n , D er S tre it um die F ä llig ke it der 
schweizer. Goldhypotheken. H e r z o g ,  Gesetzeskonkurrenz im 
AufwGes. B e c k e r ,  Bremen, Zur Lehre von der Bewertung der 
AufwForderungen bei der Vermögenssteuerveranlagung.

Steuer U. Wirtschaft. 9. Jg. N r. 3: J a h n , W idersprechende Steuer
festsetzungen. M i r r e ,  Zum Verlustvortrag, insbes. bei K ö rpe r
schaften.

Deutsches steuerblatt. 13. Jg. Nr. 4: B ü t t i g ,  Das Bankgeheimnis. 
S e y f f e r t ,  Kassel, Keine Nachsichtgewährung bei Verschulden 
eines Gesamtprokuristen. G l a tz  e r ,  Steuerberater und Steuer
beraterliste (Schluß). Z im m e rm a n n , D ie  H aftung des A rb e it
gebers fü r die Lohnsteuer bei Zwangsvollstreckung wegen des 
Arbeitslohnes. S c h o lz ,  Abzugsfäh igke it der Dienstbezüge der 
Gesellschafter e iner GmbH, nach der preuß. Gewerbesteuernovelle 
v. 8. M a i 1929 (Schluß fo lgt). B ö t t i n g e r ,  Verlustvortrag und
Gewerbesteuer.

Steuer-Archiv. 33. Jg. N r. 4 : H e is t e r ,  D ie  T ä tig ke it des Finanz
amts im  Konkurse über das Vermögen eines Steuerpflichtigen. 
D  o b 1 e r , D ie  neuere Rechtsprechung u. Umsatzsteuerfreiheit des 
reinen Handels. M i r o w ,  Das preuß. Kircbensteuerrecht im 
Spiegel der Rechtsprechung des OVG. im  letzten Jahrzehnt. 
E n g e l ,  Zurücknahme u. Aenderung von Steuerbescheiden u. E in
spruchsentscheidungen nach § 76 AbgO.

Mitteilungen der Steuerstelle des Reichsverbandes der deutschen 
Industrie. 13. Jg. N r.4 : M ü h lh o f f ,  Grundsätzliches zu der Frage 
der 1. Berichtigung, 2. Aenderung der der Steuerbehörde ein
gereichten Bilanz. M e u m a n n , Sind Brandentschädigungen, 
Sanierungen, Subventionen, Lotteriegewinne beim Gewerbe«eioen- 
den einkommen- u. körperschaftsteuerfrei? H e in r ic h ,  St u . 
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füh re r in  Strafsachen. (Aus : K  r  o s ch  e 1, D ie  Abfassung d. U rte ile  
in  Strafsachen. 10. A u fl.) B erlin , Vahlen. (38 S.) M . 0,60. 

K r o s c h e l ,  Theod. D ie  Abfassung d. U rte ile  in  Strafsachen. F ü r 
die Praxis dargest. 10. A u fl., neubearb. u. m. e. M e rkb la tt f. den 
P ro toko llfüh re r in  Strafsachen versehen v. W a lt. B e rg m a n n  u. 
Ad. W o l te r in g .  B erlin , Vahlen. (188 S.) M . 5,40. 

K r i m in a ls t a t i s t i k .  Bearb. vom Bundesamt f. S tatistik. 1928. 
(Zahlenmäß. Darst. d. Rechtspflege. H. 12.) W ien I,  Herren
gasse 7, Bundesminist, f. Justiz. (53 S.) Sch. 5.

J a n z e n , H ellm ut-W o lfg . Monismus u. Dualismus d. ita lien . Straf
gesetzentwürfe seit 1921. (Strafrechtl. Abhandl. H . 271.) Breslau, 
Schietter. (92 S.) M . 3,60.

Staats- und Verwaltungsrecht.
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